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Regeste
Vergewaltigung, versuchte Nötigung, Drohung, unrechtmässiger Bezug von Leistungen einer Sozialversicherung, Sachentziehung, Widerhandlung AIG | Delikt (Berufung Beschuldigte/r oder STA) von SG Kollegial
Erwägungen
E. 1
Eintreten auf die Berufung bzw. Anschlussberufung
E. 1.1
hinsichtlich des Vorwurfs der mehrfachen Vergewaltigung gemäss Art. 190 StGB für alle vorgeworfenen Tathandlungen in Sri Lanka (Anklageziffer I.1.1);
E. 1.2
hinsichtlich des Vorwurfs der Sachentziehung (Anklageziffer 1.5);
E. 1.3
hinsichtlich des Vorwurfs des leichten Falls des unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversi- cherung oder Sozialhilfe gemäss Art. 148a Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 StGB (Anklageziffer I.4). 2. Der Beschuldigte wird freigesprochen: […]
E. 2
Rückzugsfiktion
E. 2.1
Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene Unbill. Bemessungskriterien sind die Art und Schwere der Verlet- zung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädig- ten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags. Die Höhe der Summe, die als Abgeltung erlittener Unbill in Frage kommt, lässt sich natur- gemäss nicht errechnen, sondern nur schätzen. Sie ist eine Entscheidung nach Billigkeit, so- dass die Genugtuung nicht nach schematischen Massstäben oder festen Tarifen festgesetzt werden darf, sondern dem Einzelfall angepasst werden muss. Dies schliesst weder den Rückgriff auf Präjudizien im Sinne eines Richtwerts, noch die Bewertung der immateriellen Beeinträchtigung in zwei Phasen aus, d.h. einer objektiven Berechnungsphase mit einem Basisbetrag als Orientierungspunkt und einer nachfolgenden Phase, in der die Besonderhei- ten des Einzelfalles berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts 6B_628/2012 vom
E. 2.1.1
Der Beschuldigte bestreitet den Vorwurf (SG GD 8/4 S. 15). Die Privatklägerin sagte mehr- fach aus, dass er ihr wiederholt gesagt habe, er schicke sie nach Sri Lanka zurück (act. 21/2/8 Ziff. 13; act. 2/1/2/30 Ziff. 111; act. 2/1/5/9 Ziff. 74, 76; OG GD 9/1 S. 16 Ziff. 80, S. 19 Ziff. 102, S. 21 Ziff. 118, S. 25 Ziff. 141, 146, S. 27 Ziff. 155). Aus ihren Aussagen er- gibt sich jedoch auch, dass teilweise seine Mutter davon gesprochen habe (act. 2/1/5/13 Ziff. 114; OG GD 9/1 S. 25 Ziff. 141). Diese Äusserungen erfolgten hauptsächlich im Zusammen- hang mit dem Geschlechtsverkehr. Die Privatklägerin führte an der Berufungsverhandlung aus, der Beschuldigte habe diese Aussage bei jedem Streit gemacht. Streit habe es gege- ben, wenn er Geschlechtsverkehr gewollt habe (OG GD 9/1 S. 27 Ziff. 155-157). Die einzige geschilderte Äusserung, er werde sie nach Sri Lanka zurückschicken, welche nicht in diesem Kontext stand, war gemäss den Angaben der Privatklägerin am Tag, als sie die Tabletten schluckte (act. 2/1/5/9 Ziff. 74), d.h. am 5. Dezember 2020. Denn die Privatklägerin sagte nie aus, dass es an diesem Tag zu Geschlechtsverkehr gekommen sei, oder nur schon, dass der Beschuldigte danach gefragt habe (OG GD 9/1 S. 30 Ziff. 178). Dies sagte die Privatklägerin aber nur das eine Mal in der zweiten Befragung aus. An der Berufungsverhandlung gab sie nicht konkret an, dass er ihr an diesem Tag gesagt habe, er schicke sie nach Sri Lanka zurück. Hingegen gab sie erstmals an, der Beschuldigte habe ihr anschliessend im Spital damit gedroht (vgl. E. III.2.1.4).
E. 2.1.2
Auch wenn die Privatklägerin nur einmal aussagte, der Beschuldigte habe ihr am Tag ihres Suizidversuchs (5. Dezember 2020) gedroht, sie nach Sri Lanka zurückzuschicken, ist dies glaubhaft. Sie schilderte, dass der Beschuldigte an diesem Morgen mit ihrer Mutter telefo- niert habe, da sie in der Nacht davor nicht mit ihm habe schlafen wollen. Ihre Mutter habe ihr am Telefon gesagt, dass der Beschuldigte sie nach Sri Lanka zurückschicken wolle. Seine Mutter sei an diesem Morgen auch gekommen, habe mit ihr geschimpft und gesagt, sie wür- den sie nach Sri Lanka zurückschicken (act. 2/1/5/13 Ziff. 114). Aufgrund dieses Kontexts ist es plausibel, dass er an diesem Morgen die Drohung aussprach. Hinzu kommt, dass an die- sem Morgen ein Streit stattgefunden hat, zwar nicht im Hinblick auf einen Geschlechtsver- kehr, aber in diesem Kontext, da es darum ging, dass die Privatklägerin in der Nacht zuvor, den Sex abgelehnt hatte. Wie die Privatklägerin glaubhaft schilderte, äusserte der Beschul- digte bei solchen Streitigkeiten, er werde sie nach Sri Lanka zurückschicken. Nicht erstellt ist hingegen die gleiche Drohung während des Spitalaufenthalts. Es kann hierzu auf die vorste- henden Ausführungen zum Vorwurf der versuchten Nötigung verwiesen werden (vgl. E. III.2.1.5).
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E. 2.1.3
Gemäss ihren konstanten Schilderungen hätte sich die ganze Familie umgebracht bzw. hätte sterben müssen, wenn sie nach Sri Lanka zurückgekehrt wäre (act. 2/1/2/8 Ziff. 13; act. 2/1/2/30 Ziff. 111; act. 2/1/2/44 Ziff. 173-174; act. 2/1/5/4-5 Ziff. 36; act. 2/1/5/13 Ziff. 114; OG GD 9/1 S. 6 Ziff. 73, S. 13 Ziff. 105, S. 16 Ziff. 138-139). Weiter hätte sie ihr Leben verloren, da er dafür gesorgt hätte, dass sie einen schlechten Ruf hätte und in der dortigen Gesellschaft nicht leben könnte. Es wäre für sie, wie wenn sie sterben würde (act. 2/1/5/9 Ziff. 76). In der Gesellschaft würde sie ausgestossen (act. 2/1/2/42 Ziff. 162; OG GD 9/1 S. 15 Ziff. 73-74, S. 27 Ziff. 158).
E. 2.1.4
Zusammengefasst ist aufgrund der konstanten und damit glaubhaften Aussagen erstellt, dass der Beschuldigte der Privatklägerin mehrfach drohte, sie nach Sri Lanka zurückzuschi- cken. Diese Drohungen erfolgten mit Ausnahme jener vom 5. Dezember 2020 zum Zweck, die Privatklägerin zur Duldung des Geschlechtsverkehrs zu bringen. Drohungen nach dem 5. Dezember 2020, insbesondere im Spital, sind nicht erstellt. Ein Zurückschicken nach Sri Lanka hätte gemäss den glaubhaften Aussagen möglicherweise dazu geführt, dass die Fami- lie der Privatklägerin sich suizidiert hätte. Die Privatklägerin selbst wäre von der tamilischen Gesellschaft ausgestossen worden. Aufgrund des kulturellen Kontexts sind die Folgen plau- sibel.
E. 2.1.5
Wie vorstehend aufgezeigt, äusserte sich die Privatklägerin erstmals an der Berufungsver- handlung konkret zum Verhalten des Beschuldigten während ihres Spitalaufenthalts. Es zeigt sich auch hier eine Aggravation der Vorwürfe. Denn die Privatklägerin gab erstmals an, der Beschuldigte habe gedroht, ihre Mutter umzubringen, wenn sie nicht zu ihm zurückkomme. Eine gleiche Aggravation zeigte sich bei ihren Schilderungen zur arrangierten Ehe (vgl. E. II.3.4.2.3). Sie schilderte auch erstmals an der Berufungsverhandlung konkret in diesem Zusammenhang, der Beschuldigte habe gedroht, sie nach Sri Lanka zurückzuschicken und den Ruf ihres Vaters zu zerstören. Da sie in den früheren Einvernahmen diese während ihres Spitalaufenthaltes erfolgten Drohungen des Beschuldigten nie schilderte, genügen ihre grundsätzlich glaubhaften Aussagen nicht, den Sachverhalt als erstellt zu erachten. Diese Drohungen stiess der Beschuldigte namentlich im Kontext der Vergewaltigungen aus, wes- halb es zwar naheliegend ist, dass er solche auch im Spital ausstiess, um die Privatklägerin zur Rückkehr zu bewegen. Aufgrund der dargestellten Aggravation in ihren Aussagen und der Tatsache, dass die Privatklägerin vielfach pauschalisierende und dramatisierende Schil- derungen machte (vgl. E. II.3.4.2.9, II.3.4.3.1), muss – zumindest nach dem Grundsatz "in dubio pro reo" – davon ausgegangen werden, dass die Drohungen nicht so wie in der Ankla- geschrift geschildert erfolgt sind. Drohungen, die Privatklägerin nach Sri Lanka zurückzu- schicken, wären überdies bezüglich dieses Vorwurfs auch nicht von der Anklage umfasst. Weiter ist nicht erstellt, dass der Beschuldigte sich Schnittwunden am Arm zufügte, um den Druck auf die Privatklägerin zu erhöhen. Denn die Privatklägerin sagte aus, dass sie dies erst später von ihrer Anwältin erfahren habe. Um Druck auf die Privatklägerin auszuüben, hätte der Beschuldigte ihr dies aber mitteilen müssen. Weitere Beweise, welche die beste- henden Zweifel ausräumen könnten, bestehen nicht. Es kann hierzu auf die vorinstanzlichen Ausführungen verwiesen werden (OG GD 1 E. III.2.3-2.5).
E. 2.1.6
Sämtliche vorgeworfenen Handlungen bzw. Drohungen im Zuger Kantonsspital sind damit nicht erstellt. Diesbezüglich ist der Beschuldigte freizusprechen.
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E. 2.2
vom Vorwurf der Täuschung der Behörden gemäss Art. 118 AIG (Anklageziffer I.6). […] 11.1 Der amtliche Verteidiger, Rechtsanwalt H.________, wird für seine Bemühungen mit insgesamt CHF 37'200.00 (inkl. Auslagen und MWST) aus der Staatskasse entschädigt. Von den ihm bereits ausge- richteten Akontozahlungen in der Höhe von total CHF 20'000.00 wird Vormerk genommen. […] 12.1 Die unentgeltliche Rechtsbeiständin der Privatklägerin, Rechtsanwältin C.________, wird für ihre Bemühun- gen mit insgesamt CHF 21'000.00 (inkl. Auslagen und MWST) aus der Staatskasse entschädigt. […]" 2. Die Berufung der Staatsanwaltschaft wird teilweise gutgeheissen. 3. Die Berufung des Beschuldigten wird im Hauptpunkt abgewiesen. 4. Die Anschlussberufung der Privatklägerin B.________ wird teilweise gutgeheissen. 5. Der Beschuldigte E.________ wird freigesprochen
E. 2.2.1
Zur Begründung führte ihre Rechtsbeiständin im vorinstanzlichen Verfahren zusammenge- fasst aus, die Privatklägerin habe die Ehe mit dem Beschuldigten nie eingehen wollen und keine sexuellen Kontakte zu ihm gewünscht. Der Beschuldigte habe dies gewusst und trotz- dem gegen ihren Willen mit Körpergewalt den Geschlechtsverkehr in Sri Lanka und L.________ vollzogen. Allein in der Schweiz habe der Beschuldigte 13-mal den Ge- schlechtsverkehr erzwungen. Die Privatklägerin habe als Ausweg nur noch den Suizid gese- hen. Der Beschuldigte habe die Privatklägerin wie ein Objekt behandelt und habe ihr die Würde geraubt. Durch die Straftaten sei die Privatklägerin schwer in ihrer körperlichen, psy- chischen und sexuellen Integrität beeinträchtigt worden. Die Traumatisierung werde durch die Aufnahmen anlässlich der Befragung bei der Zuger Polizei belegt. Die Privatklägerin ha- be sich keine professionelle psychologische Hilfe holen können, da sie der deutschen Spra- che nicht mächtig gewesen sei. Die Privatklägerin sei unselbständig und vom Beschuldigten
Seite 80/91 abhängig gewesen, weshalb sie besonders schutzwürdig sei. Es erscheine eine Basisgenug- tuung von CHF 15'000.00 als angemessen. Als besondere Bemessungsgründe stünden die Häufigkeit der Straftaten sowie die psychologischen Langzeitfolgen im Vordergrund. Die Pri- vatklägerin habe Zuflucht in einer geschützten Institution suchen müssen und sei nachhaltig traumatisiert. Sie müsse sich ein Leben in einem fremden Land aufbauen, dessen Sprache sie nicht spreche. Eine Rückkehr in ihr Heimatland sei ausgeschlossen, da sie aus einer ländlichen und stark patriarchalischen Region stamme und als getrennte/geschiedene Frau bei einer Rückkehr nach Sri Lanka geächtet würde. So habe die Mutter der Privatklägerin den Kontakt zu ihr abgebrochen, seit sie sich vom Beschuldigten getrennt habe. Die Privat- klägerin ziehe sich nach wie vor sozial stark zurück und leide unter Ängsten und Traurigkeit. Durch seine Taten habe der Beschuldigte stark in die Persönlichkeit und sexuelle Integrität der Privatklägerin eingegriffen, weshalb die Basisgenugtuungssumme ermessensweise um CHF 8'000.00 auf CHF 23'000.00 zu erhöhen sei. Betreffend Zinsverlauf werde auf den mitt- leren Zeitpunkt der in der Schweiz begangenen Delikte (20. November 2020 bis 7. Dezember 2020) abgestellt (SG GD 5/1/6).
E. 2.2.2
An der Berufungsverhandlung führte die Rechtsbeiständin der Privatklägerin zusammenge- fasst aus, der Beschuldigte habe sich wegen mindestens zehn Vergewaltigungen zu verant- worten. Neben dem Nötigungsmittel des psychischen Unter-Druck-Setzens liege auch dasje- nige der Gewalt vor. Hinzu kämen die mehrfache versuchte Nötigung und die mehrfache Drohung. In vergleichbaren Fällen sei jeweils eine Genugtuung von mindestens CHF 10'000.00 für eine einmalige Vergewaltigung zugesprochen worden. In Anbetracht des erlittenen Unrechts sei eine Genugtuung von CHF 3'000.00 für die erste Vergewaltigung und von CHF 1'500.00 für die zweite, wie sie die Vorinstanz festgesetzt habe, ein Hohn. Die An- wendung eines "degressiven Tarifs" bei der Bemessung der Genugtuung für mehrfache Ta- ten verbiete sich. Auch wenn die erste Rechtsgutverletzung am schwersten wiege, seien mehrere Vergewaltigungen schlimmer. Der Privatklägerin dürfe nicht angelastet werden, dass sie mangels Deutschkenntnisse keine psychologische oder psychiatrische Behandlung in Anspruch habe nehmen können. Ihre Verfassung anlässlich des Spitalaufenthalts und die Tatsache, dass sie einen Suizidversuch unternommen habe, würden zweifelsfrei eine massi- ve psychische Belastung durch die vom Beschuldigten verübten Taten belegen. Eine mehr- fache Vergewaltigung führe nicht nur zu schwerem seelischem Schmerz, sondern habe auch psychische Langzeitfolgen und eine erhebliche Traumatisierung zur Folge. Die Privatklägerin leide nach wie vor stark unter den Übergriffen. Sie ziehe sich sozial stark zurück und habe Mühe, Freundschaften zu schliessen. Ihr falle es schwer, anderen Menschen zu vertrauen. Es sei ungewiss, ob sie sich jemals wieder auf eine Beziehung einlassen könne. Sie leide un- ter Ängsten und Traurigkeit, womit ihre Lebensqualität massiv eingeschränkt sei. Angesichts der Umstände liege die beantragte Genugtuung im unteren Bereich und sei ohne weiteres angemessen (OG GD 9/1/6 S. 13-14).
E. 2.2.3
Ihre Aussage, wonach der Beschuldigte alle angerufen und erzählt habe, er werde sie nicht leben lassen, sprich er werde sie töten, ist nicht plausibel. Es ist in keiner Weise nachvoll- ziehbar, dass der Beschuldigte anderen Personen erzählen würde, er werde die Privatkläge- rin töten. Vielmehr ist davon auszugehen, dass "sie nicht leben lassen" bedeutete, er werde ihren Ruf zerstören und nicht, er werde sie töten. Diese Interpretation ist denn auch mit ihrer früheren Aussage vereinbar, wonach sie nicht wisse, wen er alles schon angerufen und de- nen Falsches erzählt habe. Dies bestätigt sich auch durch ihre Beschreibung, wonach es für sie wie zu sterben wäre, wenn sie nach Sri Lanka zurück müsste. An der Berufungsverhand- lung führte die Privatklägerin denn auch aus, sie habe damit gemeint, dass er sie in den so- zialen Medien bloss stellen werde, sodass sie dort kein Leben mehr habe (OG GD 9/1 S. 28 Ziff. 161). Aufgrund der Verknüpfung von "umbringen" und "nicht leben lassen" i.S.v. den Ruf zerstören in ihrer Aussage und der weiteren Aussagen ist davon auszugehen, dass der Be- schuldigte am 5. Dezember 2020 der Privatklägerin nicht sagte, er werde sie töten. Betref- fend die Drohung, er werde sie nach Verlassen des Spitals umbringen, sind sodann keine konkreten Angaben hierzu vorhanden. Das einfache "Ja" genügt nicht, um den Sachverhalt zweifelsfrei nachzuweisen. Soweit die Privatklägerin in den früheren Einvernahmen einfach ihre Befürchtung äusserte, der Beschuldigte werde sie umbringen, ist nicht klar, woraus sich diese ergibt. Es ist zwar naheliegend, dass entsprechende Drohungen erfolgten. Es ist aber auch nicht zweifelsfrei auszuschliessen, dass die Privatklägerin einfach Angst hatte, er könn- te bspw. aus Kränkung so reagieren. Die erstmals an der Berufungsverhandlung konkret ge- schilderten Todesdrohungen sind als unglaubhaft zu beurteilen. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb sie dies nicht früher aussagte. Da es sich um massive Vorwürfe handelt, wären kon- kretere Ausführungen bereits früher zu erwarten gewesen. Zudem weitete die Privatklägerin den Vorwurf aus, da der Beschuldigte nicht nur gedroht habe, sie umzubringen, sondern auch ihre Mutter und ihren Bruder. Todesdrohungen gegen ihre Mutter und ihren Bruder schilderte die Privatklägerin zuvor nicht einmal im Ansatz.
E. 2.3
Die Privatklägerin führte bei ihrer Befragung an der Berufungsverhandlung aus, sie würde die Sachen gerne vergessen, aber sie würden immer wieder aufgefrischt, was bei ihr Stress ver- ursache. Sie sei nie in psychologischer Behandlung gewesen. Nach dem 5. Dezember 2020 habe sich ihr Leben stark verändert. Sie habe niemanden gekannt, die Sprache nicht ge- konnt und kein Umfeld gehabt. Sie sei oft in ihrem Zimmer gewesen und habe sich nicht auf die Strasse getraut, da sie Angst vor dem Beschuldigten gehabt habe. Sie habe eine Begleit- person gebraucht, um nach draussen zu gehen. Sie habe immer noch Angst, dass er ihr et-
Seite 81/91 was antue. Seit dem Vorfall könne sie niemandem mehr Vertrauen schenken. Sie habe in- zwischen einen Freundeskreis. Tamilische Freunde habe sie aber nicht, da alle ihre Ge- schichte kennen würden. Sie mache eine Ausbildung als N.________ und wohne in einer Wohngemeinschaft, welche vom Sozialdienst organisiert worden sei (OG GD 9/1 S. 5-7 Ziff. 7-18, S. 28-29 Ziff. 165-167).
E. 2.3.1
Zu ihren persönlichen Verhältnissen befragt gab die zum Zeitpunkt der Berufungsverhand- lung 25-jährige Privatklägerin zusammengefasst an, in der Zeit nach dem 5. Dezember 2020 habe es viele Veränderungen gegeben. Sie habe kein Umfeld, kein Geld und keine Kleider gehabt. Sie habe sich nicht allein auf die Strasse getraut, da sie Angst gehabt habe, dem Beschuldigten zu begegnen. Sie könne niemandem mehr Vertrauen schenken. Inzwischen habe sie Kollegen gefunden, aber nie einen Freund oder Ehemann gehabt. Sie lebe mit einer Frau in einer Wohngemeinschaft, welche vom Sozialdienst organisiert worden sei. Seit De- zember 2020 sei sie nie mehr in Sri Lanka gewesen und habe keinen Besuch aus Sri Lanka erhalten. Mit ihrer jüngeren Schwester habe sie noch Kontakt, mit ihrer Mutter jedoch nicht mehr. Der letzte Kontakt mit ihrer Mutter sei letztes Jahr gewesen. Ihre Mutter sei der An- sicht, dass sie [die Privatklägerin] einen Fehler gemacht habe. Kontakt zu Freundinnen und Freunden oder anderen Person in Sri Lanka bestehe nicht (OG GD 9/1 S. 5-8 Ziff. 10-29).
E. 2.3.2
In ihrer freien Schilderung sagte sie zusammengefasst aus, ihre Mutter habe die Ehe mit dem Beschuldigten arrangiert und sie gezwungen, ihn zu heiraten. In Sri Lanka sei es zum ersten Geschlechtsverkehr gekommen, wobei sie den Beschuldigten angefleht habe und vor ihm auf die Füsse gegangen sei, da sie es nicht gewollt habe. Nach ihrer Einreise in die Schweiz habe der Beschuldigte vom ersten Tag an Sex gewollt. Es sei jeweils zu Streit ge- kommen, da sie keinen Sex gewollt habe. Wenn sie sich geweigert habe, habe er seine und ihre Mutter angerufen. Weiter habe er ihr gesagt, er werde sie nach Sri Lanka zurückschi- cken. Einmal habe er ihr auch ein Flugticket gezeigt. Der Beschuldigte habe sie jeweils im Zimmer eingesperrt und sei weggegangen. Sie habe nicht gewusst, was sie machen solle. Schliesslich habe sie die Tabletten genommen, um sich das Leben zu nehmen (OG GD 9/1 S. 9-10 Ziff. 34 f.).
E. 2.3.3
Zur Eheschliessung mit dem Beschuldigten befragt führte die Privatklägerin im Wesentlichen aus, sie habe den Beschuldigten über ihre Mutter kennengelernt. Der erste Kontakt sei tele- fonisch gewesen. Kurz nach dem Telefonat habe sie erfahren, dass sie ihn heiraten solle. Sie habe dies nicht gewollt. Ihre Mutter habe sie aber gezwungen, den Beschuldigten zu heira- ten. Ihre Mutter habe gesagt, dass sie und die Schwester sonst Selbstmord begehen würden. Ihre Mutter hätte sie auch nicht weiterstudieren lassen und zu Hause eingesperrt. Am 3. Ok- tober 2019 habe in Sri Lanka die Verlobungsfeier stattgefunden. Die Ehe sei aber bereits im 2018 arrangiert worden. Als sie dem Beschuldigten gesagt habe, dass sie ihn nicht heiraten wolle, habe er gedroht, dass er ihrer Mutter oder ihrem Bruder etwas antun werde, d.h. sie umbringen lassen würde. Sie habe auch ihrer Tante und ihren Freundinnen gesagt, dass sie den Beschuldigten nicht heiraten wolle. Diese hätten ihr aber nicht helfen können (OG GD 9/1 S. 10-14 Ziff. 42-65).
E. 2.3.4
Bei der detaillierten Befragung zu den Vergewaltigungen sagte die Privatklägerin zusam- mengefasst aus, bei den Besuchen des Beschuldigten in Sri Lanka sei es fünf bis sechs Mal zu Geschlechtsverkehr gekommen. Der Geschlechtsverkehr sei immer gegen ihren Willen gewesen. Das erste Mal sei bei ihr zu Hause im Gästezimmer am Tag vor der Verlobungsfei- er gewesen. In der Schweiz sei es gerade am Tag nach ihrer Ankunft zum ersten Ge- schlechtsverkehr gekommen. Der Beschuldigte habe ihr gesagt, dass sie nach Sri Lanka zurück müsse, wenn sie keinen Sex mit ihm habe. Er habe dann ein Flugticket gezeigt und
Seite 21/91 gesagt, er würde ihre Mutter anrufen und ihr sagen, dass sie sich weigere und er sie zurück- schicke. Als sie ihm gesagt habe, dass sie es nicht wolle, habe der Beschuldigte geantwortet, es müsse unbedingt sein. Sie sei seine Ehefrau und müsse das machen. Der Geschlechts- verkehr habe immer auf dem roten Sofa im Wohnzimmer stattgefunden. Sie sei auf dem Sofa gelegen und er auf ihr. Sie habe versucht, ihn mit den Händen aufzuhalten, habe aber zu wenig Kraft gehabt. Er habe dann ihre Hände festgehalten. Sie habe geweint und ihm ge- sagt, dass sie das nicht wolle. Er habe nicht auf sie gehört. Es sei nur vaginaler Ge- schlechtsverkehr gewesen und der Beschuldigte habe immer ein Kondom getragen. Sie habe ihn weder anfassen noch massieren oder sonst was machen müssen. Er habe jeweils mit ei- ner Hand ihre beiden Hände gehalten und mit der anderen ihre Kleider entfernt. Der Ge- schlechtsverkehr sei immer gleich abgelaufen und habe jeden Tag ab ihrer Ankunft bis zum Tag der Hochzeit jeweils in der Nacht stattgefunden. Wenn sie sich geweigert habe, habe der Beschuldigte jeweils ihre Mutter angerufen. Diese habe ihr dann gesagt, dass sie [die Mutter] und die Geschwister sich umbringen würden, wenn sie weiter solche Probleme mache. Das Telefonat sei ausschlaggebend gewesen, dass sie den Geschlechtsverkehr geduldet habe. Der Beschuldigte habe ihr gedroht, dass er sie nach Sri Lanka zurückschicken und mit Hilfe von Leuten umbringen werde. Auch werde er auf Facebook Fotos veröffentlichen, um ihren Ruf zu zerstören (OG GD 9/1 S. 15-21 Ziff. 75-121).
E. 2.4
Der Beschuldigte wird der dreifachen Vergewaltigung und der Drohung schuldig gesprochen. Es steht ausser Frage, dass die drei Vergewaltigungen die sexuelle Integrität der Privatklä- gerin und damit ihre Persönlichkeit massiv verletzt haben. Die Privatklägerin erlitt auch schwere seelische Schmerzen, was sich u.a. im Suizidversuch zeigte, der mitunter durch die erlittene sexuelle Gewalt verursacht war. Bei der Strafzumessung wurde ausgeführt, dass die Tatschwere erheblich wiegt. Der Beschuldigte ging äusserst perfid vor und nutzte die Abhän- gigkeit der Privatklägerin aus. Es kann im Übrigen auf die Ausführungen zur Strafzumessung verwiesen werden (E. V.2.2-2.3). Wie die Vorinstanz zu Recht festhielt, sind die behaupteten psychologischen Langzeitfolgen bzw. die nachhaltige Traumatisierung nicht bewiesen. Auch wenn die Privatklägerin glaubhaft schilderte, die Ereignisse würden sie immer noch belasten und sie könne niemandem mehr Vertrauen schenken, zeigen ihre Aussagen auch, dass sie ansonsten ein grundsätzlich normales Leben mit Ausbildung und Freunden führen kann. Psychische Erkrankungen bzw. entsprechende Diagnosen sind nicht aktenkundig. Die Argu- mentation, sie habe dies nur wegen fehlender Deutschkenntnisse nicht in Anspruch genom- men, weshalb dies nicht zu ihrem Nachteil ausgelegt werden könne, überzeugt nicht. Inzwi- schen dürfte die Privatklägerin über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen, zumal sie ei- ne Ausbildung absolviert. Sofern die behaupteten Langzeitfolgen und die nachhaltige Trau- matisierung tatsächlich erheblich wären, wäre eine Therapie nun möglich. Zuvor wäre eine Therapie unter Beizug einer Dolmetscherin möglich und zumutbar gewesen und es wäre zu erwarten gewesen, dass die Privatklägerin eine solche absolviert, wenn die Auswirkungen der Taten derart gravierend gewesen wären, wie sie vorbrachte. Aufgrund der besonderen Verletzlichkeit der Privatklägerin, welche namentlich durch die in mehrerer Hinsicht bestan- dene Abhängigkeit vom Beschuldigten und ihr fehlendes Beziehungsnetz bedingt war, ist je- doch gleichwohl von zeitweiligen erheblichen psychischen Folgen der Tat für die Privatkläge- rin auszugehen. Sie schilderte dies auch eindrücklich (sie habe niemanden gehabt, die Spra- che nicht gesprochen etc.).
E. 2.5
Gemäss dem Leitfaden zur Bemessung der Genugtuung nach Opferhilfegesetz beträgt die Bandbreite der Genugtuung bei sehr schwerer Beeinträchtigung der sexuellen Integrität, worunter u.a. eine Vergewaltigung oder schwere sexuelle Nötigung fällt, CHF 9'000.00 bis CHF 22'000.00 (Bundesamt für Justiz, Leitfaden zur Bemessung der Genugtuung nach Op- ferhilfegesetz vom 12. Dezember 2024, S. 15). Eine (zivilrechtliche) Genugtuung von CHF 20'000.00 wurde bspw. einem Opfer zugesprochen, welches an zwei verschiedenen Tagen nach Verabreichung von GHB vergewaltigt und sexuell genötigt wurde (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_1274/2017 vom 24. September 2018). Eine Genugtuung von CHF 25'000.00 erhielt ein Opfer zugesprochen, das in der Nacht auf dem Nachhauseweg von einem Täter vergewaltigt wurde, der dabei ein Messer zur Drohung einsetzte und To- desdrohungen ausstiess, und welches anschliessend eine psychotherapeutische Behandlung benötigte (Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich SB110353 vom 24. Oktober 2011). Der Täter, der u.a. wegen versuchter Vergewaltigung und sexueller Nötigung (Oralverkehr) verurteilt wurde, wurde verpflichtet, dem Opfer eine Genugtuung von CHF 8'000.00 zu be-
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E. 2.6
Angesichts des weiten Ermessens, der konkreten Taten (mehrfache Vergewaltigung) und de- ren Folgen für die Privatklägerin sowie mit Blick auf vergleichbare Fälle erscheint eine Ge- nugtuung von CHF 15'000.00 angemessen. Betreffend die Drohung rechtfertigt sich in Über- einstimmung mit der Vorinstanz keine Ausrichtung einer zusätzlichen Genugtuung.
E. 2.7
Die Privatklägerin verlangt in ihrem Rechtsbegehren Zins seit dem 29. Dezember 2020. Gemäss ihrer Begründung stellt sie für den Zinsenlauf auf den mittleren Verfall der in der Schweiz begangenen Delikte (Tatzeitraum: 20. November 2020 bis 7. Dezember 2020) ab (SG GD 5/1/6 S. 5). Der mittlere Verfall ist jedoch der 29. November 2020 und nicht der 29. Dezember 2020 wie im Antrag genannt, wenn man vom genannten Tatzeitraum ausgeht (welcher aber nicht so erstellt ist; erste Vergewaltigung war am 24. November 2020). Es be- steht somit ein Widerspruch zwischen dem Rechtsbegehren und der Begründung. Zu prüfen ist, wie mit dem Widerspruch zu verfahren ist.
E. 2.8
Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sei von der klagenden Partei zu erwarten, dass sie der korrekten Formulierung der Rechtsbegehren grösste Beachtung schenkt. Wie alle Prozesshandlungen sind auch Rechtsbegehren nach Treu und Glauben auszulegen, insbesondere im Lichte der dazu gegebenen Begründung. Auf die Begründung ist jedoch nur zurückzugreifen, wenn das Begehren unklar ist und einer Auslegung bedarf (zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts 4A_555/2022 vom 11. April 2023 E. 2.7 f.). Vorliegend ist das Rechtsbegehren weder unklar noch bedarf es einer Auslegung, weshalb kein Raum besteht, auf die Begründung zurückzugreifen. Massgebend ist somit das Rechtsbegehren. Der Zins ist damit erst ab dem 29. Dezember 2020 geschuldet. Dies ist unproblematisch, da dieser Zeitpunkt nach den Taten liegt.
E. 2.9
Zusammengefasst ist der Beschuldigte zu verpflichten, der Privatklägerin eine Genugtuung von CHF 15'000.00 zzgl. Zins zu 5 % seit 29. Dezember 2020 zu bezahlen. Im darüber hin- ausgehenden Betrag wird die Zivilklage abgewiesen. 3. Zivilklage der Opferhilfestelle
E. 3
Dispensation
E. 3.1
Hat ein Kanton gestützt auf das Opferhilfegesetz Opferhilfe geleistet, so gehen die Ansprüche für Leistungen gleicher Art, die dem Opfer oder dessen Angehörigen auf Grund der Straftat zustehen, im Umfang der kantonalen Leistungen von der anspruchsberechtigten Person auf den Kanton über (Art. 7 Abs. 1 Opferhilfegesetz [OHG]). Wer von Gesetzes we- gen in die Ansprüche der geschädigten Person eingetreten ist, ist nur zur Zivilklage berech- tigt und hat nur jene Verfahrensrechte, die sich unmittelbar auf die Durchsetzung der Zivil- klage beziehen (Art. 121 Abs. 2 StPO). Unter Art. 121 Abs. 2 StPO fallen namentlich die Re- gressansprüche der Behörde nach Art. 7 OHG (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafpro- zessordnung, Praxiskommentar, 4. A. 2023, Art. 121 StPO N 5; vgl. Mazzucchelli/Postizzi, Basler Kommentar, 3. A. 2023, Art. 121 StPO N 13).
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E. 3.1.1
Nach dem Verlust der Aufenthaltsbewilligung bestimmt sich ein neuer Aufenthalt nach den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. k AIG kann von den Zu- lassungsvoraussetzungen jedoch abgewichen werden, um die Wiederzulassung von Auslän- derinnen und Ausländern, die im Besitz einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung waren, zu erleichtern. An Ausländerinnen und Ausländer, die früher im Besitz einer Aufent- halts- oder Niederlassungsbewilligung waren, können Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbe- willigungen erteilt werden, wenn (lit. a) ihr früherer Aufenthalt in der Schweiz mindestens fünf Jahre gedauert hat und nicht nur vorübergehender Natur (Art. 34 Abs. 5 AIG) war und (lit. b) ihre freiwillige Ausreise aus der Schweiz nicht länger als zwei Jahre zurückliegt (Art. 49 Abs. 1 VZAE). Diese Voraussetzungen erfüllt der Beschuldigte grundsätzlich. Jedoch besteht gemäss dem Wortlaut kein Anspruch auf eine erleichterte Wiederzulassung. Ein An- spruch nach den normalen Zulassungsbestimmungen hat der Beschuldigte sodann ebenfalls nicht. So ist ein erneuter Familiennachzug durch seinen Vater ausgeschlossen, da der Be- schuldigte über 18 Jahre alt und verheiratet ist (vgl. Art. 43 f. AIG). Ein Anspruch auf einen selbständigen Aufenthalt besteht nicht.
E. 3.1.2
Ein Aufenthaltsanspruch nach Art. 8 Ziff. 1 EMRK besteht ebenfalls nicht. Unter das Recht auf Achtung des Familienlebens gemäss Art. 8 Ziff. 1 EMRK fällt primär die sog. Kernfamilie, d.h. eine intakte und gelebte Gemeinschaft aus Ehegatten mit den minder- jährigen Kindern. Darüber hinaus könnte allenfalls ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis oder eine besondere emotionale Bindung gegenüber den Eltern oder Geschwistern einen Anspruch einer erwachsenen Person nach Art. 8 Ziff. 1 EMRK begründen (Urteil des Bun- desgerichts 6B_300/2020 vom 21. August 2020 E. 3.4.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_1144/2021 vom 24. April 2023 E. 1.4.3). Soweit nicht besondere Umstände vorliegen, können sich Konkubinatspaare nicht auf Art. 8 EMRK berufen; vorausgesetzt wäre eine ech- te und eheähnliche Gemeinschaft ("une véritable union conjugale"; Urteil des Bundesgerichts 6B_704/2019 vom 28. Juni 2019 E. 1.3.2). Bei der Vorinstanz sagte der Beschuldigte aus, er sei seit zwei Jahren in einer festen Bezie- hung. Nähere Angaben zu seiner Freundin machte er nicht (SG GD 8/4 S. 2-3). Am 28. Ok- tober 2024 stellte der Beschuldigte beim Amt für Migration des Kantons Zug ein Gesuch für ein Rückreisevisum für eine Reise nach Sri Lanka. Als Grund für die Reise gab er an, seine Frau sei krank/schwanger (OG GD 7/3, Akten AFM ZG, S. 415). Gemäss den Ausführungen seines Verteidigers ist der Beschuldigte in Sri Lanka verheiratet. Anfang 2025 hat seine Ehe- frau den gemeinsamen Sohn geboren (OG GD 8/4, 8/7, 8/10). Seine Ehefrau und sein Sohn, seine Kernfamilie, sind in Sri Lanka. Der Beschuldigte lebt mit seiner Ehefrau seit November 2024 in Sri Lanka. Entsprechend kann sich der Beschuldigte nicht auf Art. 8 Ziff. 1 EMRK be- rufen, um ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz zu begründen. Ein besonderes Abhängigkeits- verhältnis oder eine besondere emotionale Bindung gegenüber den Eltern oder Geschwister, die einen Anspruch nach Art. 8 Ziff. 1 EMRK begründen könnten, bestehen nicht.
E. 3.1.3
Zusammengefasst hat der Beschuldigte kein Recht auf Aufenthalt in der Schweiz und Einrei- se in die Schweiz. Es besteht daher kein Grund, von der Landesverweisung abzusehen. Die- se ist anzuordnen.
E. 3.1.4
Für einen erlebnisbasierten (wahren) Bericht sprechen – wie auch bereits oben ausgeführt – u.a. folgende Realkennzeichen (zum Ganzen: Ludewig/Tavor/Baumer, a.a.O., S.1424-1427): - Logische Konsistenz: Die Aussage ist in sich stimmig. Innere und äussere Wider- spruchslosigkeit, Folgerichtigkeit von Aussageergänzungen.
Seite 23/91 - Ungeordnete Darstellung: Die Handlung wird in freiem Bericht sprunghaft und nicht chronologisch geschildert, ohne dass dabei gegen die logische Konsistenz verstossen wird. - Quantitativer Detailreichtum: Es wird über das Kerngeschehen detailliert berichtet. Je nach Höhe der Erfindungskompetenz (unter Einbezug des beim Aussagenden vorhan- denen Schemawissens) ändert das nötige Mass an Detailliertheit, um als Realkennzei- chen gewertet zu werden (Berlinger, Glaubhaftigkeitsbegutachtung im Strafprozess, Beweiseignung und Beweiswert, in: LBR - Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft Band/Nr. 90, 2014, S. 39). - Interaktionsschilderungen: Es werden Handlungen und Handlungsketten (Aktionen und Reaktionen) beschrieben, die sich gegenseitig bedingen und sich aufeinander beziehen. - Schilderung von Komplikationen: Es wird von unvorhersehbaren Schwierigkeiten berich- tet, von vergeblichen Bemühungen, wiederholten Versuchen, enttäuschten Erwartungen. - Ausgefallene Einzelheiten: In der Aussage treten ungewöhnliche, einzigartige, abson- derliche, überraschende oder originelle Details auf, welche aber nicht unrealistisch, abs- trus oder unmöglich sind. - Schilderung von Nebensächlichkeiten: Einzelheiten werden geschildert, die für das Kerngeschehen in der Aussage unnötig sind bzw. die nicht unmittelbar die rechtlich er- hebliche Qualifizierung stützen. - Schilderung eigener psychischer Vorgänge: Gedanken oder eigene gefühlsbezogene motorische oder physiologische Abläufe werden beschrieben, die mit dem Kerngesche- hen zusammenhängen. Schilderung von Affektverläufen, Erlebnisentwicklung, Entwick- lungsverlauf der Einstellung zum Täter. - Spontane Verbesserung der eigenen Aussage: Der Inhalt der Aussage wird spontan präzisiert oder berichtigt. - Eingeständnis von Erinnerungslücken: Es werden spontan Erinnerungslücken zugege- ben und Wissenslücken eingestanden. - Einwände gegen die Richtigkeit der eigenen Aussage: Die Glaubhaftigkeit der eigenen Aussage oder der eigenen Person wird in Frage gestellt. - Selbstbelastungen: Je mehr sich die Auskunftsperson bei ihrer Aussage selber ernsthaft belastet, je unvorteilhafter sie ihre eigene Rolle darstellt, je mehr sie auf Schutzbehaup- tungen verzichtet, die naheliegen oder die man ihr suggeriert, umso mehr spricht dies für ihren Wahrheitswillen. - Entlastung des Beschuldigten: Auf eine Belastung oder Mehrbelastung des Beschuldig- ten wird verzichtet, obwohl diese naheliegend war, oder die aussagende Person ent- schuldigt den Beschuldigten.
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E. 3.1.5
Neben den Realkennzeichen sind im Rahmen der Aussagenanalyse Signale zu berücksichti- gen, die auf eine Falschaussage hindeuten (sog. Phantasie- oder Lügensignale). Als Hinwei- se für eine erfundene Aussage gelten folgende Merkmale: - Abstrakter und karger Bericht: Wer eine unwahre Version einer Geschichte schildert, hält sich typischerweise bei der ersten Befragung möglichst knapp und detailarm. Dies ist einerseits Folge der höheren Anforderungen an die Denkleistung bei Fiktionen im Gegensatz zu reinen Nacherzählungen, andererseits auf die Befürchtung des Befragten zurückzuführen, sich in Widersprüche zu verwickeln, da er in einem frühen Stadium der Ermittlungen noch nicht weiss, was die befragende Person ihrerseits schon über den Vorfall weiss (dies gilt indes nur für den Beschuldigten, nicht jedoch für einen Anzeige- erstatter, der ein Strafverfahren erst lostritt). Im späteren Verlauf von Einvernahmen passt die befragte Person dann ihre Geschichte den Vorhaltungen an und zwar im Be- streben, ihre Version möglichst überzeugend in die wahren Geschehnisse einzubetten (vgl. hierzu das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich SB 140422 vom 4. Mai 2016 E. 3.2.). - Mangelnde Präzision in der Ausdrucksweise: Charakteristisch sind Phrasen wie "man hat dann gesagt, dass" oder "Es kam vor, dass" (Bender/Nack/Treuer, Tatsachenfest- stellung vor Gericht, 3. A. 2007, N 336 ff.). - Ausweich- resp. Fluchttendenzen der aussagenden Person: Sei es, dass sie ständig versucht ist, zu Nebensächlichkeiten überzugehen oder sei es, dass sie der Frage aus- weicht resp. sie diese im Kern unbeantwortet lässt, indem sie beispielsweise eine Ge- genfrage stellt (Bender/Nack/Treuer, a.a.O., N 315).
E. 3.1.6
Beim sog. Strukturvergleich erfolgt ein Vergleich der Qualität der Aussage zum Kerngesche- hen mit der qualitativen Ausprägung von Schilderungen zu nicht tatbezogenen Inhalten. Bei einem falschaussagenden Zeugen wäre theoretisch zu erwarten, dass die Aussagen zum Kerngeschehen aufgrund der hohen kognitiven Anforderungen eine tiefere Qualität aufwei- sen würden, als dessen Schilderungen zu tatsächlich erlebten, fallneutralen Ereignissen oder Nebensächlichkeiten der Aussage. Mit Blick auf die Struktur der Aussage spricht für ein tatsächliches Erlebnis, dass diese unter verschiedenen Gesichtspunkten gleichbleibt: - Gleichbleibende Struktur: Weisen die Aussagen in Bezug auf das Kerngeschehen sowie in Bezug auf Nebensächlichkeiten/fallneutrale Schilderungen die gleiche Qualität auf, ist dies ein Hinweis für Erlebnisbezug. Ist die Qualität zum Kerngeschehen niedriger, so ist dies ein Hinweis, dass die Aussage nicht auf eigenem Erleben beruht (Lu- dewig/Tavor/Baumer, a.a.O., S.1428 f.; konkret hierzu Berlinger, a.a.O., S. 38). - Ausgewogenheit: Die Auskunftsperson zeigt bei den für den Betroffenen günstigen und ungünstigen Teilen der Aussagen ein gleich gutes Gedächtnis, den gleichen Detailreich-
Seite 25/91 tum und die gleiche gefühlsmässige Beteiligung. Dies gilt indessen nur insoweit, als der Sachverhalt jeweils dieses Gleichgewicht objektiv nahelegt. Erst dieser – intraindividuelle – Strukturvergleich ermöglicht es, die Aussage der Person zum Kerngeschehen bezüglich ihrer Qualität zu bewerten bzw. den Indikatorwert der Qualität- seinschätzung zu ermitteln. Nicht allein das Vorhandensein von Realkennzeichen an sich sagt etwas über die Glaubhaftigkeit einer Aussage aus, sondern der Vergleich zwischen der Aussagequalität und der (Erfindungs-)Kompetenz des Aussagenden. Dabei können fallneu- trale Erinnerungsberichte oder Aussagen zu Nebensächlichkeiten auf ihre qualitative Prä- gung hin überprüft und bewertet und so die Kompetenz des Aussagenden ermittelt werden (Ludewig/Tavor/Baumer, a.a.O., S.1427 f.). Übersteigt die Aussagequalität das Niveau, wel- ches die Aussageperson aufgrund ihrer intellektuellen und sprachlichen Fähigkeiten sowie spezifischen Vorkenntnisse auch ohne Erlebnisgrundlage zu produzieren im Stande wäre, lässt dies den Schluss zu, dass die Aussage jedenfalls nicht ohne weitere Hilfe oder Ein- flussnahme ausgedacht sein kann. Liegt sie auf dem gleichen Niveau oder sogar darunter, ist die Zurückweisung der Hypothese einer nicht erlebnisbegründeten Aussage nicht möglich (Berlinger, a.a.O., S. 41).
E. 3.1.7
Liegen Aussagen über denselben Sachverhalt zu verschiedenen Zeitpunkten vor, können diese mittels Konstanzanalyse hinsichtlich Auslassungen, Ergänzungen und Widersprüche überprüft und bewertet werden (Ludewig/Tavor/Baumer, a.a.O., S.1429). Bei wahren, erleb- nisbasierten Aussagen ist Konstanz u.a. zu erwarten bei Aspekten des Kerngeschehens und der Schilderung der eigenen Rolle. Hingegen ist eine Inkonstanz – auch bei wahren Aussa- gen – wahrscheinlich bei Aspekten ausserhalb des Kerngeschehens, Angaben zur zeitlichen Reihenfolge von Handlungen, Angaben, die auf Schätzungen beruhen (z.B. Dauer eines Ge- schehens), Angaben über unangenehme Empfindungen, Häufigkeitsangaben bei ähnlichen Vorfällen, Kleidung, Wetterverhältnisse oder Zahlenangaben (Berlinger, a.a.O., S. 44 f. mit Verweis auf die Theorie nach Arntzen). Die Konstanz der Aussage stellt eine Mindestanfor- derung an eine als glaubhaft zu beurteilende Aussage dar. Gravierende Widersprüche in zentralen Aspekten können ein Hinweis auf eine Falschaussage sein. Kommt es über den Zeitverlauf zu einer Anreicherung (im Sinne einer Aggravation), kann dies auf eine bewusste Lüge oder auf suggestive Einflüsse hinweisen. Liegen über längere Zeitintervalle keine Ab- weichungen zwischen mehreren Aussageversionen vor, ist allenfalls eine gewisse Skepsis angebracht, da eine Ausdünnung zu erwarten wäre (Ludewig/Tavor/Baumer, a.a.O., S.1429). Von einer Anreicherung bzw. Aggravation ist die Ergänz- bzw. Präzisierbarkeit bereits ge- nannter Punkte zu unterscheiden: Ergänzbarkeit bzw. Präzisierbarkeit ist ein wesentlicher Punkt, der für einen Erlebnisbezug der Aussage spricht. Da der lügende Zeuge bereits in der ersten formellen Befragung durch möglichst vollständige Angaben zu überzeugen versucht, fällt es ihm schwer, Präzisierungen seiner ursprünglich zurecht gelegten Geschichte zu erfin- den, die sich stimmig in die Aussage einfügen. Der normalbegabte, erlebnisbezogen aussa- gende Zeuge kann dagegen leicht Ergänzungen machen, da die erlebte Realität sie ihm mit- liefert. Ähnlich wie bei der Realkennzeichenanalyse erfordert auch die Einschätzung der Aussagekonstanz einen Qualitäts-Kompetenz-Vergleich mit der individuellen Leistungsfähig- keit und Aussageeigenart des Zeugen unter Berücksichtigung der für die Erinnerungsgenau- igkeit relevanten fallspezifischen Besonderheiten, wie die Komplexität des Geschehens oder Zeitintervallen (Berlinger, a.a.O., S. 43 f.).
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E. 3.1.8
Bei der Analyse von Aussagen von Personen aus einem fremden Kulturkreis, wie es vorlie- gend der Fall ist, sind kulturelle Besonderheiten zu berücksichtigen. Die Realkennzeichen- analyse ist zwar grundsätzlich "kulturrobust". Dennoch muss beachtet werden, dass sich die Wahrnehmung, die Erinnerung sowie die Schilderung von Erlebnissen unterscheiden kön- nen. So kann je nach Kultur ein anderer Fokus gelegt werden. Auch können Erinnerungslü- cken leichter "sachlogisch" gefüllt werden, wenn die Person mit den Begebenheiten des Er- lebnisses vertraut war. Bei Sexualdelikten ist sodann zu berücksichtigen, dass das Schamer- leben stark von kulturellen Normen geprägt ist. Entsprechend können sich Unterschiede im Detaillierungsgrad der Schilderungen ergeben. Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass bei der Übersetzung der Aussagen fremdsprachiger Personen Realkennzeichen "verloren" ge- hen können, da bspw. die Wortwahl oder die Satzstruktur nicht erhalten bleibt (vgl. Bliese- ner/Hänert, Glaubhaftigkeitsanalyse bei Personen aus fremden Kulturkreisen, in: Schleswig- Holsteinische Anzeigen 8/2018, S. 285 ff., publ. auf www.researchgate.net).
E. 3.1.9
Sogenannte "Aussage-gegen-Aussage-Konstellationen", in welchen sich als massgebliche Beweise belastende Aussagen des mutmasslichen Opfers und bestreitende Aussagen der beschuldigten Person gegenüberstehen, führen gestützt auf den Grundsatz "in dubio pro reo" weder zwingend noch höchstwahrscheinlich zu einem Freispruch; erst wenn keine Aussage überzeugender als die andere erscheint und auch in Würdigung der übrigen Beweise und In- dizien keine Überzeugung für die eine oder andere Darstellung gewonnen werden kann, wirkt sich dies nach dem Grundsatz "in dubio pro reo" zugunsten einer beschuldigten Person aus (BGE 137 IV 122 E. 3.3).
E. 3.1.10
Zu ergänzen ist, dass aussagepsychologische Analysen, seien diese nun durch eine Fach- person ausgeführt worden oder durch ein Gericht, nur ein Teil der freien richterlichen Be- weiswürdigung darstellen. Aussagepsychologische Analysemethoden werden zwar gericht- lich anerkannt und nehmen tendenziell eine immer zentralere Rolle in der Beweiswürdigung ein (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 6B_1118/2022 vom 30. März 2023 E. 1.1.3). Aussa- gepsychologische Glaubhaftigkeitsanalysen, insbesondere kontextunabhängige merkmals- orientierte Inhaltsanalysen, sind nicht fehlerfrei. Sie werden zwar einem rein intuitiven oder zufallsbasierten Entscheid überlegen sein, sind indessen weit von einer Sicherheit entfernt. Die Treffsicherheit aussagepsychologischer Inhaltsanalysen wird gemäss mehreren Studien auf rund 70 % eingeschätzt. Entsprechend wird von einer Gefahr der Überbewertung von in- haltlichen Aussageanalysen gewarnt (vgl. Bublitz, Entwicklung und Kritik der höchstrichterli- chen Rechtsprechung zur Glaubhaftigkeitsanalyse, Zeitschrift für Internationale Strafrechts- dogmatik, 3/2021, S. 210 ff. insb. S. 218 f.; Makepeace, Tücken der Glaubhaftigkeitsbegut- achtung, Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 9/2021 S. 489 ff. insb. S. 497; Geipel, Zum Umgang mit der Aussageanalyse – eine kritische Bestandesaufnahme aus der Praxis, Zeitschrift für die Anwaltspraxis, Jahrgang 37 (2025), S. 350 ff.). Mit anderen Worten sind inhaltliche Analysen hinsichtlich sog. Realkennzeichen sowie der Struktur von Aussagen zwar hilfreich. Es handelt sich aber nur um ein Instrument der freien richterlichen Beweiswürdigung. Die kriminalistische Plausibilisierung von verschiedenen Hy- pothesen anhand von weiteren Aussagen oder Sachbeweisen (wo vorhanden) bleibt bedeu- tend. Es gehört methodisch zur Beweiswürdigung, dass mögliche Alternativhypothesen pos- tuliert und geprüft werden (vgl. BGE 144 IV 345 E. 2.2.3.6). Der Ausschluss von Alternativ-
Seite 27/91 hypothesen hat entsprechend auch einen Einfluss auf die Plausibilisierung einer bestimmten Aussage. Ebenfalls nicht ausgeschlossen werden dürfen allgemeine Glaubwürdigkeitsüber- legungen. Steht eine Falschanschuldigung im Raum, so muss erwogen werden können, dass eine gezielte Falschanschuldigung häufig auf einer dissozialen und ich-bezogenen Charak- terhaltung beruht, welche sich auch in anderen Lebensbereichen äussern könnte. Gleichfalls müssen auch intuitive Methoden wie der persönliche Eindruck weiterhin eine Rolle spielen. Bei der freien richterlichen Beweiswürdigung gilt mithin Methodenvielfalt. Aussagepsycholo- gischen Analysemethoden kann dabei kein Vorrang zukommen.
E. 3.2
Die Opferhilfestelle des Kantons Zug bzw. der Kanton Zug hat sich gestützt Art. 7 Abs. 1 OHG i.V.m. Art. 119 Abs. 2 lit. b StPO rechtzeitig und korrekt als Privatkläger/in konstituiert und die Zivilforderung beziffert. Die Schadenersatzforderung in Höhe von CHF 22'855.10 ist belegt. Es handelt sich bei den geltend gemachten Auslagen um Leistungen der opferrechtli- chen Hilfe. Die Auslagen sind durch die Taten des Beschuldigten bedingt und mithin kausal. Die Höhe der Leistungen ist unbestritten und angemessen. Der Beschuldigte ist daher zu verpflichten, die Opferhilfestelle des Kantons Zug bzw. den Kanton Zug mit CHF 22'855.10 zu entschädigen. Mangels Antrags ist kein Zins geschuldet. VIII. Entscheid über beschlagnahmte Gegenstände 1. Das Gericht verfügt ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person die Einzie- hung von Gegenständen, die zur Begehung einer Straftat gedient haben oder bestimmt wa- ren oder die durch eine Straftat hervorgebracht worden sind, wenn diese Gegenstände die Sicherheit von Menschen, die Sittlichkeit oder die öffentliche Ordnung gefährden. Das Ge- richt kann anordnen, dass die eingezogenen Gegenstände unbrauchbar gemacht oder ver- nichtet werden (Art. 69 StGB). Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder Vermö- genswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die berechtigte Person, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im Endentscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). 2. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Vernichtung folgender unter ZG 2021 1 1027 sicherge- stellter Gegenstände (vgl. auch act. 1/1/6/10 Ziff. 5.3): - ZG 2021 1 1027 2: Daten iPhone 5s von B.________; - ZG 2021 1 1027 5: Schachtel mit diversen Medikamenten; - ZG 2021 1 1027 6: SIM Karte (unbekannter Eigentümer). 3. Am 29. April 2021 wurde gestützt auf einen entsprechenden Befehl der Staatsanwaltschaft (act. 5/2/7 ff.) in der damaligen Wohnung des Beschuldigten am M.________ in L.________ eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei wurde das Mobiltelefon der Privatklägerin si- chergestellt (act. 5/2/7 ff.; 5/3/1-4). Gemäss Rapport der Zuger Polizei vom 25. November 2021 gab der Beschuldigte anlässlich der Einvernahme vom 21. April 2021 diverse Medikamente aus Sri Lanka und eine SIM-Karte zu den Akten, welche gemäss seinen Angaben der Privatklägerin gehörten. Die Privatkläge- rin hat dies laut Rapport jedoch verneint. Da die Eigentumsverhältnisse nicht abschliessend hätten geklärt werden können, wurden diese Gegenstände polizeilich sichergestellt (act. 1/1/6/7 Ziff. 2.1.2). Laut Spurensicherstellungsprotokoll vom 6. Oktober 2021 reichte der Beschuldigte sechs verschiedene Medikamentenpackungen ein (act. 5/3/19 f:). An der Ein- vernahme vom 21. April 2021 gab er an, dass die Medikamente der Privatklägerin gehörten (act. 2/3/1/5 Ziff. 14). Die Privatklägerin sagte am 20. Juli 2021 hierzu aus, dass nur drei der Medikamentenpackungen ihr gehörten (act. 2/1/5/5 Ziff. 38). Gemäss Sicherstellungsproto- koll vom 7. Oktober 2021 wurden am 1. Dezember 2021 am M.________ in L.________ u.a. eine Schachtel mit Medikamenten sichergestellt (act. 5/3/17 f.). 4. In den Akten findet sich keine Beschlagnahmeverfügung betreffend die Medikamente und die SIM-Karte. Die Staatsanwaltschaft und die Privatklägerin gaben zu Beginn der Hauptver-
Seite 84/91 handlung zu Protokoll, sie seien mit der Vernichtung der sichergestellten Medikamente und der SIM-Karte einverstanden. Die Verteidigung erklärte sich mit der Vernichtung der Medi- kamente ebenfalls einverstanden, stellte jedoch den Antrag, dass die SIM-Karte nicht ver- nichtet werde. Zur Begründung führte sie aus, dass die SIM-Karte im pendenten Verfahren wegen falscher Anschuldigung und Irreführung der Rechtspflege gegen die Privatklägerin noch nützlich sein könne (SG GD 8/1 S. 2). 5.
E. 3.2.1
Wie erwähnt, wuchs der Beschuldigte in Sri Lanka auf und besuchte dort die Schule. Erst im mm.2016 im Alter von knapp 18 Jahren kam der Beschuldigte zusammen mit seiner Mutter und seinen Geschwistern im Rahmen des Familiennachzugs in die Schweiz. Die eher kurze Aufenthaltsdauer von neun Jahren spricht tendenziell gegen einen Härtefall. Ob ein Härtefall bejaht werden kann, ist jedoch nach einer eingehenden Prüfung anhand des Kriterienkatalo- ges nach Art. 31 Abs. 1 VZAE zu beurteilen.
E. 3.2.2
Wie sich aus den Einvernahmen ergibt, spricht und versteht der Beschuldigte angesichts sei- ner Aufenthaltsdauer lediglich ungenügend Deutsch. Für wesentliche Vorgänge ist er auf ei- nen Dolmetscher angewiesen. In sprachlicher Hinsicht kann daher nicht von einer besonders guten Integration gesprochen werden.
E. 3.2.3
Der Beschuldigte hat die Schule in Sri Lanka besucht. In der Schweiz besuchte er vom tt.mm.2016 bis tt.mm. 2018 das Integrations-Brücken-Angebot (SG GD 7/3, Akten AFM ZG, S. 13 und 16). Eine Lehre oder anderweitige Ausbildung schloss der Beschuldigte nicht ab. Es droht somit bei einer Landesverweisung nicht, dass eine erarbeitete Ausbildung (faktisch) wertlos würde, da sie im Heimatland nicht anerkannt wird. Beim Aspekt des Erwerbs von Bil- dung ist daher ebenfalls keine besondere Integration des Beschuldigten erkennbar.
E. 3.2.4
Der Beschuldigte arbeitete vom 1. April 2018 bis 30. September 2020 als Küchenmitarbeiter bei der T.________ AG; ab 1. Oktober 2018 zu 100 %, davor aushilfsweise (act. 4/4/41). In den Monaten Oktober 2020 und November 2020 bezog er Arbeitslosenentschädigung (act. 4/5/14-19). Im Dezember 2021 war der Beschuldigte als Versicherungsberater für die U.________ GmbH tätig (act. 4/4/50-51; act. 4/4/63). Ab Januar 2021 war er (wieder) arbeits- los und meldete sich per 20. Januar 2021 (wieder) beim RAV an (4/4/58). Vom 15. März 2021 bis 30. April 2021 war er im "Programm zur vorübergehenden Beschäftigung" tätig (act. 4/4/113) und meldete sich per 31. Mai 2021 beim RAV wieder ab und per 28. Oktober 2021 wieder an (act. 4/5/12). Vom 1. Juni 2021 bis 31. September 2021 arbeitete er für die V.________ GmbH ([Restaurant W.________], act. 4/4/114 + 140 ff.). In den Monaten Okto- ber und November 2021 bezog er wieder Arbeitslosenunterstützung (act. 4/5/49-57). Beacht- lich ist hierbei, dass er wegen quantitativ ungenügenden Arbeitsbemühungen mit Verfügung vom 9. Dezember 2021 durch das Amt für Wirtschaft und Arbeit sanktioniert wurde (act. 4/4/151). Gemäss den entsprechenden Arbeitsverträgen war der Beschuldigte anschliessend vom 1. April 2022 bis 31. Oktober 2022 für die X.________ tätig (SG GD 7/3, Akten AFM ZG, S. 9) und arbeitete seit dem 1. November 2022 für die Y.________ AG als Mitarbeiter in der Z.________ (SG GD 7/3, Akten AFM ZG, S. 112). Per 30. November 2024 beendete er seine Tätigkeit bei der Y.________ AG (OG GD 8/1/10). Auch wenn der Beschuldigte zwei rund zweijährige Arbeitsverhältnisse vorweisen kann, ist in der Gesamtbetrachtung nicht von einer stabilen Erwerbstätigkeit auszugehen. Folglich ist auch die wirtschaftliche Integration als nicht besonders gelungen bzw. nur als knapp genügend zu beurteilen.
E. 3.2.5
Gemäss Auszug aus dem Betreibungsregister des Betreibungsamtes L.________ vom 24. März 2022 wurden gegen den Beschuldigten im Zeitraum Mai 2020 bis zu seiner Abmel- dung nach Unterägeri per Ende Februar 2022 32 Betreibungen eingeleitet und sechs Ver-
Seite 75/91 lustscheine im Gesamtbetrag von CHF 19'655.00 ausgestellt (act. 4/7/6 ff.). An der Haupt- verhandlung erklärte der Beschuldigte hierzu, dass er einen Kredit für ein Auto aufgenom- men habe (SG GD 8/4 S. 7). Gemäss dem Auszug aus dem Betreibungsregister des Betrei- bungsamts J.________ vom 5. Januar 2024 wurde er seit dem 1. März 2022 22-mal betrie- ben (SG GD 7/3, Akten AFM AG, S. 143 ff.). Daraus resultierten keine Verlustscheine. Der Grossteil der Forderungen wurde ans Betreibungsamt bezahlt, wie es der Beschuldigte vor Vorinstanz auch aussagte (SG GD 8/4 S. 7 f.).
E. 3.2.6
Aus den Akten ergeben sich folgende Verurteilungen des Beschuldigten (OG GD 7/4; OG GD 7/3, Akten AFM AG, S. 185; SG GD 4/7; SG GD 7/3, Akten AFM ZG, S. 41, 46, 53, 67, 105): - Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug vom 6. August 2020 Missbrauch von Schildern und Ausweisen Geldstrafe von 5 Tagessätzen zu CHF 80.00, bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren und Busse von CHF 150.00 - Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug vom 23. September 2020 Übertretung des Personenbeförderungsgesetzes Busse von CHF 100.00 - Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug vom 18. November 2020 Mehrfache Übertretung des Personenbeförderungsgesetzes Busse von CHF 150.00 - Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug vom 5. August 2021 Mehrfache Übertretung des Personenbeförderungsgesetzes Busse von CHF 150.00 - Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug vom 3. Mai 2022 Übertretung des Personenbeförderungsgesetzes Busse von CHF 100.00 - Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten vom 1. Mai 2024 Übertretung des Personenbeförderungsgesetzes Busse von CHF 100.00 - Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm vom 15. August 2024 Übertretung der Verkehrszulassungsverordnung und grobe Verletzung der Verkehrsregeln Geldstrafe von 30 Tagessätze zu CHF 130.00, bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren, und Busse von CHF 1'100.00 Bei den Taten handelte es sich isoliert betrachtet um mehrheitlich eher leichte Delikte. Einzig die letzte Verurteilung fällt diesbezüglich aus dem Rahmen, da mehrere Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise des Beschuldigten gefährdet wurden. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich – zumindest phasenweise – ein Bild der Gleichgültigkeit gegenüber der Schweizer Rechtsordnung. So wurde er im Jahr 2020 innert vier Monate drei Mal verurteilt, teilweise so- gar für die gleichen Delikte. Unter dem Aspekt der Beachtung der öffentlichen Sicherheit und
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E. 3.2.7
Der Beschuldigte fühlt sich gesund (SG GD 8/4 S. 6). Diesbezüglich bestehen somit keine Gründe für einen Härtefall.
E. 3.2.8
In der Schweiz leben die Eltern sowie die Geschwister des Beschuldigten (SG GD 8/4 S. 6). Zu seiner Mutter hat er jedoch seit längerem keinen Kontakt mehr. Mit seinem Vater telefo- niere er zwei bis dreimal pro Woche. Treffen würden sie sich eher weniger. Mit seinen Ge- schwistern habe er täglich telefonischen Kontakt (SG GD 8/4 S. 4-5). Da der Kontakt mit sei- ner Familie vor allem telefonisch erfolgt, wäre diesbezüglich bei einer Landesverweisung von keiner besonderen Härte auszugehen, da Telefonate auch aus Sri Lanka aufrechterhalten werden können. Über die Familie hinaus hat der Beschuldigte wenig weitere Bezugsperso- nen in der Schweiz. Er nannte primär einen guten Kollegen. Dieser stammt auch aus Sri Lanka (SG GD 8/4 S. 7). Auch ansonsten ist kein besonderer Bezug zur Schweiz ersichtlich. In Sri Lanka leben seine beiden Grossväter sowie Tanten. Diese ruft er ab und zu an und be- suchte sie bei seinen Aufenthalten in Sri Lanka. Weiter verfügt er über einen Kollegenkreis von drei Personen, mit welchen er regelmässig telefoniert (SG GD 8/4 S. 7). Zudem leben seine Ehefrau und sein Sohn in Sri Lanka. Der Beschuldigte hält sich sodann seit mehr als sechs Monaten dort auf. Er verfügt mithin in Sri Lanka nicht nur über einen Empfangsraum, sondern lebt bereits seit längerer Zeit dort. Aufgrund seiner Ehefrau und seines Sohnes, mit welchen der Beschuldigte offensichtlich eine gemeinsame Zukunft aufbauen will (er lebt mit ihnen seit Monaten zusammen und kümmert sich um sie [OG GD 8/10]) und des Umstands, dass sich ansonsten seine Beziehungen zu Personen in der Schweiz und in Sri Lanka quali- tativ nicht wesentlich unterscheiden, kann nicht davon gesprochen werden, das Schwerge- wicht seiner Beziehungen liege in der Schweiz. Seine zwischenmenschlichen Beziehungen sprechen für einen stärkeren Bezug zu Sri Lanka als zur Schweiz.
E. 3.2.9
Der Beschuldigte hat bis zu seinem 18. Altersjahr in Sri Lanka gelebt und dort die Schule be- sucht. Er verfügt über sehr gute Kenntnisse der lokalen Sprache und Traditionen. Letzteres zeigt sich insbesondere darin, dass er mit der Privatklägerin eine arrangierte Ehe eingegan- gen ist. Dies zeigt sich auch durch die neue Ehe mit einer Frau aus Sri Lanka. Der Beschul- digte hatte seit seiner Einreise in die Schweiz sein Heimatland zehn- bis 15-mal für jeweils zwei Wochen bis einen Monat besucht. Dabei hatte er nebst dem Besuch von Verwandten und Freunden auch das Land bereist (SG GD 8/4 S. 7). Dieser sehr regelmässige Besuch spricht für eine starke Verbundenheit mit Sri Lanka. Da er vor seiner Einreise für seinen On- kel gearbeitet hatte – auch wenn es kein Vollzeitjob und eher eine Unterstützung des Onkels war –, ist auch eine gewisse Vertrautheit mit der Arbeitswelt in Sri Lanka anzunehmen (SG GD 8/4 S. 3, 8). Da er sich nun seit Monaten in Sri Lanka aufhält und sich um seine Ehe- frau und sein Kind kümmert, zeigt sich, dass er sich integrieren kann. Denn er muss insbe- sondere für den Lebensunterhalt sorgen, weil seine Ehefrau offensichtlich auch nicht arbeiten kann, wenn sie sich aus gesundheitlichen Gründen nicht um das Kind kümmern kann (OG GD 8/10). Mit seiner Frau und dem Kind ist seine Kernfamilie in Sri Lanka. In der Gesamtbe- trachtung sind seine Chancen auf Wiedereingliederung in seinem Heimatland sehr gut.
Seite 77/91
E. 3.2.10
Gesamthaft gewürdigt ist ein Härtefall klar zu verneinen. Der Beschuldigte ist nach wie vor stark mit seinem Heimatland verbunden und verfügt dort über einen Empfangsraum, den er bereits nutzt. In der Schweiz ist er weder sprachlich, wirtschaftlich noch gesellschaftlich be- sonders integriert. Er wurde auch mehrfach – wenn auch mehrheitlich nur im leichten Bereich – straffällig. Die Beziehungen zu seinen in der Schweiz lebenden Familienangehörigen las- sen sich sodann auch von Sri Lanka aus pflegen. Da kein Härtefall vorliegt, ist der Beschul- digte des Landes zu verweisen.
E. 3.2.11
Selbst wenn ein Härtefall bejaht würde, wäre eine Landesverweisung auszusprechen. Wie ausgeführt, hat der Beschuldigte nach wie vor einen starken Bezug zu seinem Heimatland, wo er seine Kindheit und Jugend verbrachte. Seine Ehefrau und sein Sohn leben dort. Er be- suchte das Land regelmässig und hat dort einen Freundeskreis, mit welchem er regelmässi- gen Kontakt pflegt. Er verfügt über einen äusserst komfortablen Empfangsraum bzw. lebt ef- fektiv bereits seit längerem in Sri Lanka. In der Schweiz ist der Beschuldigte nicht übermäs- sig integriert. Nebst seinen in der Schweiz lebenden Familienangehörigen, von welchen er jedoch nicht abhängig ist und mit welchen er hauptsächlich telefonischen Kontakt pflegt, hat er kaum weitere Beziehungen zur Schweiz. Gesamthaft gewürdigt kann der Beschuldigte nur ein geringes privates Interesse am Verbleib in der Schweiz vorbringen. Auf der anderen Seite besteht ein erhebliches öffentliches Interesse an seiner Wegweisung. Bei den begangenen Katalogtaten ist sein Verschulden als erheblich zu beurteilen. Diese richteten sich zudem ge- gen die sexuelle Integrität und damit gegen eines der höchsten Rechtsgüter. Er wird dafür mit einer Freiheitsstrafe von 45 Monaten bestraft. Bereits dies spricht für ein gewichtiges öf- fentliches Interesse. Hinzu kommen die weiteren Verurteilungen. Auch wenn es sich mehr- heitlich um Bagatelldelikte handelte, relativiert sich dies dadurch, dass der Beschuldigte während des vorliegenden Strafverfahrens delinquierte.
E. 3.3
Die Rechtsfolge einer Landesverweisung ist aufgrund des Verschuldens und der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu bestimmen. Die Dauer der ausgesprochenen Landesverwei- sung muss verhältnismässig sein. Dabei ist namentlich einer aus einer langen Anwesenheit in der Schweiz folgenden Härte Rechnung zu tragen. Dem Sachgericht kommt bei der Fest- legung der Dauer der Landesverweisung ein weites Ermessen zu (Urteil des Bundesgerichts 6B_445/2021 vom 6. September 2021 E. 2). Angesichts des Tatverschuldens und des Straf- masses sowie der nur geringen Bindung des Beschuldigten zur Schweiz ist die Dauer der Landesverweisung – in Übereinstimmung mit der Vorinstanz – auf sieben Jahre festzulegen. 4. Ausschreibung im Schengener Informationssystem
E. 3.3.1
Die Privatklägerin verlangt die Verurteilung des Beschuldigten und stellt Zivilforderungen. Sie hat damit ein bestimmtes Interesse am Ausgang des Verfahrens. Dies gilt auch angesichts ihres ausländerrechtlichen Bewilligungsstatus (vgl. dazu im Detail E. II.3.3.2). Ihre Aussagen sind insofern mit der gebotenen Vorsicht zu würdigen. Für ihre Glaubwürdigkeit spricht, dass sie ihre Aussagen unter der Strafandrohung der falschen Anschuldigung (Art. 303 StGB) und Irreführung der Rechtspflege (Art. 304 StGB) machte.
E. 3.3.2
Die Verteidigung argumentierte vor Vorinstanz, die Privatklägerin habe während längerer Zeit eine Beziehung mit einem andern, in Sri Lanka lebenden Mann gepflegt und die Heirat mit dem [damals] in der Schweiz lebenden Beschuldigten habe einzig darauf abgezielt, hier eine eigenständige Aufenthaltsbewilligung zu erhalten, um sodann mutmasslich ihren Freund aus Sri Lanka in die Schweiz zu holen. Die Privatklägerin mache sämtliche in Art. 50 Abs. 2 AIG aufgeführten Gründe, gemäss welchen eine Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbe- willigung trotz Auflösung der Familiengemeinschaft möglich sei, im Strafverfahren kumulativ geltend (SG GD 8/8 S. 4).
E. 3.3.2.1
Gemäss Art. 50 Abs. 1 AIG besteht nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft der Anspruch des Ehegatten auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung wei- ter, wenn die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden hat und die Integrationskri- terien erfüllt sind oder wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen. Wichtige persönliche Gründe können namentlich vorliegen, wenn die Ehegattin oder der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde oder die Ehe nicht aus freiem Wil- len geschlossen hat oder die soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint (Art. 50 Abs. 2 AIG).
E. 3.3.2.2
Im Januar 2024 wurde der Privatklägerin gestützt auf Art. 50 AIG eine Härtefallbewilligung erteilt (OG GD 7/3, Akten AFM ZG – B.________, pag. 233-239). Ihr Gesuch begründete sie mit den im Strafverfahren erhobenen Vorwürfe gegen den Beschuldigten (OG GD 7/3, Akten AFM ZG – B.________, pag. 189-193).
E. 3.3.2.3
Dass die Privatklägerin die Vorwürfe gegen den Beschuldigten nur erhob bzw. erhebt, um gestützt auf Art. 50 AIG ein selbständiges Aufenthaltsrecht zu erhalten, wie es die Verteidi- gung vorbrachte, ist auszuschliessen. Ein solches Vorgehen bedürfte – in Übereinstimmung mit der Vorinstanz – eines hohen Masses an krimineller Energie und auch fundierter Kennt- nisse des schweizerischen Migrationsrechts. Es kann nicht angenommen werden, dass die
Seite 29/91 damals 20-jährige Privatklägerin vor und bei ihrer Einreise in die Schweiz um die Bestim- mung von Art. 50 AIG gewusst hatte. Dass sie ihre Reise, die Heirat, die Anschuldigungen und den versuchten Suizid minutiös plante, um gestützt auf Art. 50 AIG eine eigene Aufent- haltsbewilligung zu erhalten, ist damit auszuschliessen. Wie die Vorinstanz zutreffend er- kannte, wäre sie diesfalls auch das beträchtliche Risiko eingegangen, keine Bewilligung nach Art. 50 AIG zu erhalten und gleichzeitig ihr gesamtes Umfeld in Sri Lanka zu verlieren. Denn die Anforderungen an eine Härtefallbewilligung i.S.v. Art. 50 Abs. 2 AIG sind hoch und die Privatklägerin konnte keinesfalls mit Sicherheit wissen, ob sie eine solche wirklich erhalten wird. Zudem ist zu berücksichtigen, dass diesfalls auch der Suizidversuch inszeniert worden wäre. Dass die Privatklägerin eine Mischung aus Ibuprofen, das in der Wohnung des Be- schuldigten vorhanden war, und aus Sri Lanka mitgenommenem Paracetamol einnahm (act. 2/1/5/5 Ziff. 37), deutet auf eine spontane Entschlussfassung hin. So sagte sie denn auch aus, sie habe einfach alles eingenommen, was vorhanden gewesen sei, ohne sich über die genaue Wirkung Gedanken zu machen (OG GD 9/1 S. 29 Ziff. 169-170). Da sie neben dem Paracetamol auch noch vor Ort vorhandene Medikamente des Beschuldigten einnahm, konnte sie – unter Annahme einer Inszenierung – das Risiko einer gesundheitsgefährdenden Überdosis kaum steuern. Die Privatklägerin war zudem nach der Medikamentenüberdosis bewusstlos (act. 1/1/1/17: GCS von 4; vgl. auch act. 2/3/1/3), was die Ernsthaftigkeit des Suizidversuchs weiter verdeutlicht. Hinzu kommt, dass der Beschuldigte im Zeitpunkt der Ta- bletteneinnahme bzw. danach nicht – zumindest nicht immer – zu Hause war (act. 2/3/1/3; OG GD 9/1 S. 10 Ziff. 35). Die Privatklägerin war (zeitweise) allein in der Wohnung. Dadurch bestand – unter Annahme der Inszenierung – das zusätzliche Risiko, dass sie nicht rechtzei- tig gefunden und ins Spital gebracht würde. Es kann ausgeschlossen werden, dass die Pri- vatklägerin ein solches erhebliches und unmittelbares Risiko für das eigene Leben einge- gangen ist, um möglicherweise mittels einer Inszenierung zu einer Aufenthaltsbewilligung zu kommen. Wäre sie tatsächlich so informiert gewesen und planerisch vorgegangen, wie die Verteidigung dies darzulegen versucht, und hätte die Ehe mit dem Beschuldigten keinen Lei- densdruck verursacht, wäre mit der Vorinstanz eher zu erwarten gewesen, dass sie vor der Trennung drei Jahre abgewartet und dann eine Bewilligung nach Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG an- gestrebt hätte. Ferner ist eine Zwangsehe ebenfalls ein gesetzlicher Grund, der zu einer Här- tefallbewilligung führen könnte. Ein Suizidversuch oder Vergewaltigungsvorwürfe wären mit- hin, unter der hypothetischen Annahme einer gezielten Planung zwecks Erhaltung einer Här- tefallbewilligung, gar nicht notwendig gewesen. Es hätte gereicht, sich auf eine Zwangsehe zu berufen.
E. 3.3.2.4
Im zweiten Parteivortrag vor Vorinstanz argumentierte die Verteidigung, dass die Privatklä- gerin nach ihrem Suizidversuch von Art. 50 AIG erfahren und dann den Entschluss gefasst habe, den Beschuldigten unrechtmässig der in Art. 50 AIG erwähnten Taten zu bezichtigen bzw. solche Vorfälle zu erfinden, um ein eigenständiges Aufenthaltsrecht zu erlangen (SG GD 8/1 S. 8). Dies ist zwar in Übereinstimmung mit der Vorinstanz grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Dagegen spricht allerdings, dass sie einen Suizidversuch begangen hat, welcher auf eine schwere innere Verzweiflung und schwierige Verhältnisse hindeutet. Dazu kommt, dass aus den ärztlichen Berichten hervorgeht, dass sie nach ihrem Suizidversuch be- reits im Spital (und somit vor der möglichen Aufklärung über Art. 50 AIG durch den geschütz- ten Ort, die Rechtsvertretung oder Ähnliches) den Ärztinnen gegenüber im Wesentlichen die später im Strafverfahren erhobenen Vorwürfe gegen den Beschuldigten äusserte. So gab sie gegenüber der Psychiaterin O.________ an, der Beschuldigte bedränge sie, beklage sich bei
Seite 30/91 seinen Eltern und ihrer Mutter und mache sie dort schlecht. Auch drohe er, sie wieder zurückzuschicken (act. 1/1/1/18). Dem Austrittsbericht des Zuger Kantonsspital ist weiter zu entnehmen, dass die Privatklägerin bei ihrer Einlieferung aussagte, sie sei sehr unglücklich in der arrangierten Ehe. Der Beschuldigte habe sich wiederholt ihr gegenüber verbal aggres- siv verhalten und sie sexuell genötigt (act. 1/1/1/15). Aufgrund dieser Aussagen entstand beim medizinischen Fachpersonal der Verdacht auf Gewalterfahrung (act. 1/1/1/18 S. 2; act. 1/1/15) und dieses entschied, die Privatklägerin an einen geschützten Ort zu bringen. Mit anderen Worten hat sich die Privatklägerin also nicht erst nach ihrer Entlassung aus dem Spital und dem Erstkontakt mit einer Rechtsanwältin in diese Richtung geäussert. Dass in den Arztberichten die Vorwürfe weniger detailliert oder genau umschrieben sind als diejeni- gen, welche später zur Anzeige gebracht wurden, ändert an dieser Einschätzung in Überein- stimmung mit der Vorinstanz nichts. So ist einerseits zu bedenken, dass die Gespräche im Spital gemäss den glaubhaften Angaben der Ärztin P.________ (act. 2/6/4 Ziff. 21) unter er- schwerten Bedingungen (männlicher Laiendolmetscher [vgl. dazu auch act. 1/1/1/18], Zu- stand der Privatklägerin) stattfanden und andererseits, dass es sich beim Arztbericht nicht um ein Protokoll des geführten Gesprächs handelt. Des Weiteren ist auch hier nicht ersichtlich, weshalb die Privatklägerin – wenn ihre Vorwürfe frei erfunden wären – so schnell einen eigenständigen Aufenthaltstitel unabhängig von ihrem Ehemann hätte erlangen wollen oder müssen. Denn wie bereits dargelegt, bestand keines- wegs Gewähr dafür, dass ihr eine Bewilligung gestützt auf Art. 50 Abs. 2 AIG erteilt werden wird. Unter diesen Umständen wäre es für die Privatklägerin, wenn es ihr nur um den Auf- enthaltstitel in der Schweiz gegangen wäre und sie sich tatsächlich nicht vom Beschuldigten oder ihrer Mutter unter Druck gesetzt gefühlt hätte, auch nach erfolgter Beratung durch die geschützte Institution oder die Rechtsvertretung einfacher und erfolgsversprechender gewe- sen, zum Beschuldigten zurückzukehren und mit diesem einstweilen weiter zusammenzule- ben.
E. 3.3.2.5
Schliesslich bestehen keinerlei Hinweise auf eine Beziehung der Privatklägerin zu einem anderen Mann in Sri Lanka und ihre Absicht, diesen nach Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzugs in die Schweiz zu holen. Aus den Akten des Migrations- amtes geht nicht hervor, dass die Privatklägerin in den knapp fünf Jahren seit ihrer Einreise in die Schweiz etwaige Vorkehrungen für einen Familiennachzug getroffen hätte. Offenkun- dig wären die Voraussetzungen für einen Familiennachzug auch nicht erfüllt, da sie nament- lich sozialhilfeabhängig ist (vgl. Art. 44 Abs. 1 lit. c AIG). Wie noch aufzuzeigen sein wird, be- stehen ferner bei den Aussagen des Beschuldigten zum Foto, das den Freund der Privatklä- gerin zeigen soll, Auffälligkeiten, was ebenfalls gegen das Bestehen einer Beziehung der Pri- vatklägerin zu einem Mann in Sri Lanka spricht (vgl. E. II.3.5.2).
E. 3.3.3
In die gleiche Richtung wie die These der Inszenierung, um eine Aufenthaltsbewilligung zu erhalten, geht die sinngemässe, vor Vorinstanz vorgetragene Argumentation der Verteidi- gung, die Privatklägerin habe sich ein schönes Leben in der Schweiz erhofft und als sich ihre Erwartungen nicht erfüllt hätten, habe sie irgendwie aus der Situation – der Ehe mit dem Be- schuldigten – rausmüssen (SG GD 8/8 S. 3). Auch diesem Standpunkt kann nicht gefolgt werden. Da die Privatklägerin vor dem Suizidversuch erst rund zwei Wochen in der Schweiz war, hätte sie damit innert kurzer Zeit diesen Plan ausdenken müssen, wozu sie wiederum vertiefte Kenntnisse des schweizerischen Migrationsrechts benötigt hätte. Wie bereits oben ausgeführt, ist dies auszuschliessen. Zudem ist es – wie auch bereits erwähnt – abwegig,
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E. 3.3.4
Auf den ersten Blick erscheint es zwar nur schwer nachvollziehbar, dass die damals 20- jährige Privatklägerin nach dem Suizidversuch, der kaum drei Wochen nach ihrer Ankunft in der Schweiz stattfand, nicht ins vertraute und schützende Umfeld nach Sri Lanka zu ihrer Familie zurückkehrte. Sie war erst seit wenigen Wochen in der Schweiz und ausser dem Be- schuldigten, zu dem sie nicht zurückwollte, hatte sie nur geringfügige Verbindungen zur Schweiz. Die Privatklägerin führte für diesen Entscheid soziale und familiäre Gründe an, ins- besondere dass ihre Familie sie nicht mehr aufnehmen würde und sie aufgrund ihrer Tren- nung von ihrem Mann, dem Beschuldigten, sozial geächtet werde (act. 1/1/1/15; act. 2/1/2/41; OG GD 9/1 S. 15 Ziff. 73-74, S. 27 Ziff. 158). Diese Gründe sind, unter beson- derer Berücksichtigung ihres kulturellen und sozialen Hintergrunds, nachvollziehbar. Die Pri- vatklägerin stammt aus einem Dorf in den ländlichen Tamilen-Gebieten im nördlichen Sri Lanka (act. 2/1/2/5). Wie oben ausgeführt (vgl. E. II.3.2.1), soll die Frau in der tamilischen Gesellschaft die Verantwortung für das Gelingen der Ehe bzw. für deren Scheitern tragen und wird nach einer Scheidung geächtet. Das von der Privatklägerin nach den Vorfällen ge- zeigte Handlungsmuster lässt sich mithin erklären. Es ist somit nachvollziehbar, dass es die Privatklägerin vorzog, nicht zu ihrer Familie in Sri Lanka bzw. generell nach Sri Lanka zurückzukehren. Mit diesem Umstand kann der Beschuldigte seine These, die Privatklägerin habe mit einer falschen Anschuldigung ihren Aufenthalt in der Schweiz sichern wollen, nicht untermauern.
E. 3.3.5
Nach dem Gesagten kann der ausländerrechtliche Status der Privatklägerin zwar nicht gänz- lich ausser Acht gelassen werden, dieser schränkt die Glaubwürdigkeit der Privatklägerin je- doch nur marginal ein. Hinweise auf den vom Beschuldigten vorgebrachten geplanten Nach- zug ihres Freundes bestehen nicht. Auch bestehen keine Anhaltspunkte, welche gegen die Glaubwürdigkeit der Privatklägerin sprechen. Sie beschrieb sich als ruhige Frau, welche ger- ne Leute unterstütze (OG GD 9/1 S. 29 Ziff. 168). Dies korreliert mit dem an der Berufungs- verhandlung von der Privatklägerin gewonnenen Eindruck und den Akten. Sie führt ein un- auffälliges Leben. Sie bemüht sich intensiv um Integration in die schweizerische Gesell- schaft. So absolviert sie eine Ausbildung und engagierte sich ehrenamtlich. Strafrechtliche Verurteilungen sind nicht bekannt. Zusammengefasst erscheint die Privatklägerin grundsätz- lich glaubwürdig. Jedoch kommt der Glaubwürdigkeit einer Person im Vergleich zur Glaub- haftigkeit eine untergeordnete Rolle zu (BGE 147 IV 409 E. 5.4.3). Im Nachfolgenden ist deshalb die Glaubhaftigkeit der Aussagen der Privatklägerin zu untersuchen.
E. 3.4
Glaubhaftigkeit der Aussagen der Privatklägerin
E. 3.4.1
Vorab ist zu bemerken, dass, auch wenn die Vorfälle in Sri Lanka nicht Gegenstand des Be- rufungsverfahrens sind, die Aussagen hierzu dennoch zu beleuchten sind, da diese für die Beurteilung der Geschehnisse in der Schweiz von Relevanz sind. Denn einerseits hängt die von der Privatklägerin geschilderte Druckausübung direkt mit den Geschehnissen in Sri Lan- ka zusammen. Andererseits lassen diese Rückschlüsse auf die Glaubhaftigkeit der Aussa- gen zu den Vorkommnissen in der Schweiz zu (z.B. betreffend Konstanz, Strukturvergleich etc.). Nachfolgend sind die Aussagen der Privatklägerin zunächst für die einzelnen Phasen
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E. 3.4.2
Phase I: Sri Lanka
E. 3.4.2.1
Als erstes sind die Aussagen der Privatklägerin zu den Geschehnissen in Sri Lanka, insbe- sondere zum Kennenlernen des Beschuldigten, dem Arrangieren der Ehe und des ersten Geschlechtsverkehrs, zu beleuchten.
E. 3.4.2.2
Die Aussagen der Privatklägerin auf die Frage, wann sie von der arrangierten Hochzeit mit dem Beschuldigten erfahren hatte, sind näher zu betrachten. In der ersten Einvernahme gab die Privatklägerin an, sie habe im Alter von 19 erfahren, dass sie den Beschuldigten heiraten solle. Ihre Mutter habe "es" aber schon organisiert gehabt, als sie 18 Jahre alt gewesen sei. Sie konnte den Zeitpunkt, zu dem sie es erfahren habe, jedoch nicht näher eingrenzen (act. 2/1/2/9 Ziff. 14-17). Sie gab weiter an, sie habe den Beschuldig- ten erst kennengelernt, nachdem ihre Mutter bereits alles arrangiert gehabt habe (act. 2/1/2/11 Ziff. 22). Gemäss diesen Aussagen hat die Privatklägerin somit von der arran- gierten Ehe erfahren und den Beschuldigten kennengelernt, als sie 19 Jahre alt war, d.h. im Jahr 2019. Das erste Treffen mit dem Beschuldigten fand gemäss ihren eigenen Aussagen jedoch im Dezember 2018 statt (zuerst sprach sie zwar von Dezember 2019, korrigierte es aber später auf Dezember 2018 [act. 2/1/2/11 Ziff. 23-24, act. 2/1/2/13-14 Ziff. 33-34], was als spontane Verbesserung und damit als Realkennzeichnen zu werten ist). Anlässlich die- ses Treffens habe sie erfahren, dass sie den Beschuldigten heiraten solle (act. 2/1/2/51 Ziff. 201). Auf den Vorhalt von Fotos von ihr und dem Beschuldigten von Dezember 2018 bestätigte die Privatklägerin, dass die Ehe in ihrem 19. Altersjahr arrangiert worden sei (act. 2/1/2/50-51 Ziff. 195-196). Auf Hinweis auf den Widerspruch [im Dezember 2018 sei sie 18 Jahre alt gewesen] gab sie an, Dezember sei gegen Ende 2018 und im Januar [2019] sei sie dann 19 Jahre alt gewesen (act. 2/1/2/50 Ziff. 197; act. 2/1/1, Zeit 16:06). Weiter gab sie an, am 3. Oktober 2019 hätten die Eltern alle zusammen das bestimmt, d.h. die Ehe arran- giert (act. 2/1/2/50 Ziff. 197). An der Berufungsverhandlung erklärte die Privatklägerin, sie habe den Beschuldigten über ihre Mutter kennengelernt. Ihre Mutter habe ihr gesagt, dass ihr Vater und jener des Beschuldigten Arbeitskollegen gewesen seien. Sie habe ihn zunächst übers Telefon kennengelernt, im 2018 oder 2019 sei er dann vorbeigekommen. Das genaue Datum wisse sie nicht mehr, aber es sei vor der Verlobung gewesen. Kurz nach dem Tele- fonat mit ihm habe sie von ihrer Mutter erfahren, dass sie den Beschuldigten heiraten müsse. Wie viel Zeit zwischen dem Tag, an dem sie erfahren habe, dass sie ihn heiraten müsse, und dem Tag, an dem sie ihn das erste Mal gesehen habe, gelegen habe, wisse sie nicht mehr. Am 3. Oktober 2019 habe die Verlobung stattgefunden. Es habe eine kleine Party gegeben und sie hätten Blumenketten sowie Ringe ausgetauscht. Es sei aber bereits im 2018 be- stimmt worden, dass sie den Beschuldigten heiraten müsse (OG GD 9/1 S. 10-12 Ziff. 42- 54). Es ist unbestritten, dass im Dezember 2018 das erste Treffen zwischen der Privatklägerin und dem Beschuldigten stattfand, da der Beschuldigte dies bestätigte (act. 2/3/4/3 Ziff. 23; er machte allerdings geltend, davor sei es während längerer Zeit zu telefonischem Kontakt ge- kommen, was die Privatklägerin bestreitet [vgl. hierzu E. II.3.5.5]). Das erste Treffen fand
Seite 33/91 somit rund einen Monat vor dem 19. Geburtstag der Privatklägerin (geb. tt.mm.2000) statt, weshalb es grundsätzlich isoliert betrachtet nicht widersprüchlich erscheint, wenn die Privat- klägerin sagt, sie habe als 19-jährige von der arrangierten Ehe erfahren. Auffallend ist je- doch, dass sie noch auf Vorhalt der Fotos von Dezember 2018 bestätigte, die Ehe sei in ih- rem 19. Altersjahr arrangiert worden, obwohl sie früher aussagte, die Ehe sei schon in ihrem 18. Altersjahr arrangiert worden, sie habe es einfach erst mit 19 erfahren, und erst auf noch- malige Nachfrage und expliziten Hinweis auf den Widerspruch die erwähnte Erklärung ab- gab. Der erwähnte Widerspruch ist jedoch etwas zu relativieren, da zumindest das definitive Arrangieren i.S. einer Verlobung im Jahr 2019 erfolgte. Nicht auszuschliessen ist sodann, dass es hierbei Missverständnisse gab, da die Privatklägerin auch die Verlobung als Arran- gieren bezeichnete (act. 2/1/2/50 Ziff. 197). Grösser ist hingegen ein anderer Widerspruch. Bei der ersten Befragung sagte die Privatklägerin aus, sie habe am ersten Treffen im De- zember 2018 erfahren, dass sie den Beschuldigten heiraten werde (act. 2/1/2/51 Ziff. 201). An der Berufungsverhandlung erklärte sie demgegenüber, sie habe vor dem ersten Treffen, kurz nach dem ersten Telefonat mit dem Beschuldigten erfahren, dass sie ihn heiraten müs- se (OG GD 9/1 S. 10-11 Ziff. 42-49). Zusammengefasst sind die Aussagen der Privatklägerin zum Zeitpunkt, in welchem sie erfah- ren habe, dass sie den Beschuldigten heiraten solle, unspezifisch bzw. unpräzis. In der Ge- samtbetrachtung ihrer Aussagen zu diesem Punkt entsteht in Übereinstimmung mit der Vor- instanz jedoch nicht der Eindruck, dass die Privatklägerin bewusst falsche Angaben gemacht hat, die sie später korrigieren musste, um sie mit einer erfundenen Geschichte in Einklang zu bringen. Denn die Korrektur der Jahreszahl des ersten Besuches brachte sie von sich aus an und nicht erst auf Vorhalt der Unstimmigkeit (act. 2/1/2/13 Ziff. 33). Zudem hatte die Privat- klägerin allgemein Mühe, sich genau an Zeitpunkte zu erinnern ("Ich kann mich nicht genau erinnern, aber ich denke März" [act. 2/1/2/14 Ziff. 38]; oder an anderer Stelle Polizistin: "Kann sie das etwas einschränken, vielleicht von der Zeit her Vom Monat her, Sommer, oder?" Pri- vatklägerin: "In Sri Lanka ist immer Sommer, darum kann ich es nicht sagen. Polizistin: Ja, aber von der Zeitdauer oder so?" Privatklägerin: "Nein" [act. 2/1/2/9 Ziff. 17). Insgesamt kön- nen Erinnerungen an genaue Monate, Zeiten und Jahreszeiten schwierig sein. So fiel es im Übrigen auch dem Beschuldigten anlässlich seiner Befragung an der vorinstanzlichen Haupt- verhandlung schwer, sich an Jahreszeiten und Daten zu erinnern (SG GD 8/4 S. 16). Inso- fern lassen diese Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Zeitpunkt, in dem sie von der geplanten Verheiratung erfahren haben soll, ihre Aussagen nicht per se unglaubhaft erschei- nen.
E. 3.4.2.3
Weiter ist darauf einzugehen, weshalb die Privatklägerin den Beschuldigten heiratete, ob- wohl sie das nicht gewollt habe. Die Privatklägerin sagte konstant aus, dass die Eheschlies- sung gegen ihren Willen erfolgt sei. Sie führte auch konstant aus, sie habe ihrer Mutter und dem Beschuldigten gesagt, dass sie mit der Hochzeit nicht einverstanden sei (act. 2/1/2/6; act. 2/1/2/9; act. 2/1/2/13; act. 2/1/5/4 Ziff. 26). Ihre Mutter habe daraufhin gesagt, dass es al- le im Dorf bereits wüssten und sie deshalb nicht hierbleiben könne (act. 2/1/2/9 Ziff. 14). Als sie nach dem ersten Treffen mit dem Beschuldigten ihrer Mutter gesagt habe, dass er ihr nicht gefalle, habe ihre Mutter gesagt, es wüssten es schon alle und sie [wohl die Mutter und Geschwister] würden sich das Leben nehmen, wenn sie nein sage (act. 2/1/2/12 Ziff. 26; vgl. auch act. 2/1/2/55 Ziff. 219). Das Verhalten der Mutter ihr gegenüber habe sich nach dem Ar- rangieren der Hochzeit auch verändert. Ihre Mutter habe nicht mehr auf sie gehört und habe
Seite 34/91 sie wegen ihm ein paar Mal bzw. sehr viel geschlagen (act. 2/1/2/13 Ziff. 31). Als sie ihrer Mutter gesagt habe, dass sie nicht in die Schweiz wolle, habe sie [die Mutter] ihr gesagt: "wir werden uns das Leben nehmen." Damit sei sie unter Druck gesetzt worden (act. 2/1/2/16 Ziff. 45). Anlässlich der zweiten Einvernahme sagte die Privatklägerin aus, ihre Mutter habe mehrmals Selbstmordversuche gemacht, als sie ihr gesagt habe, dass sie den Beschuldigten nicht heiraten wolle. Ihre Mutter habe sich erhängen wollen und einmal habe sie Tabletten schlucken wollen. Der Beschuldigte wisse das. Einmal habe er ihre Mutter aufgehalten (act. 2/1/5/4 Ziff. 26-28). Auf die Frage, weshalb sie dem Wunsch ihrer Mutter, dass sie den Beschuldigten heirate, nachgekommen sei, antwortete die Privatklägerin, ihre Mutter habe gesagt, dass sie Selbstmord mache, wenn sie ihn nicht heirate. Ausserdem habe der Be- schuldigte allen erzählt, dass er sie heiraten werde (act. 2/1/5/4 Ziff. 32). Als sie es dem Be- schuldigten gesagt habe, habe er ein Problem daraus gemacht und sei zu ihrer Mutter ge- gangen. Jedes Mal, wenn etwas gewesen sei, habe er die Probleme auf sie gerichtet. Er ha- be nie daran gedacht, dass sie nicht wolle. Auf Nachfrage nach der Reaktion des Beschuldig- ten, als sie ihm erstmals gesagt habe, dass sie ihn nicht heiraten wolle, führte die Privatklä- gerin aus, der Beschuldigte habe es ihrer Mutter gesagt und die Kollegen angerufen. Alle hätten dann mit ihr geredet und gesagt, sie solle ihn heiraten (act. 2/1/2/48-49 Ziff. 190-191). An anderer Stelle gab die Privatklägerin an, der Beschuldigte habe ihre Mutter unter Druck gesetzt, indem er geäussert habe, er werde ihren Ruf zerstören und alle würden dann falsch über sie reden (act. 2/1/2/13 Ziff. 29). An der Berufungsverhandlung gab die Privatklägerin ebenfalls an, ihre Mutter habe gesagt, sie [die Privatklägerin] müsse den Beschuldigten hei- raten, sonst werden sie [die Mutter] und die Schwester Selbstmord machen. Die Mutter wür- de es auch nicht zulassen, dass sie [die Privatklägerin] weiterstudiere, und sie zu Hause ein- sperren (OG GD 9/1 S. 11 Ziff. 47). Ihre Mutter habe sie einfach zu Hause eingesperrt und sie habe kein Telefon und keinen Kontakt zu anderen Leuten gehabt, bis sie in die Schweiz gekommen sei (OG GD 9/1 S. 12-13 Ziff. 56). Zur Reaktion des Beschuldigten auf ihre Wei- gerung gab sie an, dieser habe gesagt, er werde ihrer Mutter oder ihrem Bruder etwas antun. Er werde Fotos auf Facebook veröffentlichen. Er habe gesagt, sie [die Privatklägerin] wisse ganz genau, was man in Sri Lanka mit Geld machen könne. Sie habe befürchtet, dass er ihre Mutter oder ihren Bruder umbringen lassen würde. Sie habe nicht gewollt, dass ihrer Mutter oder ihren Geschwistern etwas zustosse. Ihre Mutter habe nichts gesagt, als sie ihr davon erzählt habe (OG GD 9/1 S. 13 Ziff. 58-64). Die Aussagen der Privatklägerin, dass ihre Mutter gedroht habe, dass sie und die Geschwis- ter sich umbringen würden, wenn sie den Beschuldigten nicht heirate, sind grundsätzlich – wie soeben dargelegt – konstant (act. 2/1/2/6-8; act. 2/1/2/12 Ziff. 26; act. 2/1/2/16 Ziff. 45; act. 2/1/2/30 Ziff. 111; act. 2/1/2/44 Ziff. 173-174; act. 2/1/2/55 Ziff. 219). Die Drohungen mit dem Suizid erscheinen angesichts des kulturellen Kontexts auch plausibel. Wie oben ausge- führt, erfolgen in Sri Lanka viele Suizide bzw. Suizidversuche im Zusammenhang mit fami- liären Konflikten zwischen Eltern und Kinder über die Beziehungen der Kinder. Auch gibt es Hinweise, dass – zumindest in der Vergangenheit – Suiziddrohungen ausgesprochen wur- den, um eine Person unter Druck zu setzen (vgl. E. II.3.2.2). Auffällig ist hingegen, dass die Privatklägerin in der zweiten Einvernahme zusätzlich angab, ihre Mutter habe nicht nur mit Selbstmord gedroht, sondern mehrere Selbstmordversuche gemacht. Sie habe sich erhän- gen wollen oder Tabletten schlucken wollen. Einmal habe sie ihr Mann, d.h. der Beschuldig- te, vom Selbstmord abgehalten (act. 2/1/5/4 Ziff. 26-28). In Übereinstimmung mit der Vertei- digung (SG GD 8/8 S. 7) ist es erstaunlich, dass die Privatklägerin die Selbstmordversuche
Seite 35/91 ihrer Mutter nicht bereits in der ersten Einvernahme erwähnte. Denn dadurch erhielten die von ihr geschilderten Druckausübungen ein viel stärkeres Gewicht. Es ist daher nur schwer nachvollziehbar, dass die Privatklägerin ein solch wichtiges Detail nicht von Beginn an er- wähnte. Daran ändert auch ihre Erklärung nichts, dass ihr Sachen wieder in den Sinn kom- men würden, wenn sie etwas erzähle (act. 2/1/5/12 Ziff. 107). Weiter ist eine Aggravation bei der Schilderung der Reaktion des Beschuldigten auf ihre Ab- lehnung der Eheschliessung erkennbar. An der Berufungsverhandlung gab die Privatklägerin erstmals an, der Beschuldigte habe ihr gedroht, ihre Mutter oder ihren Bruder umbringen zu lassen, wenn sie ihn nicht heirate. Diese Drohung ist deutlich gravierender als die früher ge- schilderte Drohung, den Ruf der Familie zu beschädigen. Auch hier ist nicht nachvollziehbar, weshalb sie dies nicht bereits früher ausgesagt hat.
E. 3.4.2.4
In diesem Zusammenhang ist die Thematik des Zu-Hause-Eingesperrt-Seins zu beleuch- ten. Bei ihrer Antwort auf die (erste) Frage, wie sie reagiert habe, als sie erstmals von der ar- rangierten Ehe gehört habe, führte die Privatklägerin aus, sie sei das ganze Jahr nur zu Hau- se gewesen. Ihre Mutter habe sie nicht nach draussen gelassen. Sie sei nur zu Hause gewe- sen, habe nicht zu Verwandten gehen, mit niemandem reden und lachen dürfen. Auf Nach- frage, wann sie nicht mehr habe nach draussen gehen dürfen, gab die Privatklägerin an, es sei von August, nachdem sie die EI-Prüfung geschrieben habe (gemeint ist August 2019 [vgl. act. 2/1/2/5 "Mit 19 habe ich 'El' gemacht"]), bis November [2020], als sie in die Schweiz ge- kommen sei, gewesen (act. 2/1/2/10 Ziff. 19). Bei ihrer freien Schilderung zu Beginn der Ein- vernahme führte die Privatklägerin bereits aus, sie sei während eines Jahres nur zu Hause gewesen. Sie [unklar, wer damit gemeint ist; wohl insbesondere ihre Mutter] hätten sie nie nach draussen gelassen. Das sei gewesen, als die Ehe schon arrangiert gewesen sei. Davor sprach die Privatklägerin vom El-Abschluss. Wenig später im Rahmen ihrer Schilderung des ersten Geschlechtsverkehrs sagte die Privatklägerin wiederum, sie sei das ganze Jahr nur zu Hause gewesen. Sie habe nicht einmal in die Kirche gedurft (act. 2/1/2/6). Weiter gab sie an, in Sri Lanka sei immer jemand mitgekommen, wenn sie nach draussen gegangen sei (act. 2/1/2/61 Ziff. 239). An der Berufungsverhandlung führte die Privatklägerin zu diesem Eingesperrt-Sein aus, sie habe nicht zum Tempel, zu einem Fest oder weiter weg gehen dür- fen. In der Nähe habe sie sich aber allein bewegen und z.B. in den Laden gehen dürfen. Dies sei im Jahr 2019 nach dem Prüfungsabschluss gewesen. Der Beschuldigte und ihre Mutter hätten ihr verboten, weiter wegzugehen, um zu verhindern, dass sie einfach ausziehe oder weggehe (OG GD 9/1 S. 14 Ziff. 66-69). Aufgrund ihrer Aussagen an der Berufungsverhand- lung ist zu konstatieren, dass sie bei den polizeilichen Befragungen das Einsperrt-Sein dra- matisierte. Sie sprach nun nicht mehr davon, dass sie nur in Begleitung das Haus habe ver- lassen dürfen und ansonsten nur zu Hause gewesen zu sein. Diese Dramatisierung bzw. Übertreibung wird jedoch noch akzentuiert. Denn auch an der Berufungsverhandlung machte sie zunächst die gleichen dramatisierenden Aussagen. So führte sie aus, ihre Mutter habe sie einfach zu Hause eingesperrt und sie habe kein Telefon und keinen Kontakt zu anderen Leuten gehabt, bis sie in die Schweiz gekommen sei (OG GD 9/1 S. 12-13 Ziff. 56). Wie sie dann aber ein paar Fragen später erklärte, durfte sie sehr wohl das Haus verlassen. Das gleiche Bild der Übertreibung zeigt sich auch bei ihren Schilderungen zu den Besuchen des Beschuldigten in Sri Lanka. So sagte sie in der ersten Einvernahme, sie sei nur zu Hause und nie draussen gewesen. Sie habe immer mit ihm schlafen müssen und sei die ganze Zeit nur bei ihm gewesen. Wenn sie etwas von ihm weggegangen sei, habe es Streit gegeben
Seite 36/91 (act. 2/1/5/15 Ziff. 39). An der Berufungsverhandlung erklärte sie, sie hätten immer wieder Streit gehabt und seien mehrheitlich zu Hause gewesen und hätte dort die Zeit verbracht. Sie seien nicht allein, sondern mehrheitlich mit der Familie unterwegs gewesen (OG GD 9/1 S. 14 Ziff. 70). Die Privatklägerin und der Beschuldigte unternahmen während seiner Aufent- halte in Sri Lanka Ausflüge (act. 2/1/2/51-52 Ziff. 203 ff.). Der Umstand, dass sie Ausflüge machten und die etwas relativierenden Aussagen an der Berufungsverhandlung zeigen, dass die Schilderung, sie seien bei den Besuchen des Beschuldigten immer zu Hause gewesen, übertrieben waren. Warum die Privatklägerin in diesen Punkten dramatisiert hat, ist unklar. Dieser Umstand ist aber bei der Würdigung ihrer Aussagen zu berücksichtigen.
E. 3.4.2.5
Im Zusammenhang mit der arrangierten Ehe brachte die Verteidigung sinngemäss vor, die Aussagen der Privatklägerin, die Ehe sei gegen ihren Willen bzw. unter Zwang geschlossen worden, seien unglaubhaft. Denn es habe sich um keine überraschende, plötzliche Ehe- schliessung gehandelt, da der Prozess vom Kennenlernen bis zur Eheschliessung zwei Jah- re gedauert habe. Beide, also der Beschuldigte und die Privatklägerin, hätten lange Zeit ge- habt, sich Gedanken dazu zu machen. Die Privatklägerin habe während dieser Zeit ausrei- chend Gelegenheit gehabt, ihren (angeblichen) Widerwillen auszudrücken und die Ehe- schliessung zu verhindern. Dies habe sie aber nicht getan. Zudem hätte sie sich bei Behör- den oder Hilfsorganisationen melden können, wenn sie gezwungen worden wäre (SG GD 8/8 S. 7; OG GD 9/1/5 S. 11-12). Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Der Umstand, dass die Eheschliessung nicht überstürzt war, schliesst einen Zwang keineswegs aus. Dies gilt auch für die Tatsache, dass die Privatklägerin keine externe Hilfe bei einer Behörde oder Hilfsorganisation holte. Wenn die Privatklägerin durch die Suiziddrohungen ihrer Mutter der- massen unter Druck gesetzt wurde, dass sie den Beschuldigten heiratete, ist es nachvoll- ziehbar und stimmig, dass sie sich nicht an Externe wandte, um das Leben ihrer Mutter und ihrer Geschwister nicht zu gefährden. Zudem ist der bereits thematisierte kulturelle Aspekt zu berücksichtigen, wonach sich tamilische Frauen nur in grösster Not ausserhalb der Familie Hilfe suchen sollen (vgl. E. II.3.2.1). Auffallend ist jedoch in diesem Kontext, dass die Privat- klägerin an der Berufungsverhandlung erstmals erklärte, sie habe ihrer Tante und ihren Freundinnen gesagt, dass sie den Beschuldigten nicht heiraten wolle. Diese hätten aber nichts gegen ihre Mutter machen können (OG GD 9/1 S. 14 Ziff. 65). Bei der ersten Befra- gung sagte die Privatklägerin noch aus, dass niemand von der arrangierten Ehe gewusst ha- be, weil sie dort [zu Hause in Sri Lanka] keine Kollegen gehabt habe und es niemandem ha- be sagen können. Wenn sie nach draussen gegangen sei, sei ihre Mutter immer mitgekom- men (act. 2/1/2/11 Ziff. 21). In diesem Punkt sind die Aussagen der Privatklägerin somit wi- dersprüchlich. Der Widerspruch ist zwar zu relativieren, da er einen Nebenpunkt betrifft, es zeigt sich aber auch hier die bereits thematisierte Dramatisierung. So traf es – wie oben ge- zeigt – namentlich nicht zu, dass ihre Mutter immer mitkam, wenn sie das Haus verliess (vgl. E. II.3.4.2.4)
E. 3.4.2.6
Die Verteidigung brachte vor Vorinstanz und auch an der Berufungsverhandlung weiter vor, die Privatklägerin habe zu ihrer Zeit im Internat falsch ausgesagt. Diese Lüge habe einzig dazu gedient, sich als Opfer ihrer Mutter darstellen zu können (SG GD 8/8 S. 5; OG GD 9/1/5 S. 10). Die Privatklägerin sagte aus, sie habe von ihrem 13. bis zu ihrem 19. Altersjahr bzw. von 2013 bis 2019 in einem Internat gelebt (act. 2/1/2/27 Ziff. 93; act. 2/1/2/61 Ziff. 242 f.; act. 2/1/5/11 Ziff. 101; vgl. act. 2/1/2/10 Ziff. 19). Auf den Vorhalt der Schulbestätigung, wo- nach sie nur von 2013 bis 2015 im Internat gelebt habe (act. 2/3/1/11), erklärte die Privatklä-
Seite 37/91 gerin zusammengefasst, sie habe ab 2019 bei den Eltern gewohnt. Da sie im Internat keine extra Schulungen habe machen können, habe sie ab 2016 mit einer Kollegin in einer Woh- nung neben dem Internat gewohnt (act. 2/1/5/12 Ziff. 103). Die Videoaufzeichnung zeigt, dass diese im Protokoll zusammengefassten Aussagen aufgrund mehrerer Nachfragen und Vorhalte erfolgt sind. Die Privatklägerin erklärte dabei, dass sie nur die Zeit, in der sie bei der Mutter gewohnt habe, und jene, in der sie nicht bei ihr gewohnt habe, unterschieden habe. Die Wohnung sei ähnlich wie das Internat gewesen (vgl. zu den genauen Fragen und Ant- worten die Videoaufzeichnung ab ca. 17:01 bis ca. 17:08). Auch wenn diese Erklärung grundsätzlich nachvollziehbar erscheint, ist auffallend, dass die Privatklägerin kurz zuvor auf explizite Nachfrage erklärte, immer im gleichen "Hostel" gelebt zu haben, und bei der Frage, ob sie bei einer Gastfamilie in der Nähe der Schule gewohnt habe, angab, dass dies von Ja- nuar bis August 2019 der Fall gewesen sei, da sie extra Schulungen habe machen müssen (act. 2/1/5/11-12 Ziff. 101-102). Insgesamt kann entgegen der Verteidigung zwar nicht von einer eigentlichen Lüge ausgegangen werden. Jedoch zeigt sich auch hier, dass die Aussa- gen der Privatklägerin vielfach unpräzis ausfallen. Dies ist bei der Würdigung ihrer Aussagen zu berücksichtigen.
E. 3.4.2.7
Gemäss Verteidigung habe die Privatklägerin die erste angebliche Vergewaltigung in Sri Lanka widersprüchlich und undetailliert geschildert (SG GD 8/8 S. 7; OG GD 9/1/5 S. 12-13). Die Privatklägerin schilderte bei der ersten Einvernahme, sie habe in Sri Lanka auch mit dem Beschuldigten schlafen müssen. Sie habe ihm gesagt, dass er ihr nicht gefalle und sie nicht mit ihm schlafen wolle. Sie sei auf die Knie gegangen und habe gebeten, sie wolle es nicht. Dann habe es ein grosses Problem gegeben. In der Nacht seien alle aufgeweckt worden. Ih- re Mutter habe gesagt, wenn sie nicht mit ihm schlafe, erhänge sie sich. Sie habe keine an- dere Wahl gehabt und es gemacht [d.h. mit dem Beschuldigten geschlafen]. Er habe sie dann gefragt, ob sie geblutet oder schon mit jemandem Sex gehabt habe (act. 2/1/2/16-17 Ziff. 46; vgl. act. 2/1/2/6). Auf Nachfrage führte sie aus, der Beschuldigte sei zu ihr gekom- men und habe sie gefragt, ob sie zusammen schlafen könnten. Sie habe sich geweigert und nein gesagt. Dann sei er zu ihrer Mutter gegangen und habe gesagt, dass er sie nicht heira- ten wolle, da sie nicht mit ihm schlafen wolle. Er habe all seine Sachen gepackt und gesagt, er wolle wieder in die Schweiz. Da habe ihre Mutter gesagt, wenn sie [die Privatklägerin] es verweigere [mit dem Beschuldigten zu schlafen], werde das Leben der Geschwister auch miteinbezogen, ihr Leben werde auch zerstört (act. 2/1/2/17 Ziff. 47). Zum ersten Ge- schlechtsverkehr sei es beim dritten Treffen im März 2020, während der Corona-Zeit, ge- kommen (act. 2/1/2/17-18 Ziff. 48-51). Ihre Mutter habe sie geschlagen und gezwungen mit dem Beschuldigten zu schlafen (act. 2/1/1, Zeit 14:35:50 [aufgrund einer Tonstörung ist es schwierig zu verstehen; vgl. act. 2/1/2/18 Ziff. 52]; act. 2/1/5/8 Ziff. 69). Den Ablauf beschrieb sie zusammengefasst wie folgt: Er [der Beschuldigte] habe es ganz normal gemacht, er habe über nichts nachgedacht. Sie sei im Zimmer am Boden auf dem Rücken gelegen. Er habe sie zuerst am Bauch angefasst, dann an ihren Brüsten und dann an der Vagina. Sie habe ihre Arme am Oberkörper anliegend mit den Handflächen nach vorne gehabt (vgl. Videoaufnah- me, wo sie es vorzeigte [act. 2/1/1, Zeit 14:42]). Der Beschuldigte sei über ihr gewesen. Er habe sie gefragt, ob sie mit jemand anderes geschlafen habe oder wieso sie so reagiere (wobei zu berücksichtigen ist, dass sie zunächst verneinte, dass der Beschuldigte etwas zu ihr gesagt habe). Sie habe sein Geschlechtsteil anfassen müssen. Er habe sein Geschlechts- teil in ihr Geschlechtsteil gemacht. Er sei nur vaginal eingedrungen. Danach sei er aufge-
Seite 38/91 standen und schlafen gegangen. Sie habe sich selbst angezogen und auf dem Boden ge- schlafen. Er habe sich und sie ausgezogen. Er habe mit einem Kondom verhütet. Auf die Frage, ob sie ihm in dieser Situation etwas gesagt habe, führte sie aus, sie habe ihm gesagt, sie wolle jetzt keine Kinder, gar keine Kinder. Sie sei sich sicher gewesen, dass sie keine Kinder wolle. Sie habe ihm gesagt, dass sie das nicht wolle. Sie sei sogar vor ihm auf die Füsse gefallen und habe gesagt, dass sie das nicht wolle. Sie habe versucht, den Beschul- digten mit den Händen wegzustossen. Sie habe aber zu wenig Kraft gehabt und er habe sie an der Hand gehalten. Er habe ihre beiden Hände gehalten und weitergemacht. Sie wisse nicht, ob er zum Orgasmus gekommen sei. Sobald er fertig gewesen sei, sei er gegangen. Sie habe sich wieder angezogen und dann geweint und über ihr Leben nachgedacht (act. 2/1/2/18-26). An der Berufungsverhandlung sagte die Privatklägerin aus, es habe im Gästezimmer auf dem Bett stattgefunden. Er habe sie zum Geschlechtsverkehr gezwungen. Sie habe versucht, ihn wegzuschubsen. Er habe sie gedrückt und [einfach] gemacht. Sie ha- be am Beschuldigten nichts machen müssen. Sie habe das nicht gewollt, habe das nicht gerne gehabt. Auf den Vorhalt der Verteidigung im Rahmen der Ergänzungsfragen, dass sie bei der Polizei ausgesagt habe, es sei auf dem Boden gewesen, erklärte die Privatklägerin, es sei mehrmals vorgekommen. Manchmal sei es auf dem Bett gewesen, manchmal am Bo- den (OG GD 9/1 S. 33 Ziff. 195-198). Entgegen der Ansicht der Verteidigung hat die Privatklägerin durchaus zahlreiche Details ge- schildert. Dass sie dies nicht von sich aus machte, sondern erst auf Nachfrage, kann ihr nicht angelastet werden. Die Privatklägerin hatte offensichtlich Mühe über die sexuellen Übergriffe an sich zu sprechen. Dies ist nachvollziehbar. Wie bereits oben ausgeführt, ist bei der Aus- sageanalyse dem kulturbedingten Schamempfinden Rechnung zu tragen (vgl. E. II.3.1.8 und II.3.2). So wäre es vielmehr wenig überzeugend, wenn die aus den ländlichen tamilischen Gebieten stammende Privatklägerin von sich aus detailliert über sexuelle Belange gespro- chen hätte, bzw. die entsprechenden Schilderungen nicht von einer gewissen Scham geprägt gewesen wären. Die Schilderung dieses ersten Vorfalls enthält sodann ein originelles Detail, welches zwar unerwartet aber kontextual stimmig war, und ein Realkennzeichen darstellt. Die Privatklägerin gab an, sie habe dem Beschuldigten gesagt, dass sie jetzt keine Kinder wolle. Sie sei sich sicher gewesen, keine Kinder zu wollen (act. 2/1/2/25 Ziff. 83). Es ist über- raschend, dass die Privatklägerin in dieser Situation über das Thema Kinder sprach. Auf- grund ihrer damals fehlenden sexuellen Aufklärung erscheint es jedoch stimmig, dass sie den Geschlechtsverkehr automatisch mit Kinder kriegen verband, obwohl der Beschuldigte ein Kondom verwendete (vgl. OG GD 9/1 S. 31-32 Ziff. 185-188). Weiter schilderte sie auch Nebensächliches. Beispielsweise antwortete sie auf die Frage, wie der Beschuldigte beim Geschlechtsverkehr vorgegangen sei, unter anderem damit, er habe gesagt, dass er in der Schweiz für CHF 50.00 Frauen haben könnte ("Ihm ist alles egal gewesen. Er hat auch ge- sagt, er wolle nur schlafen. Er hat auch gesagt, in der Schweiz könnte ich für CHF 50.00 tau- sende Frauen haben. Ich habe ihn auch schon gefragt, die Hochzeit ist ja nicht nur 'das Eine' […]" [act. 2/1/2/18 Ziff. 54]). Damit gab sie auch gleich ein Gespräch wieder. Eine weitere stimmige Schilderung einer Interaktion ist, dass der Beschuldigte nach dem Geschlechtsver- kehr gefragt habe, ob sie geblutet oder bereits mit jemandem geschlafen habe (act. 2/1/2/16- 17 Ziff. 46; vgl. act. 2/1/2/6). Widersprüchlich ist jedoch, dass die Privatklägerin an der Beru- fungsverhandlung aussagte, sie habe am Beschuldigten nichts machen müssen, d.h. ihn nicht berühren müssen, obwohl sie bei der ersten Befragung klar schilderte, sie habe sein Geschlechtsteil anfassen müssen. Diesem Aspekt darf aber kein zu grosses Gewicht beige-
Seite 39/91 messen werden. Denn es handelt sich dabei nicht um eine wesentliche Handlung im Rahmen des Geschlechtsverkehrs. Sie gab – wie dargelegt – in der ersten Einvernahme lediglich an, dass sie den Penis des Beschuldigten habe anfassen müssen. Weitergehende Handlungen wie bspw. das Frottieren des Penis schilderte sie nicht. Ob sie den Penis des Beschuldigten angefasst hat oder nicht, beeinflusst daher die Schwere des sexuellen Übergriffs nicht. Ein weiterer Widerspruch besteht darin, ob dieser erste Geschlechtsverkehr auf dem Bett oder auf dem Boden stattgefunden hat. Für sich betrachtet kommt diesem Widerspruch keine massgebliche Relevanz zu, weil es einen untergeordneten Punkt betrifft. Es sind aber die Gesamtumstände zu betrachten. Ihre Erklärung, welche die Privatklägerin auf Vorhalt dieses Widerspruchs abgab, dass es dort mehrmals zu Geschlechtsverkehr gekommen sei und die- ser manchmal auf dem Bett, manchmal am Boden gewesen sei, ist wenig überzeugend. Sie sagte zwar konstant aus, dass es bereits in Sri Lanka mehrmals zu Geschlechtsverkehr ge- kommen sei, weshalb diese Erklärung als stimmig betrachtet werden könnte. Es ist aber nicht nachvollziehbar, weshalb der Geschlechtsverkehr (teilweise) hätte auf dem Boden statt- finden sollen, wenn es im Zimmer auch ein Bett hatte. Zudem sprach sie in den früheren Ein- vernahmen nie davon, dass es abwechselnd auf dem Bett und auf dem Boden zu Sex ge- kommen sei. Auffallend ist ferner, dass ein gleiches Aussageverhalten auch an anderer Stel- le beobachtet werden konnte, als die Privatklägerin mit einem Widerspruch konfrontiert wur- de (vgl. nachfolgend E. II.3.4.3.2).
E. 3.4.2.8
Ganz zum Schluss dieser ersten Phase besteht sodann ein klarer Widerspruch bei der Fra- ge, ob die Privatklägerin ein Mobiltelefon hatte. An der Berufungsverhandlung gab sie an, auf der Reise von Sri Lanka in die Schweiz bis zum Flughafen in Dubai ein Mobiltelefon dabei- gehabt, dieses aber anschliessend verloren zu haben (OG GD 9/1 S. 29 Ziff. 172-173). In den früheren Einvernahmen hatte die Privatklägerin mehrfach verneint, ein Mobiltelefon da- beigehabt zu haben (act. 2/1/2/59 Ziff. 233; act. 2/1/5/13 Ziff. 111). Auch wenn dieser Wider- spruch Fragen aufwirft, darf ihm nicht zu grosses Gewicht beigemessen werden, da es einen Nebenpunkt betrifft.
E. 3.4.2.9
Zusammengefasst sind die Aussagen der Privatklägerin zu dieser Phase mehrheitlich kon- stant. Es zeigen sich aber einzelne klare Widersprüche sowie in verschiedenen Punkten Tendenzen der Dramatisierung und Pauschalisierung. In zeitlicher Hinsicht fallen die Aussa- gen sodann eher unpräzis aus.
E. 3.4.3
Phase II: Ankunft in der Schweiz bis Suizidversuch (20. November bis 5. Dezember 2020)
E. 3.4.3.1
Für diese Phase sind zunächst die Aussagen der Privatklägerin zu den Fragen, wann der erste und wann der letzte Geschlechtsverkehr in der Schweiz stattgefunden habe sowie wie häufig es in dieser Zeit dazu gekommen sei, zu analysieren. Die Privatklägerin sagte bei der ersten Befragung aus, es sei am 23. oder 24. [November 2020] zum ersten Vorfall gekom- men, nachdem sie am 20. [November 2020] eingereist gewesen sei (act. 2/1/2/27-28 Ziff. 97). Danach sei es fast täglich (erste Befragung; act. 2/1/2/28 Ziff. 98) bzw. jeden Tag passiert (zweite Befragung; act. 2/1/5/8 Ziff. 66). An der Berufungsverhandlung sagte die Pri- vatklägerin aus, dass der erste Geschlechtsverkehr am Tag nach ihrer Ankunft, mithin am 21. November 2020, stattgefunden habe. An diesem Tag habe er ihr auch das Flugticket ge- zeigt (OG GD 9/1 S. 16 Ziff. 79-81). Am darauffolgenden Tag, d.h. am 22. November 2020, sei es wieder zu Geschlechtsverkehr gekommen. Bis zum Tag der Hochzeit sei es jeden Tag
Seite 40/91 zu Geschlechtsverkehr gekommen (OG GD 9/1 S. 18 Ziff. 96, 99). Ihre Aussagen zum Tag des ersten Geschlechtsverkehrs, welche sie jeweils auf explizite Frage hin machte, sind – wie gezeigt – grundsätzlich widersprüchlich. Dieser Widerspruch ist jedoch etwas zu relati- vieren. In der ersten Einvernahme sagte die Privatklägerin aus, am zweiten Tag habe der Beschuldigte schon angefangen und gefragt, ob er mit ihr schlafen könne. Und wenn nicht, dann habe er ihrer Mutter telefoniert (act. 2/1/2/16 Ziff. 43). Der Beschuldigte wollte somit – gemäss dieser Aussage – bereits am 21. November 2020 mit der Privatklägerin schlafen. Dies stimmt somit mit ihrer Aussage an der Berufungsverhandlung überein. Allerdings geht aus ihrer Schilderung in der ersten Einvernahme nicht – zumindest nicht ausdrücklich – her- vor, dass es auch tatsächlich zu Geschlechtsverkehr gekommen ist. Entsprechend könnte es sich um eine Ergänzung bzw. Präzisierung ihrer früheren Aussage handeln (vgl. zum Unter- scheid zwischen Ergänzung/Präzisierung und Aggravation E. II.3.1.7). Die Verteidigung brachte vor Vorinstanz vor, die Privatklägerin habe sich widersprüchlich zur letzten Vergewaltigung geäussert. Zuerst habe es geheissen, dies sei am Tag der Hochzeit gewesen, dann am Vortag und später wieder am Tag der Hochzeit (SG GD 8/8 S. 5). Entge- gen der Verteidigung sind diesbezüglich keine widersprüchlichen Aussagen ersichtlich. Die Privatklägerin sagte in der ersten Einvernahme klar aus, der letzte Vorfall sei am 3. Dezem- ber 2020 gewesen (act. 2/1/2/29 Ziff. 105). Betreffend den Abend des Hochzeitstages führte sie aus, dass sie am 4. Dezember [2020] Hochzeit gehabt hätten. Sie habe an diesem Abend Körperschmerzen gehabt und sei schlafen gegangen. Am frühen Morgen, bevor sie aufge- standen sei, habe er ihre Mutter angerufen und gestritten (act. 2/1/2/7 Ziff. 12). In der zweiten Einvernahme schilderte die Privatklägerin den Abend nach dem Hochzeitsfest wie folgt: Der Beschuldigte sei zu ihr nach Hause gekommen. Er sei dann zu ihr gekommen und habe ihr gesagt, sie müsse mit ihm Sex haben. Sie habe ihm gesagt, dass sie dies von der Kraft her nicht könne. Er habe dann mit ihr geschimpft, habe sie aber allein gelassen und sei gegan- gen (act. 2/1/5/13 Ziff. 114, vgl. auch act. 2/1/5/5 Ziff. 36). Dass es an diesem Abend noch zum Geschlechtsverkehr gekommen war, schilderte sie nicht. Auch ihre Angabe, dass ihre Mutter früh am nächsten Morgen am Telefon gefragt habe, weshalb sie nicht mit ihm ge- schlafen habe und was sie für ein Problem habe (act. 2/1/5/13 Ziff. 114), spricht dafür, dass es am Vortag eben nicht zu Geschlechtsverkehr gekommen ist. An der Berufungsverhand- lung gab sie zu diesem Abend an, der Beschuldigte habe Sex gewollt. Sie habe ihm gesagt, dass sie nicht möchte und müde sei. Sie sei schlafen gegangen. Der Beschuldigte habe dann nein gesagt und sie an beiden Händen festgehalten. Sie habe Nein gesagt, mit ihm ge- stritten und geweint. Er habe sie dann im Zimmer bzw. in der Wohnung eingeschlossen und sei gegangen (OG GD 9/1 S. 22 Ziff. 122-125). Zusammengefasst hat sie nie ausgesagt, am Tag der Hochzeit, 4. Dezember 2020, sei es zu (ungewolltem) Geschlechtsverkehr gekom- men. Auffallend ist einzig, dass die Privatklägerin an der Berufungsverhandlung neu aussag- te, der Beschuldigte habe ihr Nein zunächst nicht akzeptiert, sie an beiden Händen festgehal- ten und schliesslich in der Wohnung eingesperrt. Dies kann als leichte Aggravation oder auch nur als Ergänzung bzw. Präzisierung interpretiert werden (vgl. dazu E. II.3.1.7). Betreffend die Häufigkeit des ungewollten Geschlechtsverkehrs während dieser Zeit sind ihre Aussagen grundsätzlich konstant. Einzige Auffälligkeit ist, dass sie bei der ersten Befragung von "fast täglich" sprach (act. 2/1/2/28 Ziff. 98), in den weiteren Einvernahmen dann aber von täglich (act. 2/1/5/8 Ziff. 66; OG GD 9/1 S. 18 Ziff. 99). An der Berufungsverhandlung erklärte die Privatklägerin ferner auf ausdrückliche Nachfrage, dass es keinen Tag gegeben habe, an
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E. 3.4.3.2
Auffallend sind die Aussagen der Privatklägerin zum Flugticket, welches ihr der Beschuldig- te gezeigt habe, um sie unter Druck zu setzen. In der ersten Einvernahme führte die Privat- klägerin aus, der Beschuldigte habe ihr am dritten Abend ein Flugticket gezeigt und gesagt "wenn Du jetzt nicht mit mir schläfst, dann schick ich Dich nach Sri Lanka" (vgl. act. 2/1/2/30 Ziff. 111 [Anmerkung: Im Protokoll steht 3. April. Dabei handelt es sich aber um einen Fehler bei der Transkription. Aus der Videoaufzeichnung ergibt sich, dass sie vom dritten Abend sprach, act. 2/1/1 Zeit 14:59]). An der Berufungsverhandlung erklärte die Privatklägerin, dass ihr der Beschuldigte am Tag des ersten Geschlechtsverkehrs, d.h. am 21. November 2020, das Flugticket gezeigt habe (OG GD 9/1 S. 16 Ziff. 79-81). Als sie später nochmals gefragt wurde, an welchem Tag er ihr das Ticket gezeigt habe, erklärte die Privatklägerin, sie könne sich an das Datum nicht erinnern. Es müsse der nächste oder übernächste Tag nach ihrer Ankunft gewesen sein (OG GD 9/1 S. 20 Ziff. 113). Im Rahmen der Ergänzungsfragen hielt die Staatsanwaltschaft der Privatklägerin sodann vor, dass sie heute gesagt habe, der Be- schuldigte habe ihr das Flugticket beim ersten Geschlechtsverkehr gezeigt, sie dies aber in den früheren Einvernahmen anders geschildert habe. Auf die Frage, ob ihr der Beschuldigte mehrmals das Ticket gezeigt habe oder wie sie den Widerspruch erkläre, gab die Privatklä- gerin an, dass er es mehrmals gezeigt habe (OG GD 9/1 S. 32 Ziff. 192). Diese Erklärung, d.h. dass er ihr das Flugticket mehrmals gezeigt habe, ist nicht glaubhaft. In den früheren Einvernahmen sprach die Privatklägerin nie von mehreren Vorfällen. Selbst an der Beru- fungsverhandlung führte sie in ihrer freien Schilderung aus, einmal, als sie sich geweigert habe, habe er ihr dann ein Flugticket gezeigt (OG GD 9/1 S. 9 Ziff. 35). Es entsteht der Ein- druck, dass sie ihre Aussagen anpasst, wenn sie mit einem Widerspruch konfrontiert wird. Dies zeigte sich auch bei der Frage, ob der erste Geschlechtsverkehr in Sri Lanka auf dem Bett oder auf dem Boden stattgefunden hat (vgl. E. II.3.4.2.7).
E. 3.4.3.3
Nun ist auf die Schilderung, wie der ungewollte Geschlechtsverkehr abgelaufen sei, einzu- gehen. In der ersten Einvernahme verwies die Privatklägerin diesbezüglich auf ihre Aussa- gen zum ersten Geschlechtsverkehr in Sri Lanka (vgl. E. II.3.4.2.7). Die Übergriffe seien im- mer gleich abgelaufen (act. 2/1/2/29 Ziff. 104, 106). Auf die Frage in der ersten Einvernahme, was der Beschuldigte unternommen habe, damit sie den Geschlechtsverkehr geduldet habe, antwortete die Privatklägerin, er habe immer ihre Mutter unter Druck gesetzt. Diese habe sie dann angerufen. Der Beschuldigte habe immer gesagt: "Wenn Du mir nein sagst, musst Du nach Sri Lanka". In Sri Lanka hätte ihre Mutter sie nicht mehr akzeptiert. Ihre Mutter habe gesagt: "Wenn Du zurückkommst, möchten wir nicht mehr leben." Unter die Leute könne sie auch nicht. Wenn man hier verheiratet sei und dann wieder runtergehe [nach Sri Lanka], dann würden sie sie anders anschauen. Sie könne dort nicht leben. Am dritten Abend habe er ihr auch ein Flugticket gezeigt und gesagt: "Wenn Du jetzt nicht [mit] mir schläfst, dann schick ich Dich nach Sri Lanka." Wenn er ihre Mutter angerufen habe, habe er gesagt: "Ich schicke Deine Tochter und Du kommst sie in Colombo abholen." Auf Nachfrage, was er noch gemacht habe, schilderte die Privatklägerin, der Beschuldigte habe seine Mutter angerufen und ihr alles gesagt. Einmal sei seine Mutter zu ihnen nach Hause gekommen und habe eine
Seite 42/91 schriftliche Erklärung gewollt, dass sie [die Privatklägerin] mit ihm lebe, alles mache, was er sage, und mit ihm schlafe. Er habe bei den Vorfällen keinen Gegenstand verwendet. Die Frage, ob er Gewalt angewendet habe, verneinte die Privatklägerin. Sie führte aus, er hätte sie festgedrückt, aber nicht geschlagen. Sie wisse nicht, wie lange es [der Geschlechtsver- kehr] jeweils gedauert habe (act. 2/1/2/30-31 Ziff. 111-116). Auf die Ergänzungsfrage, was ihr ihre Mutter am Telefon gesagt habe, führte die Privatklägerin aus, sie habe gesagt, es würden [es] alle wissen. Der Beschuldigte habe [es] schon auf Facebook gepostet und viele angerufen und gesagt, dass er verheiratet sei. Ihre Mutter habe gesagt: "Wenn Du nach Sri Lanka kommst, werden wir uns das Leben nehmen, wegen Dir müssen wir alle drei sterben, Schwester, Bruder und ich." Auch habe sie gesagt: "Du musst dann mit ihm schlafen und wenn Du dann nach Sri Lanka kommst [,] werden wir nicht leben" (act. 2/1/2/44 Ziff. 173- 174). Sie habe jeweils Schmerzen unten im Bauch gehabt. Einen Tag habe sie nicht laufen können. Äusserliche Schmerzen [gemeint wohl Verletzungen] habe sie nicht gehabt (act. 2/1/2/40 Ziff. 152-154). Bei der zweiten Befragung schilderte die Privatklägerin, der Beschuldigte habe jeweils ge- wusst, dass sie keinen Geschlechtsverkehr gewollt habe. Sie habe es ihm mehrmals gesagt, ihn angefleht und sie habe geweint. Der Beschuldigte habe dann seine Mutter und ihre Mut- ter angerufen. Alle hätten Druck auf sie ausgeübt. Ausser dem Geschlechtsverkehr sei es zu keinen anderen sexuellen Handlungen gekommen. Sie habe nichts an seinem Körper ge- macht, er aber viel an ihrem Köper. Er habe sie geküsst, beim Geschlechtsteil oder an ihren Brüsten. Er habe sie ohne ihren Willen ausgezogen und sie mit seinen Händen und seinem Geschlechtsteil berührt. Mit seinem Geschlechtsteil sei er in ihr Geschlechtsteil eingedrun- gen. Er sei auch mit seinen Fingern in ihr Geschlechtsteil eingedrungen (act. 2/1/5/8-9 Ziff. 70-72). An der Berufungsverhandlung führte die Privatklägerin bei der freien Schilderung aus, der Beschuldigte habe sie zum Sex gezwungen. Wenn sie sich geweigert habe, habe er seine Mutter und ihre Mutter angerufen und ihnen gesagt, dass sie sich weigere. Er habe auch ge- sagt, dass er sie nach Sri Lanka zurückschicke. Einmal habe er ihr auch ein Flugticket ge- zeigt und gesagt, dass er einen Flug gebucht habe und sie abreisen könne. Sie habe ihm mehrmals gesagt, dass sie das nicht wolle. Sie habe ihn angefleht. Er habe nicht auf sie gehört. Sie habe ziemlich starke Schmerzen verspürt (OG GD 9/1 S. 9 Ziff. 35). Auf die Fra- ge wie es zum ersten Geschlechtsverkehr in der Schweiz gekommen sei, gab die Privatklä- gerin an, der Beschuldigte habe ihr gesagt, wenn sie keinen Sex mit ihm habe, müsse sie nach Sri Lanka zurück. Dann sei er mit dem Flugticket gekommen und habe gesagt, er rufe ihre Mutter an und sage ihr, dass sie sich weigere und er sie zurückschicke. Sie [die Privat- klägerin] habe gesagt, dass sie es nicht wolle. Der Beschuldigte habe geantwortet, dass es unbedingt sein müsse. Abgesehen davon sei sie seine Ehefrau und müsse das machen. Sie sei immer auf dem roten Sofa im Wohnzimmer gelegen und er auf ihr. Sie habe versucht, ihn mit den Händen aufzuhalten. Er habe dann ihre Hände festgehalten. Sie habe nicht die Kraft gehabt, um ihn wegzustossen. Sie habe gesagt, dass sie es nicht wolle, aber der Beschuldig- te habe nicht auf sie gehört. Es sei nur vaginaler Geschlechtsverkehr gewesen. Sie habe ihn nicht oral befriedigen müssen. Der Beschuldigte habe ein Kondom getragen. Sie habe am Beschuldigten nichts machen müssen, weder anfassen noch massieren. Er habe mit einer Hand ihre beiden Hände festgehalten und mit der anderen habe er sie ausgezogen. Sie habe immer Schmerzen am Handgelenk verspürt. Es sei immer gleich abgelaufen. Es habe in der
Seite 43/91 Nacht stattgefunden und sie wisse nicht, wie lange es gedauert habe (OG GD 9/1 S. 16-18 Ziff. 80-95). Wenn sie sich jeweils geweigert habe, habe es Streit gegeben und der Beschul- digte habe ihre Mutter angerufen. Das Telefonat sei ausschlaggebend gewesen, dass sie mit dem Beschuldigten Geschlechtsverkehr gehabt habe. Sie könne keine Zahlen nennen, wie oft er das gemacht habe. Er habe es häufiger gemacht. Ihre Mutter habe ihr gesagt: Wenn du weiter solche Probleme machst, bringen wir uns um. Ihre Mutter würde auch den Kontakt zu ihr abbrechen. Nach dem Telefonat komme er und mache er. Wenn sie sich weigere, schup- se er sie vom Sofa. Er ziehe ihre Kleider aus. Wenn sie nein sage, drücke er sie mit seinen Händen fest (OG GD 9/1 S. 19 Ziff. 100-105). Wenn sie sich geweigert habe, habe der Be- schuldigte auch Sachen beschädigt. Sei etwas in der Nähe gewesen, habe er es kaputt ge- macht. Er habe auch die Faust in die Türe oder die Wand geschlagen. Gegen sie habe er aber nichts gemacht (OG GD 9/1 S. 20 Ziff. 112). Auf die Ergänzungsfragen der Staatsan- waltschaft führte die Privatklägerin aus, der Beschuldigte habe immer ein Kondom benutzt. Er habe es jeweils bei sich in der Hosentasche gehabt. Der Beschuldigte habe sie jeweils komplett ausgezogen, dann sich und dann das Kondom angelegt. Sie sei auf dem Rücken auf dem Sofa gelegen und der Beschuldigte auf ihr drauf. Sie habe versucht, ihn wegzudrü- cken. Er habe sie festgehalten und auszuziehen versucht. Er habe versucht, sie zu küssen und ihre Brüste anzufassen. Er habe auch versucht, sie vaginal zu küssen. Gleichzeitig habe er einen Finger benutzt. Er habe den Finger vaginal eingeführt, bevor er mit dem Penis ein- gedrungen sei. Er habe sie am ganzen Körper zu küssen versucht, vaginal, Brüste, Lippen. Vaginal Küssen heisse auch Schlecken (OG GD 9/1 S. 30-31 Ziff. 179-184). Die Aussagen zum Ablauf und zu den Nötigungshandlungen sind im Wesentlichen konstant. Es ist erklärbar, dass sie aussagte, der Geschlechtsverkehr sei jeweils gleich abgelaufen, da es fast täglich dazu gekommen sein soll. Originell ist ihre Aussage, dass der Beschuldigte sie gefragt habe, ob sie mit einem anderen geschlafen habe, wenn sie nein gesagt habe. Oder, dass der Beschuldigte gefragt habe, ob sie sich selbst befriedigt habe, wenn sie länger auf dem WC gewesen sei (act. 2/1/2/7 Ziff. 12; act. 2/1/5/8 Ziff. 71). Wie bereits bei der Schilde- rung des Geschlechtsverkehrs in Sri Lanka thematisiert, ist jedoch widersprüchlich, dass die Privatklägerin in der ersten Einvernahme aussagte, sie habe den Penis des Beschuldigten anfassen müssen, in den weiteren Einvernahmen aber stets erklärte, nichts an ihm gemacht zu haben. Dieser Punkt ist aber zu relativieren. Es kann auf die obenstehenden Ausführun- gen verwiesen werden (vgl. E. II.3.4.2.7). Sodann ist eine Aggravation erkennbar, da sie ab der zweiten Einvernahme aussagte, der Beschuldigte sei auch mit dem Finger in sie einge- drungen. An der Berufungsverhandlung sagte die Privatklägerin ferner erstmalig aus, der Be- schuldigte habe Gegenstände kaputt gemacht und gegen die Türe und Wand geschlagen, wenn sie sich geweigert habe, mit ihm zu schlafen. Weiter auch, dass er sie vom Sofa ge- schupst hätte. Bei der Schilderung ihrer Schmerzen aufgrund des ungewollten Geschlechts- verkehrs ist – wie bereits an anderer Stelle – von einer Dramatisierung auszugehen. So sag- te sie aus, dass sie jeweils einen Tag nicht habe laufen können (act. 2/1/2/40 Ziff. 153). Ähn- lich äusserte sie sich an der Berufungsverhandlung, indem sie erklärte, sie habe sich jeweils vor lauter Schmerzen kaum bewegen können (OG GD 9/1 S. 35 Ziff. 210). Dass sie Schmer- zen erlitten hat, ist ohne Zweifel glaubhaft, aber nicht im geschilderten Ausmass. Denn die Privatklägerin gab an, mit dem Beschuldigten mehrmals unterwegs gewesen zu sein, z.B. um Kleider zu kaufen oder seine Mutter zu besuchen. Auch hätte die Hochzeit nicht stattfinden können, wenn sie derart Schmerzen gehabt hätte, da es gemäss ihrer Aussage am Vorabend zu ungewolltem Geschlechtsverkehr gekommen war. Für die Glaubhaftigkeit der Aussagen
Seite 44/91 der Privatklägerin spricht hingegen, dass sie keinerlei Mehrbelastungen des Beschuldigten machte, obwohl dies durchaus möglich gewesen wäre. So schilderte sie den ungewollten Geschlechtsverkehr keineswegs besonders gewaltvoll oder brutal mit beispielsweise grosser Gegenwehr ihrerseits. Vielmehr erwähnte sie den von ihr – vergleichsweise geringen – kör- perlichen Widerstand erst auf Nachfragen der Befragenden (act. 2/1/2/25-26 Ziff. 85-89). Sie bezichtigte den Beschuldigten auch nicht, über das Drücken und Festhalten hinausgehende Gewalt gegen sie angewendet zu haben (act. 2/1/2/31 Ziff. 115). Würde die Privatklägerin den Beschuldigten unrechtmässig ungewollter Sexualkontakte bezichtigen wollen, wäre in Übereinstimmung mit der Vorinstanz zu erwarten, dass die Antworten auf die Fragen der un- gewollten Sexualkontakte für den Beschuldigten belastender ausfallen würden, z.B. dass sie den Einsatz von massiver Gewalt schildern würde. Betreffend die Nötigungshandlungen sind die konstanten Schilderungen, dass sie von ihrer Mutter und teilweise auch von seiner Mutter unter Druck gesetzt worden sei, mit dem kultu- rellen Kontext vereinbar. Wie oben dargelegt, ist die Frau für den Erfolg der Ehe verantwort- lich und würde bei einer Scheidung geächtet (vgl. E. II.3.2). Angesichts dieses Kontexts ist es plausibel, dass die Privatklägerin von ihrer Mutter unter Druck gesetzt wurde, indem diese mit Selbstmord der Familie drohte und erklärte, sie [die Privatklägerin] würde bei einer Rück- kehr nicht mehr in der Familie aufgenommen (vgl. hierzu E. II.3.4.2.3 zweiter Absatz). Glei- ches gilt für die Drohungen des Beschuldigten, die Privatklägerin nach Sri Lanka zurückzu- schicken. Wie bereits oben ausgeführt, ist es aber unglaubhaft, dass der Beschuldigte ihr mehrmals ein auf sie ausgestelltes Flugticket gezeigt hat (vgl. E. II.3.4.3.2). Auffallend ist, dass die Privatklägerin bei der ersten Befragung ausführte, der Beschuldigte habe ihre Mut- ter immer unter Druck gesetzt, damit sie in der Folge auch sie [die Privatklägerin] unter Druck setze (act. 2/1/2/30 Ziff. 111). In den weiteren Einvernahmen erwähnte sie dies jedoch nicht mehr. Auch schilderte sie nicht, wie der Beschuldigte ihre Mutter unter Druck gesetzt haben soll. Diese Auffälligkeit ist aber zu relativieren. So erscheint es plausibel, dass der Beschul- digte auch die Mutter der Privatklägerin unter Druck setzte, damit sie ihre Tochter unter Kon- trolle bringt. Denn ein Scheitern der Ehe hätte auch für die Mutter gesellschaftliche Konse- quenzen gehabt. Ergänzend ist an dieser Stelle festzuhalten, dass die Privatklägerin – gemäss den obenste- henden Ausführungen – keinen stereotypen Ablauf eines ungewollten Geschlechtsverkehrs schilderte, wie es bei frei erfundenen Anschuldigungen zu erwarten wäre. Denn der Einbezug von Drittpersonen, in casu ihrer Mutter, welche Druck ausüben, ist – zumindest aus einer eu- ropäischen Perspektive – atypisch für ein Sexualdelikt, wie es die Privatklägerin dem Be- schuldigten vorwirft. Dies spricht grundsätzlich für die Glaubhaftigkeit. Relativierend wirkt sich jedoch aus, dass die vorliegende Schilderung stark mit der gemäss ihrer Darlegung ge- gen ihren Willen erfolgten arrangierten Eheschliessung verknüpft ist. Die geschilderte Druck- ausübung seitens der Mutter bezüglich Eheschliessung und Geschlechtsverkehr war ähnlich. Auch unter der Annahme einer falschen Beschuldigung wäre es naheliegend, beide Sach- verhalte aufeinander abgestimmt zu schildern. Dennoch erscheint vorliegend wesentlich, dass die Privatklägerin – wie vorstehend dargelegt – keine massive Gewalt seitens des Be- schuldigten beschrieb. Hätte sie die Anschuldigungen frei erfunden, wäre zu erwarten gewe- sen, dass sie einen klischeehafteren Tatablauf geschildert hätte, um die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung des Beschuldigten zu erhöhen.
Seite 45/91 Gemäss Verteidigung seien die Schilderungen der Privatklägerin unglaubhaft, weil sie bei verschiedenen Gelegenheiten während der Einvernahme gelächelt habe. So habe sie gelächelt, als sie aufgefordert worden sei, die Vergewaltigung detaillierter zu beschreiben (SG GD 8/8 S. 5; OG GD 9/1/5 S. 9). Der Verteidigung kann in diesem Punkt nicht gefolgt werden. Das Lächeln bedeutet nicht, dass die geschilderten Vorwürfe erfunden sind. Das Gegenteil ist der Fall. So ist das Lächeln der Privatklägerin im vorliegenden Kontext ein we- sentliches Realkennzeichen. Die Privatklägerin wurde zu intimsten Details eines sexuellen Vorfalls befragt. Es ist allgemein bekannt, dass Lächeln dem Überspielen der Scham und der damit verbundenen emotionalen Belastung dient und ein Mensch mit einem Lächeln in sol- chen emotional belastenden Situationen die Kontrolle über die eigene Mimik (und sich sel- ber) zurückgewinnt. Gerade in asiatischen Ländern ist ein Lächeln in solchen Situationen verbreitet und bedeutet keineswegs, dass die betroffenen Personen ihre Situation für lustig erachten. Dafür gäbe es vorliegend auch keinen Anlass, zumal die Privatklägerin eine Ver- gewaltigung schilderte. Wenn die Emotion vorgespielt gewesen wäre, hätte ein Weinen oder Beklagen erfolgen müssen. Das von der Verteidigung gerügte Lächeln bedeutet folglich, dass die Privatklägerin aus ihrer Sicht sehr schambehaftete Aussagen tätigen musste. Aus ihrer äusseren Reaktion lässt sich ableiten, dass sie auf diese Situation innerlich nicht vorbe- reitet war. Diese fehlende Vorbereitung resp. eine fehlende innerliche Auseinandersetzung mit dem Geschehenen stützt in casu als Realkennzeichen die These einer wahrheitsbasier- ten Aussage und spricht eher gegen eine einstudierte Aussage. Dies als Ausnahme von der Regel, wonach aus nonverbalem Verhalten grundsätzlich kein valabler Rückschluss auf die Richtigkeit der Aussagen gezogen werden kann (vgl. Ludewig/Baumer/Tavor, Einführung in die Aussagepsychologie, Wie können aussagepsychologische Erkenntnisse Richtern und Staatsanwälten helfen?, in: Ludewig/Baumer/Tavor [Hrsg.], Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, Zwischen Wahrheit und Lüge, 2017, S. 37 ff.).
E. 3.4.4
Phase III: Suizidversuch (5. Dezember 2020) Die Schilderung ihrer Beweggründe für den Suizidversuch ist grundsätzlich glaubhaft. Sie führte konstant aus, dass sie keinen anderen Ausweg gesehen habe und so nicht habe wei- ter leben wollen. Sie sei von allen unter Druck gesetzt worden und habe niemanden gehabt, der ihr geholfen habe (act. 2/1/2/7-8 Ziff. 12-13; act. 2/1/2/20 Ziff. 65-66; act. 2/1/5/4-5 Ziff. 35-36; act. 2/1/5/7 Ziff. 60; act. 2/1/5/8 Ziff. 64, 69; OG GD 9/1 S. 22 Ziff. 122, S. 25 Ziff. 142-143, S. 29 Ziff. 169, S. 32 Ziff. 189). Einzig in einem Punkt sind ihre diesbezüglichen Aussagen unglaubhaft. In der ersten Einvernahme sagte die Privatklägerin aus, sie habe Angst, dass der Beschuldigte sie umbringe, wenn sie nach Sri Lanka gehe. Darum habe sie auch die Medikamente eingenommen (act. 2/1/2/8; vgl. act. 2/1/5/9 Ziff. 75). Wie noch aufzu- zeigen ist, sind solche Todesdrohungen nicht erstellt (vgl. E. IV.2.2 f.).
E. 3.4.5
Phase IV: Nach dem Suizidversuch (ab 5. Dezember 2020)
E. 3.4.5.1
Betreffend ihre Aussagen zu den Geschehnissen im Spital und die angeblichen weiteren Druckversuche und Drohungen des Beschuldigten wird auf die untenstehenden Ausführun- gen zu den Vorwürfen der versuchten Nötigung und der mehrfachen Drohung verwiesen (vgl. E. III.2 und IV.2).
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E. 3.4.5.2
Die Privatklägerin kehrte nach ihrem Suizidversuch nicht nach Sri Lanka zurück. Die Grün- de dafür legte sie konstant und anschaulich dar. Es kann hierzu auf die vorstehenden Aus- führungen zur Glaubwürdigkeit der Privatklägerin verwiesen werden (vgl. E. II.3.3.4). Die Pri- vatklägerin sagte ebenfalls konstant aus, dass sie mit ihrer Familie – mit wenigen Ausnah- men – oder anderen Personen aus Sri Lanka keinen Kontakt mehr habe (act. 2/1/2/42 Ziff. 163; 2/1/5/10 Ziff. 88). Nur ganz vereinzelt habe sie noch Kontakt. So habe sie während des Spitalaufenthalts mit ihrer Mutter telefoniert, wobei die Mutter ihr Vorwürfe gemacht und keinen Kontakt mehr gewünscht habe (act. 2/1/5/11 Ziff. 100; vgl. act. 2/1/2/42 Ziff. 164-165). Im Jahr 2024 habe sie nochmals mit ihrer Mutter telefoniert. Ihre Mutter sei der Ansicht, dass sie [die Privatklägerin] einen Fehler gemacht habe (OG GD 9/1 S. 7 Ziff. 23-26). Aktuell habe sie nur noch mit ihrer jüngeren Schwester Kontakt (OG GD 9/1 S. 7-8 Ziff. 21-22, 27-29). Die Tatsache, dass sie mit ihrer Familie, insbesondere ihrer Mutter, und dem weiteren Umfeld in Sri Lanka keine Beziehung mehr hat, lässt sich stimmig in die übrigen Schilderungen einbet- ten. Angesichts der massiven Unterdrucksetzungen und Suiziddrohungen der Mutter im Zu- sammenhang mit der Eheschliessung und dem Geschlechtsverkehr mit dem Beschuldigten ist es nachvollziehbar, dass kein Kontakt mehr besteht. Angesichts des kulturellen Kontextes ist es stimmig, dass die Privatklägerin auch in der Schweiz keine Beziehungen zu Tamilen aufbauen konnte (OG GD 9/1 S. 29 Ziff. 167). Einzige Auffälligkeit ist, dass die Privatklägerin bei ihrem letzten Telefonat mit ihrer Mutter nicht nachgefragt haben will, ob sie und der Bru- der im Dezember 2020 wirklich – wie ihr vom Beschuldigten mitgeteilt – Gift genommen hät- ten und deswegen im Spital gewesen seien (OG GD 9/1 S. 34 Ziff. 200-202). Offenbar hat sie auch ihre Schwester, mit welcher sie regelmässig Kontakt hat, nicht danach gefragt. Denn die Privatklägerin sagte aus, sie wisse nicht, ob sie tatsächlich Gift genommen hätten (OG GD 9/1 S. 8 Ziff. 31). Es ist nicht nachvollziehbar, dass sie nicht nachgefragt hat. Denn sie gab an, sie habe nicht gewollt, dass ihrer Mutter oder ihren Geschwistern ihretwegen et- was zustosse (OG GD 9/1 S. 13 Ziff. 63). Es wäre daher zu erwarten gewesen, dass sich nach dem Wohlergehen ihrer Familie erkundigt hätte.
E. 3.4.5.3
Die Verteidigung argumentiert, die Vorwürfe der Privatklägerin könnten nicht zutreffen, da sie keine Scheidungsklage eingereicht habe. Wenn die Ehe mit dem Beschuldigten eine sol- che Tortur gewesen sei, wie sie behaupte, und die Ehe gar nicht habe eingehen wollen, sei es unverständlich, warum sie keine Scheidungsklage wegen Unzumutbarkeit eingereicht ha- be. Es sei schliesslich der Beschuldigte gewesen, der auf Scheidung geklagt habe (OG GD 9/1 S. 40). Es trifft zu, dass der Beschuldigte die Scheidungsklage eingereicht hat. Die Pri- vatklägerin führte an der Berufungsverhandlung dazu aus, dass sie sich nicht auskenne und immer mit Hilfe ihrer Rechtsanwältin etwas unternommen habe. Sie wisse nicht, was sie alles machen müsse (OG GD 9/1 S. 35 Ziff. 206). Aus dem Umstand, dass die Privatklägerin keine Scheidungsklage einreichte, kann der Beschuldigte nichts zu seinen Gunsten ableiten. Es wäre wohl nicht ausgeschlossen gewesen, die Scheidung wegen Unzumutbarkeit zu verlan- gen (vgl. Art. 115 ZGB). Warum sie dies nicht gemacht hat, kann offenbleiben. Es sind ver- schiedene Gründe dafür denkbar. So hätte die Privatklägerin die Beweislast für die Unzu- mutbarkeit getragen und es hätte die Gefahr bestanden, dass sie den Beweis trotz laufen- dem Strafverfahren nicht hätte erbringen können. Auch dürfte die formelle Ehe aufgrund des Getrenntlebens keine allzu grossen Auswirkungen im Alltag gehabt haben, sodass die Stabi- lisierung bzw. der Aufbau eines Umfelds und eines Tagesablaufs für die Privatklägerin im Vordergrund standen.
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E. 3.4.6
Mit der Vorinstanz ist abschliessend festzuhalten, dass die audiovisuelle Aufzeichnung der Befragung der Privatklägerin im vorliegenden Fall als eindrücklich zu würdigen ist. Körper- sprache, die offenbarten Emotionen und die nonverbalen Reaktionen hinterliessen im ge- samten Zeitraum der beiden mehrstündigen Einvernahmen einen sehr authentischen Ein- druck. Angesichts der genannten sozialen Verhältnisse in der Gesellschaft im nördlichen Sri Lanka (vgl. dazu E. II.3.2.1) erscheint die emotionale Belastung der Privatklägerin als nach- vollziehbar. Auch ihre Zurückhaltung bei der Schilderung von intimen Vorgängen wirkt ange- sichts ihres Alters und ihres Sozialisationsmilieus als authentisch. Der gleiche Eindruck ent- stand bei ihrer Befragung an der Berufungsverhandlung.
E. 3.5
Würdigung der Aussagen des Beschuldigten
E. 3.5.1
Zur Glaubwürdigkeit des Beschuldigten ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass dieser als direkt vom Strafverfahren Betroffener ein legitimes Interesse daran hat, Geschehnisse, Ab- läufe, Sachverhalte, Begebenheiten etc. in einem für ihn günstigeren Licht zu schildern bzw. eine Situation beschönigend darzustellen, da er im Fall einer Verurteilung mit Nachteilen im Sinne einer Sanktion zu rechnen hat. Dies allein bedeutet jedoch noch nicht, dass seine Aussagen per se weniger glaubhaft sind als diejenigen von Drittpersonen. Sie sind aber unter diesem Gesichtspunkt mit der notwendigen Vorsicht zu werten.
E. 3.5.2
Der Beschuldigte gab konstant an, die Eheschliessung sowie der Geschlechtsverkehr sei im gegenseitigen Einverständnis erfolgt. Seine Aussagen erscheinen in einzelnen Punkten aber wenig glaubhaft. Wie die Vorinstanz zu Recht ausgeführt hat, wirkt die Geschichte mit dem Vorfinden des Passfotos eines Mannes in den Kleidern der Privatklägerin und dem darauffol- genden Auffinden und Kontaktieren dieses Mannes konstruiert. So ist beispielsweise un- wahrscheinlich, dass der Beschuldigte im Vorfeld der Ehe von niemandem über den angebli- chen Freund der Privatklägerin informiert wurde, einer seiner Kollegen ihm diese Angabe dann aber scheinbar ohne Weiteres geben konnte, als er ihn – nach Vorfinden der SIM-Karte und des Passfotos – danach gefragt haben will (act. 2/3/1/4). Ebenfalls erscheint wenig glaubhaft, dass dieser andere Freund der Privatklägerin dem Beschuldigten am Telefon breitwillig bestätigt haben soll, dass er eine Beziehung mit der Privatklägerin habe, obwohl er vom Eheschluss mit dem Beschuldigten gewusst habe (act. 2/3/1/4). Im Zusammenhang mit der Thematik des angeblichen Freundes der Privatklägerin und der Entdeckung dieser Beziehung enthalten die Aussagen des Beschuldigten sodann auch Wi- dersprüche. So sagte der Beschuldigte leicht widersprüchlich aus, wie er von der angebli- chen Affäre der Privatklägerin mit dem Mann in Sri Lanka erfahren habe. In der ersten Ein- vernahme schilderte er, er habe zu Hause die Kleider der Privatklägerin zusammengelegt und dabei das Foto des Mannes (act. 2/1/3/8) gefunden. Daraufhin sei er misstrauisch ge- worden, habe Erkundigungen eingeholt und dabei erfahren, dass die Privatklägerin mit der Person auf dem Foto eine Beziehung habe (act. 2/3/1/4). In der Schlusseinvernahme gab der Beschuldigte hingegen an, er habe im Spital [nach dem Suizidversuch der Privatklägerin] er- fahren, dass sie eine Beziehung mit einem anderen Mann gehabt habe. Zu Hause habe er danach in ihren Kleidern ein Passfoto eines Mannes gefunden (act. 2/3/5/9-10 Ziff. 46). Zu- dem sagte er anlässlich der Einvernahme vom 21. April 2021 aus, er habe das Foto und eine SIM-Karte gefunden (act. 2/3/1/4). Anlässlich der Schlusseinvernahme gab er demgegenüber an, dass er nebst dem Foto auch noch drei Handys und zwei SIM-Karten gefunden habe
Seite 48/91 (act. 2/3/5/9 Ziff. 46). Es ist nicht ersichtlich, weshalb der Beschuldigte anlässlich der ersten Einvernahme die drei Handys und die weitere SIM-Karte nicht hätte erwähnen sollen. Zudem wäre zu erwarten gewesen, dass der Beschuldigte diese den Strafbehörden eingereicht hätte – wie er es auch mit der "einen" SIM-Karte gemacht hat (act. 1/1/6/7) –, da unter Umständen auch von einem kaputten Handy bzw. der zweiten SIM-Karte hätten Informationen gewonnen werden können und der Beschuldigte jedenfalls nicht behauptet, alle drei Handys kaputt ge- macht zu haben. In diesem Zusammenhang gilt weiter festzuhalten, dass der Beschuldigte gegenüber der Staatsanwaltschaft auf entsprechende Frage angab, dass er die Nummer des anderen Man- nes zu Hause habe und diese einreichen werde (act. 2/3/5/10 Ziff. 46), sich jedoch keine sol- che Nummer bei den Akten befindet. Hätte ein anderer Mann dem Beschuldigten tatsächlich am Telefon breitwillig erklärt, dass er mit seiner Ehefrau eine Beziehung pflegt, wäre zu er- warten gewesen, dass der Beschuldigte seiner Zusage, die Telefonnummer dieses Mannes einzureichen, nachgekommen wäre, um dies möglichst zu belegen. Die vom Beschuldigten eingereichte SIM-Karte, welche er angeblich bei der Privatklägerin vorgefunden habe, liefert keine Hinweise für die vom Beschuldigten vorgebrachte Geschichte. Die IT-Forensik wurde beauftragt, die Daten ab der SIM-Karte zu sichern und aufzubereiten und der ermittelnden Polizistin zur Auswertung zuzustellen (act. 3/2/1 ff.). Die Sichtung des Ergebnisses der fo- rensischen Datensicherung hat jedoch keine sachdienlichen Informationen geliefert. Die Kar- te war lediglich mit Informationen des Kartenherausgebers bestückt. Entsprechend ergaben sich insbesondere auch keine Hinweise auf den Eigentümer der SIM-Karte (act. 1/3/3/4 Ziff. 2.1). Auch in den aktuellen Migrationsakten der Privatklägerin gibt es keine Hinweise auf eine Be- ziehung zu einem Mann in Sri Lanka oder auf Begehren, welche mit dessen Zuzug in die Schweiz zusammenhängen. Ferner gibt es auch in den Briefen der Privatklägerin an ihre Mutter keine Hinweise auf einen anderen Mann in Sri Lanka. Vielmehr führte die Privatkläge- rin aus, dass sie bei ihrer Geburt die Einsamkeit als ihre Gabe mitgebracht habe und sie wünsche, allein zu sein (act. 1/4/7). Zusammengefasst gibt es keine überzeugenden Hinweise auf eine Beziehung der Privatklä- gerin mit einem Mann in Sri Lanka. Die entsprechenden Aussagen des Beschuldigten hinter- lassen den Eindruck, als wollte der Beschuldigte von Anfang an eine Falschanschuldigungs- hypothese mit einer unwahren Geschichte plausibilisieren.
E. 3.5.3
Betreffend das Kerngeschehen nicht nachvollziehbar sind sodann die Aussagen des Be- schuldigten zur Verhütung beim Geschlechtsverkehr in der Schweiz. Er sagte aus, dass er jeweils kein Kondom benutzt habe. Verhütung sei aber ein Thema gewesen, denn sie hätten keine Kinder gewollt. Er wisse nicht, ob er davon ausgegangen sei, dass die Privatklägerin verhüte (SG GD 8/4 S. 11). Da sie keine Kinder wollten, wäre zu erwarten, dass der Be- schuldigte weiss, ob und wie die Privatklägerin verhütet hat.
E. 3.5.4
Auffallend ist ferner, dass der Beschuldigte ausweichend auf den Vorhalt betreffend das Kerngeschehen antwortete. Nachdem der Beschuldigte ausgesagt hatte, der Sexualkontakt sei einvernehmlich erfolgt, machte die Staatsanwaltschaft den Vorhalt, dass die Privatkläge- rin ausgesagt habe, sie habe nicht mit ihm [dem Beschuldigten] wie in einer Ehe leben wol-
Seite 49/91 len, als er 2019 in Sri Lanka zu Besuch gewesen sei. Sie habe ihm dies gesagt, sei vor ihm auf die Füsse gefallen und habe ihn gebeten, sie habe keinen Sex mit ihm gewollt. Der Be- schuldigte antwortete, so etwas habe sich nie ergeben. Beide Familien hätten die Verlobung arrangiert. Wenn sie [die Privatklägerin] das gemacht hätte, hätte es keine Verlobung gege- ben. Wenn sie das nicht gewollt hätte, hätte man dieses Versprechen nicht gemacht. Sie lü- ge (act. 2/3/5/8 Ziff. 37). Der Beschuldigte thematisierte das Einverständnis der Privatkläge- rin betreffend die Verlobung bzw. Eheschliessung und nicht bezüglich des Geschlechtsver- kehrs, um welchen es aber ging. Dies kann als eine Ausweichtendenz interpretiert werden. Zudem stimmt seine Erklärung, dass es eine solche Ablehnung seitens der Privatklägerin nicht gegeben habe, da es sonst keine Verlobung gegeben hätte, in zeitlicher Hinsicht nicht. Gemäss seiner Aussage fand der erste Geschlechtsverkehr nach der Verlobung statt (act. 2/3/5/7 Ziff. 33). Davor konnte sie den Sex somit nicht in dieser Art ablehnen, weshalb es auch nicht der Verlobung im Weg stehen konnte.
E. 3.5.5
Der Beschuldigte sagte aus, er hätte mit der Privatklägerin bereits vor dem ersten Treffen seit längerem jeweils am Wochenende telefoniert (act. 2/3/1/2 Ziff. 11; act 2/3/4/3 Ziff. 23-24; act. 2/3/5/5 Ziff. 21; act. 2/3/5/6 Ziff. 25). Dies sagte er zwar konstant aus. Betreffend den Zeitraum dieser Telefonate äusserte er sich aber widersprüchlich. So sagte er anlässlich der Einvernahme vom 26. April 2021 aus, er habe ab April/Mai 2018 mit ihr telefoniert und sei dann Ende 2018 nach Sri Lanka gegangen (act. 2/3/4/3 Ziff. 23). Am 21. März 2022 gab er zu Protokoll, er habe zwei Monate lang mit ihr telefoniert und habe sie dann in Sri Lanka be- sucht. Er sei im Juli/August 2018 nach Sri Lanka gereist (act. 2/3/5/5 Ziff. 21). Unbestritte- nermassen fand das erste Treffen im Dezember 2018 statt, wie es der Beschuldigte auch in der ersten Einvernahme aussagte. Den zeitlichen Widersprüchen darf vorliegend kein zu grosses Gewicht beigemessen werden, da auch die Privatklägerin erhebliche Mühe bei der zeitlichen Einordnung der Geschehnisse hatte. Als Grund dafür, dass sie nur am Wochenende hätten telefonieren können, nannte der Be- schuldigte, dass die Privatklägerin nur am Wochenende nach Hause gekommen sei (act. 2/3/5/6 Ziff. 24). Diese Erklärung widerspricht aber den glaubhaften Aussagen der Pri- vatklägerin, wonach sie am Wochenende nicht habe nach Hause gehen können, sondern nur einmal alle drei Monate (im Protokoll steht einmal im Monat; dies ist aber gemäss der Video- aufzeichnung falsch [act. 2/1/4, Zeit: 14:47]) und in den Schulferien (act. 2/1/5/7 Ziff. 54; OG GD 9/1 S. 10 Ziff. 41).
E. 3.5.6
Unglaubhaft sind schliesslich die Beteuerungen des Beschuldigten, sie seien glücklich gewe- sen und er habe nichts bei der Privatklägerin bemerkt, dass sie unzufrieden gewesen sei (act. 2/3/4/2-3 Ziff. 16-17; act. 2/3/5/3 Ziff. 11). Die Privatklägerin war psychisch äusserst be- lastet, da sie ständig unter Druck gesetzt wurde und sich in einer ausweglosen Situation be- fand, was schliesslich auch zu ihrem Suizidversuch führte. Es kann daher nicht stimmen, dass er nicht bemerkt haben soll, wie schlecht es der Privatklägerin gegangen ist, bzw. dass sie glücklich gewesen ist.
E. 3.6
Würdigung der weiteren Beweise
E. 3.6.1
Die Aussagen der Dolmetscherin I.________ stützen die Angaben der Privatklägerin, wo- nach der Beschuldigte ihr jeweils gedroht habe, sie zurückzuschicken, und ihr durch das An- drohen des Suizides ihrer Familie Druck aufgesetzt worden sei, welcher sie stark belastet
Seite 50/91 habe. I.________ ist als unbeteiligte Drittperson, die als Zeugin über die Konsequenzen ei- nes falschen Zeugnisses (Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahre oder Geldstrafe, Art. 307 StGB) aufgeklärt wurde und in dessen Kenntnis ausgesagt hat, glaubwürdig. Ihre Aussagen sind zudem auch glaubhaft. I.________ hat am Telefon mitgehört, dass der Beschuldigte der Pri- vatklägerin sagte, dass sie den Pass nicht zurückerhalte, weil die Leute sie zurückschicken würden. Ebenfalls hat sie gehört, wie der Beschuldigte der Privatklägerin gesagt habe, dass ihre Mutter und ihr Bruder ihretwegen Gift genommen hätten und sich im Spital befänden. Weiter gab sie an, die Privatklägerin habe aufgrund dieser Aussagen lange weinen müssen (act. 2/5/2 Ziff. 4 ff.). Diese Aussage deckt sich mit den Angaben, die auch die Privatklägerin machte ("[…] Ich wollte ihn anrufen, um zu fragen, ob er den Pass zurückgeben kann [,] und er hat mich dann unter Schrecken gesetzt. Er hat gesagt, meine Mutter und mein Bruder hät- ten Gift genommen und seien im Spital in Lebensgefahr und das alles wegen mir sei, wo ich bin [,] und ich solle zurückkommen. Ich weiss nicht, wann das gewesen ist."[ act. 2/1/5/11 Ziff. 96]), was für die Wahrheit der Angaben der Privatklägerin spricht. Auch wenn sie nicht unmittelbar belegen, dass es durch Druckaufsetzung des Beschuldigten zum von der Privat- klägerin nicht gewolltem Geschlechtsverkehr gekommen ist, bilden sie in Übereinstimmung mit der Vorinstanz doch ein deutliches Indiz dafür, dass der Beschuldigte sowohl das Zurückschicken nach Sri Lanka als auch den Suizid der Familie der Privatklägerin als Druckmittel verwendete, um die Privatklägerin zu beeinflussen.
E. 3.6.2
Auch die Arztberichte im Zusammenhang mit dem Spitalaufenthalt der Privatklägerin nach ih- rem Suizidversuch vom 5. Dezember 2020 und die Aussagen der Ärztin P.________ stützen die Schilderungen der Privatklägerin. Aus den Arztberichten und aus der Einvernahme der Ärztin P.________ ergibt sich, dass die Privatklägerin bereits bei ihrem Spitalaufenthalt vom 5. Dezember 2020 bis 7. Dezember 2020 mindestens über eine erhebliche psychosoziale Belastung geklagt hat, wobei sich die Angaben in den wesentlichen Teilen mit ihren späteren Aussagen decken. So geht aus dem Austrittsbericht des Zuger Kantonsspitals vom 7. De- zember 2020 hervor, dass die Privatklägerin am 5. Dezember 2020 in suizidaler Absicht 6 Gramm Ibuprofen und 5 Gramm Paracetamol eingenommen hat (act. 1/1/1/15). Weiter wird erwähnt, dass sie sehr unglücklich in der arrangierten Ehe sei, sich der Ehemann wiederholt ihr gegenüber verbal aggressiv verhalte sowie sie sexuell nötige, sowie, dass sich im Ge- spräch ergeben habe, dass sie klar nicht mehr zurück zu ihrem Ehemann möchte und sie auch nicht nach Sri Lanka könne, da ihre Familie sie nicht mehr aufnehmen würde (act. 1/1/1/15). Die Oberärztin P.________, die den vorstehenden Bericht mitunterzeichnet hat, gab in der Einvernahme an, die Privatklägerin habe gesagt, dass sie nicht mehr zu ihrem Ehemann möchte und auch nicht mehr zu den eigenen Eltern zurückkönne. Sie habe gesagt, dass sie aus der Gesamtsituation keinen Ausweg mehr sehe. Die Frage, ob sie physische Gewalt erfahren habe, habe sie zwar verneint, wobei sie [P.________] sich aber nicht sicher sei, ob die Privatklägerin die Frage verstanden habe. Die Privatklägerin habe bestätigt, dass es zu verbalen Drohungen gekommen sei, habe dazu jedoch keine weiteren Ergänzungen gemacht (act. 2/6/2-3 Ziff. 8 ff.). Schliesslich ergibt sich aus dem Psychiatrischen Konsilium vom 7. Dezember 2020, dass die Privatklägerin gegenüber der Psychiaterin im Spital gesagt hat, dass die Heirat nicht ihrem Wunsch entspreche, der Ehemann sie bedränge, sich bei seinen Eltern und ihrer Mutter beklage, es ständig Streit gebe und er ihr drohe, sie wieder zurückzuschicken, was sie nicht wolle (act. 1/1/1/18 S. 1). Die unterzeichnende Ärztin, O.________, legte zudem dar, dass die Privatklägerin unter erschwerten Bedingungen mit einem Laiendolmetscher beurteilt worden sei und aufgrund der schwierigen Untersuchungs-
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E. 3.6.3
Die auf dem Mobiltelefon des Beschuldigten festgestellten und durch einen Dolmetscher übersetzten Tagebucheinträge in Form von Briefen der Privatklägerin (act. 1/4/3-1/4/5 und 1/4/6-1/4/8), sind ebenfalls Indizien, die für die Richtigkeit der Aussagen der Privatklägerin sprechen. So zeigen sie deutlich auf, dass die Privatklägerin unglücklich und verzweifelt war über ihre Verheiratung und die Auswanderung in die Schweiz (z.B. "Mama ich habe kein Problem ins Ausland zu gehen, aber das Problem ist der Zeitpunkt. Ich bin erst 19 Jahre alt. Ich weiss gar nichts über die Gesellschaft. Über eine Heirat habe ich mir nicht mal im Traum Gedanken gemacht. Ich fühle mich momentan so, als ob sie alle mich am Hals würgen wür- den. Es geht noch, eine Heirat ca. mit 25 Jahren, eine Person wie ich, die gar nicht weiss…See (Ekel) wenn ich daran denke, deprimiert es mich. Mutter, ich habe mehrmals daran gedacht, zu sterben" [act. 1/4/7]; "Mir gefällt (älterer) Bruder E.________ nicht. Ich weiss nicht warum. Ich denke/versuche auch, dass die Liebe kommt, aber ich kann ihn nicht [l]ieben. Mein Herz akzeptiert ihn nicht. Mama, ich bin erst 18 Jahre alt, ich habe eigene Wünsche und Träume. […] Vor allem gefällt mir das Verhalten des (älteren) Br[u]der[s] E.________ nicht, seine Sprache gefällt mir nicht. Mir gefällt es gar nicht, wenn er mich Ehe- frau nennt. Darüber hinaus gefällt es mir nicht, dass er die Fotos zusammengefügt hat. Das war für mich [,] wie wenn mich jemand ins Gesicht geschlagen hätte" [act. 14/3]). Weiter ent- halten sie auch Hinweise darauf, dass ihre Mutter Druck auf sie ausgeübt und die Privatklä- gerin darunter gelitten hat (z.B. "Ich kann dir das nicht direkt sagen, weil du entweder weinen würdest oder mir etwas sagen würdest, was mich zum Schweigen bringt, bevor ich dir alles erzählt habe. So kann ich gar nicht mit dir sprechen " [act. 1/4/3]). Auch der auf dem Mobilte- lefon des Beschuldigten festgestellte Brief, der nach Überzeugung des Gerichts durch den Beschuldigten geschrieben wurde, enthält Indizien, die für die Richtigkeit der Angaben der Privatklägerin sprechen (act. 1/4/2). So schreibt dieser unter anderem "Bitte, ich werde in Zukunft nicht mehr deiner Mutter sagen" (act. 1/4/2), was dafür spricht, dass die von der Pri- vatklägerin geschilderte Druckaufsetzung durch die Information ihrer Mutter tatsächlich statt- gefunden hat.
E. 3.6.4
Aus den im Vorverfahren vom Beschuldigten eingereichten Fotos und seinen Ausführungen, die Privatklägerin sehe darauf glücklich aus, kann für das vorliegende Verfahren nichts abge- leitet werden. Wie die Vorinstanz korrekt festhielt, lassen Fotos keine definitiven Schlüsse auf das tatsächliche Innenleben und die Gefühlslage einer Person zu und stellen bloss Mo- mentaufnahmen dar. Des Weiteren ist betreffend die Hochzeitsfotos zu bedenken, dass von der Privatklägerin erwartet wurde, dass sie sich darauf glücklich gibt und lächelt und wohl primär diejenigen Bilder als Hochzeitsfotos ausgewählt wurden, welche dieses Bild vermit- teln. So führte die Privatklägerin anlässlich ihrer Einvernahme glaubhaft aus, dass viele Leu- te dabeigestanden seien und der Fotograf immer wieder "lache" gesagt habe. Sie habe keine andere Wahl gehabt, als zu lachen (act. 2/1/247). Dazu kommt, dass auf dem Mobiltelefon des Beschuldigten weitere Fotos, auf denen die Privatklägerin allein oder mit dem Beschul- digten abgebildet ist, aufgefunden wurden, betreffend diese in Übereinstimmung mit der Vor- instanz jedenfalls nicht gesagt werden kann, dass die Privatklägerin durchwegs glücklich aussieht (act. 1/4/10-15, 22, 23). Die Fotos sind entsprechend weder als Indiz für die Richtig- keit der Aussagen des Beschuldigten noch für die Wahrheit der Aussagen der Privatklägerin, mithin neutral, zu werten.
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E. 3.6.5
Gleiches gilt für die Aussagen des Zivilstandsbeamten Q.________ und von R.________, welche als Gast an der Trauung anwesend war. Auch wenn diese angaben, anlässlich der Hochzeit bzw. Trauung nichts von Unstimmigkeiten zwischen dem Paar gemerkt zu haben bzw. das Paar habe auf sie einen glücklichen Eindruck gemacht, kann daraus nicht ge- schlossen werden, dass die Druckausübung und der ungewollte Geschlechtsverkehr nicht stattgefunden haben. Denn der wirkliche Wille und das Innenleben der Privatklägerin lässt sich durch diese zeitlich stark beschränkten Drittwahrnehmungen von Personen, die die Pri- vatklägerin nicht oder nicht näher gekannt haben, nicht ermitteln. Betreffend die Angaben von Q.________ kommt hinzu, dass dieser anlässlich seiner Einvernahme erklärte, er habe das Paar persönlich nur rund 20 Minuten gemeinsam erlebt (act. 2/4/1 f. Ziff. 1, 4, 6) sowie dass der Handlungsspielraum seitens des Zivilstandsamtes zur Abklärung einer möglichen Zwangsheirat oder arrangierten Eheschliessung "extrem klein" sei; es müsse eine Offensicht- lichkeit eines Zwanges vorhanden sein (act. 2/4/3 Ziff. 20).
E. 3.6.6
Auch aus den Einvernahmen der Eltern des Beschuldigten lassen sich kaum Indizien ablei- ten. Der Vater bestätigte, dass es sich bei der Ehe zwischen seinem Sohn und der Privatklä- gerin um eine arrangierte Ehe gehandelt habe, was der Beschuldigte nie bestritt. Im Übrigen scheint er, abgesehen von der Initiierung sowie der finanziellen Unterstützung relativ wenig mit der Hochzeit und dem (Vor-)Eheleben des Beschuldigten und der Privatklägerin zu tun gehabt zu haben. So war er bspw. nicht an der Verlobungsfeier in Sri Lanka, wie der Be- schuldigte erklärte (act. 2/3/5/7 Ziff. 27). Auch aus den Aussagen der Mutter des Beschuldig- ten lassen sich keine direkten Beweise für oder gegen die Wahrheit der zur Anklage ge- brachten Vorwürfe ableiten. Inhaltlich machte sie kaum Angaben. Jedoch fällt auf, dass sie die Schuld für die Situation klar bei der Privatklägerin zu sehen scheint. Dieses Aussagever- halten, insbesondere auch Anschuldigungen gegen die Privatklägerin – auch nachdem die Einvernahme aufgrund des Zustands der Mutter des Beschuldigten abgebrochen werden musste –, lassen die Erklärungen der Privatklägerin, dass auch die Mutter des Beschuldigten jeweils mit ihr geschimpft, die Schuld auf sie geschoben und sich eingemischt habe (vgl. z.B. "Er hat schon meiner Mutter und seiner Mutter angerufen. Dann ist seine Mutter nach Hause gekommen und hat mit mir geschimpft, dass ich an allem schuld bin. […]" [act. 2/1/2/7 Ziff. 12]). Die Mutter des Beschuldigten habe sogar verlangt, dass sie schriftlich bestätige mit dem Beschuldigten zu schlafen (act. 2/1/2/30 Ziff. 112), jedenfalls nicht als unwahrscheinlich erscheinen.
E. 3.7
Gesamtwürdigung
E. 3.7.1
Der Wahrheitsgehalt der Schilderungen der Dolmetscherin I.________ über das mitgehörte Telefonat vom 18. Dezember 2020 zwischen dem Beschuldigten und der Privatklägerin steht wie dargelegt ausser Frage (vgl. E. II.3.6.1). Die gewählten Worte des Beschuldigten sind dabei entlarvend. Anstatt am 18. Dezember 2020 emotional Verständnis für die Situation sei- ner suizidalen Ehegattin zu zeigen, teilte der Beschuldigte umgehend mit, dass diese den Pass nicht zurückerhalte, weil sie zurückgeschickt werde. Es ist kontextual naheliegend, dass er damit an vorangehende Aussagen (Zurückschicken, Flugticket zeigen, allgemeiner Druck) anknüpfte. Der Beschuldigte verdeutlichte mit dieser Aussage nicht nur ein zerrüttetes privates Verhältnis (und dies unmittelbar nach der Eheschliessung), sondern auch ein per- sönliches Verhältnis zur Privatklägerin, welches auf deren Unterordnung basierte. Gleichfalls entlarvend ist, dass der Beschuldigte der Privatklägerin mitteilte, dass ihre Mutter und ihr
Seite 53/91 Bruder ihretwegen Gift genommen hätten. Diese Aussage war nicht einfach gut gemeinte In- formation über ihre Familie, da der Beschuldigte ausdrücklich einzig der Privatklägerin die Schuld für den Suizidversuch ihrer Angehörigen anlastete. Diese unvermittelte Aussage lässt sich erneut kontextual dahingehend interpretieren, dass der Suizid der Familie bereits vorher ein Thema war. Diese Aussagen passen zudem zu einer Ehe bzw. Beziehung, bei der einsei- tig ein perfider psychologischer Druck auf die damals 20-jährige Privatklägerin ausgeübt wurde. Weitere Indizien, wie die Briefe der Privatklägerin und des Beschuldigten vervollstän- digen das Bild einer Ehe bzw. Beziehung, in welcher die Unterordnung der Privatklägerin ge- gen ihren Willen abverlangt wurde. In ein solches Bild lassen sich ungewollte sexuelle Über- griffe kontextual stimmig einbetten.
E. 3.7.2
Für den Wahrheitsgehalt der Schilderungen der Privatklägerin spricht ihr Suizidversuch un- mittelbar nach der Eheschliessung. Wie dargelegt, kann eine Inszenierung des Suizidver- suchs zwecks Falschbeschuldigung praktisch ausgeschlossen werden (vgl. E. II.3.3.2.3). Der durch den Suizidversuch ausgedrückte Leidensdruck der Privatklägerin indiziert eine aus ih- rer Sicht ausweglose Situation. Dieses Motiv kann mithin mit einer gegen ihren Willen arran- gierten Ehe und sexuellen Übergriffen übereinstimmen.
E. 3.7.3
Aufgrund der ersten Andeutungen einer sexuellen Nötigung im Spital und der zeitnahen An- zeige nach dem Suizidversuch können Suggestionseffekte ausgeschlossen werden. Im Rahmen einer Gesamtwürdigung der Geschehnisse wäre die einzig mögliche Alternative zur Wahrheit der Schilderungen der Privatklägerin, dass sie eine gezielte falsche Anschuldigung betreibt. Dies ist offensichtlich auch der Standpunkt des Beschuldigten und seiner Familie. Dafür gibt es aber, wie sich das Gericht auch an der Berufungsverhandlung überzeugen konnte, keine greifbaren Anhaltspunkte. Wie bereits dargelegt, hätte diese Alternative nicht nur gezielte Falschaussagen über mehrere Untersuchungs- und Gerichtsinstanzen hinweg vorausgesetzt, sondern auch die absichtliche Inszenierung eines Suizidversuchs. Einfach sämtliche verfügbaren Medikamente zu schlucken wäre äusserst riskant gewesen (vgl. E. II.3.3.2.3). Für ein solches Vorgehen wäre ein Niveau von hoher Kaltblütigkeit und Abge- klärtheit in einem fremden soziokulturellen Umfeld notwendig, welches bei der damals 20- jährigen Privatklägerin, welche an den Einvernahmen und an der Berufungsverhandlung ei- nen schüchternen und unbedarften Eindruck hinterliess, nur schwer vorstellbar ist.
E. 3.7.4
Die Aussagen der Privatklägerin sind sodann gesamthaft gewürdigt als glaubhaft zu beurtei- len. Dies betrifft insbesondere die beschriebene Drucksituation und den Umstand, dass sie keine sexuellen Kontakte mit dem Beschuldigten wollte. Es gibt zwar verschiedene Unstim- migkeiten und Widersprüche, welche häufig die etwas länger zurückliegenden Sachverhalts- teile in Sri Lanka betreffen. Ebenfalls gibt es, wie dargelegt, unpräzise Phasen und Dramati- sierungstendenzen. Diese betreffen aber primär untergeordnete Punkte. Das Kerngesche- hen, d.h. den ungewollten Geschlechtsverkehr, schilderte die Privatklägerin weitgehend kon- stant und authentisch. Dem Umstand, dass die sichtlich schambehaftete Schilderung der ei- gentlichen sexuellen Handlungen – zumindest bei den Einvernahmen im Untersuchungsver- fahren – zurückhaltend ausgefallen ist und deswegen einen eher oberflächlichen Eindruck hinterlässt, kann aufgrund des Alters der Privatklägerin und der besonderen kulturspezifi- schen Ausgangslage keine alleinentscheidende Bedeutung zukommen. An der Berufungs- verhandlung zeigte es sich denn auch, dass die Privatklägerin aufgrund der mittlerweile er- langten Reife konkretere Aussagen machen konnte. In diesem Zusammenhang ist insbeson-
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E. 3.7.5
Auch die konstant geschilderten Suiziddrohungen ihrer Mutter, welche für westeuropäische Betrachter auf den ersten Blick sonderbar erscheinen, aber mit dem spezifischen kulturellen Kontext vereinbar sind, sind glaubhaft. Betreffend die Nötigungshandlungen ist überdies we- sentlich, dass die Privatklägerin keine Mehrbelastungen vornahm, indem sie bspw. massive körperliche Gewalt seitens des Beschuldigten vorgebracht hätte. Die kleineren zeitlichen Un- stimmigkeiten, bspw. bei der Frage, wann sie erfahren habe, dass sie den Beschuldigten hei- raten soll, oder zum Aufenthalt im Internat, sind nicht geeignet, wesentliche Zweifel an der Schilderung der Privatklägerin zu begründen. Denn sie hatte offenkundig Schwierigkeiten bei der zeitlichen Einordnung, wie es aber auch beim Beschuldigten der Fall war. Wie aufge- zeigt, sind bei ihren Aussagen in verschiedenen Punkten Dramatisierungen (z.B. betreffend Eingesperrt-Sein [vgl. E. II.3.4.2.4]; betreffend Schmerzen [vgl. E. II.3.4.3.3]) und mögliche Aggravationen (z.B. Selbstmordversuch und nicht nur Selbstmorddrohung der Mutter [vgl. E. II.3.4.2.3]; Drohung des Beschuldigten, ihre Mutter oder ihren Bruder umzubringen, wenn sie ihn nicht heirate [vgl. E. II.3.4.2.3]; Einführen des Fingers [vgl. E. II.3.4.3.3]) feststellbar. Warum sie einzelne Aspekte dramatisierend bzw. übertrieben darstellte, ist unklar. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Entscheidend ist, dass dieses Aussageverhalten in der Gesamtwürdigung der Beweislage nicht geeignet ist, unüberwindliche Zweifel im Sinne von Art. 10 Abs. 3 StPO zu begründen. Die in späteren Einvernahmen neu vorgebrachten Aspek- te können aber aufgrund des Aussageverhaltens nicht als erstellt erachtet werden. Gleich- falls führt das ausweichende bzw. ausweitende Aussageverhalten betreffend das Flugticket (vgl. E. II.3.4.3.2) oder die Frage, ob der erste Geschlechtsverkehr auf dem Boden oder auf dem Bett stattgefunden hat (vgl. E II.3.4.2.7), nicht zu unüberwindlichen Zweifeln.
E. 3.7.6
Zusammengefasst sind die Aussagen der Privatklägerin zum Kerngeschehen grundsätzlich glaubhaft. Da die Falschanschuldigungshypothese angesichts des Suizidversuchs auszusch- liessen ist (und keine weiteren Hypothesen ihre belastenden Aussagen erklären könnten), bestehen trotz diverser Auffälligkeiten im Aussageverhalten der Privatklägerin keine unüber- windlichen Zweifel, dass es gegen ihren Willen zu Geschlechtsverkehr mit dem Beschuldig- ten gekommen ist. Ihre Schilderungen werden auch von verschiedenen Indizien gestützt (vgl. E. II.3.6). Demgegenüber sind die Bestreitungen des Beschuldigten in ihren Grundzügen zwar ebenfalls konstant, indessen deuten aber die dargelegte Ausweichtendenz sowie seine unplausiblen Aussagen hinsichtlich der Falschanschuldigungshypothese deutlich an, dass er etwas verschweigt. Anzufügen ist, dass letztlich die von der Verteidigung vorgebrachte Hypo- these der Falschanschuldigung aufgrund des Aufenthaltstitels immer theoretisch möglich ist und zudem auch auf generische Art und Weise bei jeder Frau mit einem von ihrem Ehegat- ten abhängigen Aufenthaltsstatus vorgebracht werden könnte. Es handelt sich mithin um ei- ne theoretisch mögliche Sachverhaltsalternative. Solche rein theoretischen Zweifel können aber, angesichts der ansonsten glaubhaften Ausführungen der Privatklägerin, keine unüber- windlichen Zweifel im Sinne von Art. 10 Abs. 3 StPO begründen.
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E. 3.8
Erstellter Sachverhalt
E. 3.8.1
Feststellungen zum objektiven Tatbestand
E. 3.8.1.1
Nach der Ankunft der Privatklägerin in der Schweiz am 20. November 2020 zog sie zum Beschuldigten in dessen Wohnung/Studio am M.________ in L.________. Betreffend den Tag des ersten ungewollten Geschlechtsverkehrs ist auf die erste Einvernahme der Privat- klägerin abzustellen und zu Gunsten des Beschuldigten davon auszugehen, dass dies am 24. November 2020 war. Entgegen der Anklage ist nicht erstellt, dass es am 23. und am 24. November 2020 zu Geschlechtsverkehr gekommen ist. Wie oben ausgeführt, sagte die Privatklägerin aus, dass es am 23. oder 24. November 2020 zum ersten Vorfall gekommen sei. Daher kann – mit der Vorinstanz – nicht davon ausgegangen werden, dass es an beiden Tagen zu Geschlechtsverkehr gekommen ist, sondern nur an einem, zumal nicht angenom- men werden kann, dass der Geschlechtsverkehr täglich stattgefunden hat. Am 3. Dezember 2020 kam es zum letzten Geschlechtsverkehr gegen den Willen der Privatklägerin. Nicht er- stellt ist daher, dass es am 4. Dezember 2020, dem Tag der Hochzeit, zu Geschlechtsver- kehr gekommen ist. Dass es seit der Ankunft der Privatklägerin in der Schweiz täglich zu Ge- schlechtsverkehr gekommen ist, ist nicht erstellt. Es kann angesichts der in mehreren Punk- ten festgestellten Dramatisierungen und Pauschalisierungen der Privatklägerin nicht ange- nommen werden, dass es täglich der Fall war, zumal sie teilweise von fast täglich und teil- weise von täglich sprach. Hinzu kommt, dass der erste Vorfall auf den 24. November 2020 festzusetzen ist, womit auch feststeht, dass es – entgegen ihren Aussagen – zwischen ihrer Einreise und diesem Tag während mehreren Tagen zu keinem Vorfall kam. Betreffend die Häufigkeit ist daher auf die Aussage des Beschuldigten abzustellen, wonach sie zwei bis drei Mal pro Woche Geschlechtsverkehr gehabt hätten (SG GD 8/4 S. 11). Entsprechend ist da- von auszugehen, dass es zwischen dem 24. November und dem 3. Dezember 2020 insge- samt dreimal zu Geschlechtsverkehr gekommen ist.
E. 3.8.1.2
Die Privatklägerin wurde seit ihrer Ankunft in der Schweiz stets kontrolliert und vom Be- schuldigten beschimpft und erniedrigt. Auslöser für die Beschimpfungen und Beleidigungen war jeweils der vom Beschuldigten geforderte Geschlechtsverkehr. Als sie sich jeweils wei- gerte, unterstellte ihr der Beschuldigte, sie masturbiere oder schlafe mit anderen Personen. Dass der Beschuldigte ihr unterstellt habe, mit Frauen zu schlafen, wie die Staatsanwalt- schaft in ihrer Anklageschrift ausführt, ist so nicht erstellt. Die Privatklägerin hat dies in ihren Einvernahmen nie ausgesagt. Sie gab lediglich an, der Beschuldigte habe ihr unterstellt, mit jemand anderem zu schlafen (act. 2/1/2/6; act. 2/1/2/7; act. 2/1/2/21 Ziff. 69; act. 2/1/5/9 Ziff. 71). Erstellt ist hingegen, dass die Privatklägerin wegen der bevorstehenden Hochzeit unter massivem psychischem Druck stand. Sie befand sich ohne finanzielle Mittel in einem fremden Land und war völlig vom Beschuldigten, den sie nicht heiraten wollte, abhängig. Wenn sie sich seinen Forderungen nach Geschlechtsverkehr widersetzte, rief der Beschul- digte ferner ihre Mutter in Sri Lanka an und beschwerte sich, womit er bewusst kulturspezi- fisch einen hohen sozialen Druck schaffte. Dies führte dazu, dass ihre Mutter jeweils mit Sui- zid drohte, wenn die Privatklägerin nicht mit dem Beschuldigten schlafen wollte. Der Be- schuldigte erhöhte den Druck zusätzlich mit wiederholten Aussagen, sie nach Sri Lanka zurückzuschicken. Nicht erstellt ist, dass der Beschuldigte am 3. Dezember 2020 in diesem Zusammenhang ein Flugticket zeigte (es war an einem anderen Tag). Für die Privatklägerin war klar, dass sie von ihrer Mutter – im Falle einer Rückkehr nach Sri Lanka – keine Unter-
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E. 3.8.1.3
Der Geschlechtsverkehr lief wie folgt ab: Der Beschuldigte zog jeweils die Privatklägerin und sich selbst aus. Die Privatklägerin wehrte sich, indem sie versuchte, den Beschuldigten mit den Händen wegzustossen, was ihr jedoch mangels genügender Kraft nicht gelang. Der Beschuldigte lag auf ihr und hielt ihre Hände fest. Er berührte und küsste sie an den Brüsten, den Lippen und der Vagina. Der Beschuldigte penetrierte die Privatklägerin vaginal, was ihr Schmerzen bereitete, welche sie noch am Folgetag spürte. Auch wenn der Beschuldigte aussagte, er habe kein Kondom verwendet, ist zu seinen Gunsten davon auszugehen, dass er – wie in der Anklageschrift beschrieben – jeweils ein Kondom verwendet hat. Nach der Penetration ging der Beschuldigte weg und legte sich schlafen.
E. 3.8.2
Feststellungen zum subjektiven Tatbestand
E. 3.8.2.1
Der Beschuldigte wusste, dass die Privatklägerin weder mit ihm zusammen sein noch ihn heiraten noch mit ihm Geschlechtsverkehr wollte. Denn die Privatklägerin sagte ihm das mehrmals, auch bereits in Sri Lanka. Sie zeigte ihm jeweils auch klar, dass sie keinen Ge- schlechtsverkehr wollte, indem sie namentlich Nein sagte, was ihn veranlasste, ihr mit dem Zurückschicken nach Sri Lanka zu drohen und ihre Mutter anzurufen. Weiter versuchte die Privatklägerin, den Beschuldigten wegzustossen, woraus er ihre Ablehnung erkannte.
E. 3.8.2.2
Der Beschuldigte wusste, dass die Privatklägerin im Anschluss an seine Anrufe von ihrer Mutter durch Suiziddrohungen unter Druck gesetzt wurde, um ihm zu gehorchen, namentlich ihn zu heiraten und mit ihm zu schlafen, da er bei diesen Telefonaten anwesend war. Weiter wusste er, dass die Privatklägerin bei einer Rückkehr nach Sri Lanka sowohl von der Familie als auch der Gesellschaft verstossen würde und die Mutter für diesen Fall den Suizid der ganzen Familie angedroht hatte. Er nutzte dies aus, um die Privatklägerin zur Duldung des Geschlechtsverkehrs zu bringen, worauf er seiner Ansicht nach ein Recht hatte, da sie seine zukünftige Ehefrau sei. 4. Rechtliche Grundlagen Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich in- dem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Wider- stand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft (aArt. 190 Abs. 1 StGB). Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen sowie die Rechtsprechung und Lehre dazu zu- treffend dargelegt (OG GD 1/1 E. II.4). Darauf kann verwiesen werden. Zu ergänzen ist, dass am 1. Juli 2024 das neue Sexualstrafrecht in Kraft getreten ist. Der neue Art. 190 StGB sieht einen Grundtatbestand und zwei qualifizierte Tatbestände der Vergewaltigung vor. Der bishe- rige Tatbestand bildet nun im Wesentlichen den qualifizierten Tatbestand nach Art. 190
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E. 4
Umfang der Berufung
E. 4.1
Eine schengenweite Durchsetzung von Einreiseverboten kann nur dann wie völkerrechtlich vereinbart ihre Geltung entfalten, wenn sie sich mittels SIS-Ausschreibung auf den gesamten Schengen-Raum bezieht. Entsprechend ist die Schweiz als Folge des Grundsatzes der loya- len Zusammenarbeit bei der Administration des sog. gemeinsamen "Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts" (vgl. Art. 67 Abs. 1 des Römer Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vom 25. März 1957; AEUV), auf dem das Schengen-System beruht, zur getreuen Wahrung der Interessen der Gesamtheit der Schengen-Staaten verpflichtet (BVGE 2011/48, E. 6.1; vgl. bspw. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts F-1007/2021 vom 3. November 2021 E. 8.1). Eine Ausschreibung eines Landesverweises im SIS ist mithin zwingend zu veranlassen, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen.
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E. 4.2
Gemäss Art. 24 Abs. 1 und 2 der Verordnung der Europäischen Union 2018/1861 (SIS-II- Verordnung) tragen die Schengen-Mitgliedsstaaten eine Landesverweisung im Schengener Informationssystem ein, wenn ein Mitgliedsstaat zum Schluss kommt, dass die Anwesenheit eines Drittstaatsangehörigen in seinem Hoheitsgebiet eine Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit darstellt. Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn der Drittstaatsangehöri- ge wegen einer Straftat verurteilt worden ist, die mit einer Freiheitsstrafe von mindestens ei- nem Jahr bedroht ist. Gemäss Art. 24 Abs. 2 lit. a SIS-II-Verordnung ist für die Ausschrei- bung der Landesverweisung im SIS die abstrakte Strafrahmenhöhe relevant und nicht die konkret ausgefällte Strafe (BGE 146 IV 172 E 3.2.2).
E. 4.3
Vorliegend sind die Voraussetzungen einer Ausschreibung im SIS erfüllt. Da es sich bei Sri Lanka nicht um einen Schengen-Staat handelt, ist der Beschuldigte ein Drittstaatsangehöri- ger i.S.v. Art. 24 Abs. 2 lit. a SIS-II-Verordnung. Der Beschuldigte verübte Delikte, die mit ei- ner Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bedroht sind. Sodann übersteigt die gegen ihn ausgesprochene konkrete Freiheitsstrafe die entsprechende Dauer deutlich. Durch Straftaten gegen die sexuelle Integrität, wird die öffentliche Sicherheit und Ordnung stark be- einträchtigt. Die Massnahme erweist sich dabei auch als verhältnismässig nach Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung. So hat der Beschuldigte nach der Verweisung aus der Schweiz kein darüber hinausgehendes Niederlassungsrecht im Schengen-Raum und damit auch keine Berechtigung, sich dort über längere Zeit aufzuhalten. Die Massnahme trifft ihn damit nicht übermässig stark. Der Beschuldigte macht nicht geltend, dass er mit Verwandten oder sonstigen Personen im übrigen Schengen-Raum eine enge Beziehung pflegt, wobei ei- ne SIS-Ausschreibung eine solche auch nicht ausschliesst, zumal Treffen in anderen Staaten oder Kontaktaufnahmen mittels sozialer Medien davon nicht tangiert werden. Ferner gilt zu erwägen, dass die entsprechende Ausschreibung keine zwingende bindende Wirkung für die Schengen-Mitgliedsstaaten hat. Sollte ein Schengen-Mitgliedsstaat dem Beschuldigten aus welchen Gründen auch immer die Einreise erlauben wollen, kann er dies nach seinem natio- nalen Recht tun (vgl. Art. 14 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 5 lit. c Schengen-Grenzkodex [Verord- nung 2016/399 des europäischen Parlaments vom 9. März 2016]). Da keine besonders schwere Intensität des Eingriffs in die Freiheitsrechte des Beschuldigten mittels der Aus- schreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem gegeben ist, erweist sich die Massnahme insgesamt als verhältnismässig und damit auch als verfassungskon- form. Dementsprechend ist die Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) an- zuordnen. VII. Zivilklagen 1. Allgemeine rechtliche Grundlagen Als Privatklägerschaft gilt nach Art. 118 Abs. 1 StPO die geschädigte Person, die ausdrück- lich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilkläger zu beteiligen. Die Erklärung ist gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens abzugeben (Art. 118 Abs. 3 StPO). Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). Gemäss Art. 122 Abs. 1 StPO kann die geschädigte Person zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen. Die in der Zivilkla-
Seite 79/91 ge geltend gemachte Forderung ist nach Möglichkeit in der Erklärung nach Art. 119 StPO zu beziffern und, unter Angabe der angerufenen Beweismittel, kurz schriftlich zu begründen (Art. 123 Abs. 1 StPO). Gemäss Art. 126 Abs. 1 StPO entscheidet das Gericht u.a. über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht (lit. a) oder freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist (lit. b). Die Zivilklage wird nach Art. 126 Abs. 2 StPO u.a. auf den Zivilweg verwiesen, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinrei- chend begründet oder beziffert hat (lit. b) oder die beschuldigte Person freigesprochen wird, der Sachverhalt aber nicht spruchreif ist (lit. d). 2. Zivilklage von B.________
E. 4.4
Die Ankündigung, sich zu trennen und kein Gesuch um Familiennachzug zu stellen, ist grundsätzlich nicht rechtswidrig. Dem Beschuldigten ist es freigestellt, diese Entscheidungen für sich zu fällen. Auch wenn dieser Entscheid aufgrund der Ausreisepflicht – wie ausgeführt
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E. 4.5
Die Aussage musste jedoch wie dargelegt auch so verstanden werden, dass die Privatkläge- rin nicht mehr beim Beschuldigten hätte wohnen können und deswegen nach Sri Lanka hätte zurück gehen müssen. Das Inaussichtstellen, er werde sie aus der Wohnung weisen und ihr ein Flugticket geben, beinhaltet angesichts der konkreten Umstände die Ankündigung, sie (zumindest faktisch) zu zwingen, nach Sri Lanka zurückzukehren. Insofern drohte er ihr eine Straftat (Nötigung) an. Der Beschuldigte war aber nicht berechtigt, die Privatklägerin einfach aus der Wohnung zu weisen. Denn es handelte sich um die eheliche Wohnung bzw. Famili- enwohnung. Es war angedacht, dass sie in dieser Wohnung zusammen leben. Dass die Pri- vatklägerin die Ehe nicht eingehen und mit dem Beschuldigten nicht zusammenleben wollte, ändert an der Qualifikation als eheliche Wohnung bzw. Familienwohnung nichts. Bei einer Trennung hat das Gericht über die Zuteilung der Wohnung zu entscheiden, d.h. wer auszie- hen muss, wenn die Ehegatten sich darüber nicht einigen können (vgl. Art. 176 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB). Kein Ehegatte hat das Recht, den anderen einfach aus der Wohnung zu weisen. An- gesichts der dargelegten Konsequenzen für die Privatklägerin bei einer Rückkehr führte die- se Aussage nicht nur zu Angst und Schrecken, sondern auch zu einer unzulässigen Frei- heitsbeschränkung, weshalb eine schwere Drohung zu bejahen ist. Auch eine vernünftige Person in der gleichen Situation wäre dadurch verängstigt worden.
E. 4.6
Der Beschuldigte hat vorsätzlich gehandelt, da es ihm darum ging, die Privatklägerin unter Druck zu setzen. Es war ihm bewusst, dass die Privatklägerin neu im Land war, sich weder örtlich noch sozial auskannte, die Sprache nicht verstand, kein stützendes protektives Umfeld hatte und ein Rauswurf aus der Wohnung geeignet war, ihr Sicherheitsgefühl zu beeinträch- tigen. Der Tatbestand der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 StGB ist damit erfüllt.
E. 4.7
Wie festgestellt, erfolgten die entsprechenden Äusserungen mit Ausnahme jener vom 5. De- zember 2020 im Zusammenhang mit dem erzwungenen Geschlechtsverkehr. Die Drohungen dienten dazu, dass die Privatklägerin die sexuellen Handlungen duldet. Sie werden vom Schuldspruch wegen Vergewaltigung gemäss aArt. 190 Abs. 1 StGB konsumiert. Der Be- schuldigte ist daher nur für die Drohung am 5. Dezember 2020 schuldig zu sprechen. Da die Privatklägerin und der Beschuldigte zu diesem Zeitpunkt miteinander verheiratet waren, han- delt es sich um ein Offizialdelikt (Art. 180 Abs. 2 lit. a StGB). V. Sanktion 1. Rechtliche Grundlagen
E. 5
Anklagegrundsatz
E. 5.1
vom Vorwurf der mehrfachen versuchten Nötigung gemäss Art. 181 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB (Anklageziffer I.2);
E. 5.1.1
Zunächst genüge die Anklageschrift betreffend den Vorwurf der mehrfachen Drohung dem Anklageprinzip nicht. Die Ausführungen zum objektiven Tatbestand seien bereits sehr knapp bzw. ungenügend und zur subjektiven Seite würden sie komplett fehlen. Der erforderliche Vorsatz werde mit keinem Wort umschrieben. Aufgrund der fehlenden Orts- und Zeitangaben werde nicht klar, ob dem Beschuldigten nur Drohungen in Konnex mit der Vergewaltigung vorgeworfen würden oder auch bei anderen Gelegenheiten, bspw. bei Besuchen bei seinen Eltern oder Ausflügen. Die Vorinstanz habe mit der Verurteilung des Beschuldigten wegen Drohung den Anklagegrundsatz verletzt (OG GD 9/1/5 S. 5-6).
E. 5.1.2
Weiter habe die Vorinstanz auch mit der Verurteilung wegen Vergewaltigung, begangen am 3. Dezember 2020, den Anklagegrundsatz verletzt. Denn angeklagt sei nur eine Vergewalti- gung am 23./24. November 2020 und 4. Dezember 2020 (OG GD 9/1 S. 38).
E. 5.2
vom Vorwurf der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 lit. a StGB (Anklageziffer I.3 betreffend Drohung, er bringe B.________ um). 6. Der Beschuldigte E.________ wird schuldig gesprochen:
E. 5.3
Gestützt auf den Grundsatz, dass vom Besitzer einer beweglichen Sache vermutet wird, dass er ihr Eigentümer ist (Art. 930 Abs. 1 ZGB), ist von der Eigentümerschaft des Beschul- digten an der SIM-Karte auszugehen. Demzufolge ist die sichergestellte SIM-Karte (ZG 2021 1 1027 6) nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälliger gegen dieses Urteil erhobenen Rechtsmittel dem Beschuldigten herauszugeben. Falls die SIM- Karte nicht innerhalb von 30 Tagen nach entsprechender Aufforderung abgeholt wird, kann sie vernichtet werden. IX. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Die Vorinstanz legte die gesetzlichen Bestimmungen der Kosten- und Entschädigungsfolgen im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Gerichtsverfahren sowie die Grundsätze der Ent- schädigung der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Rechtsbeiständin korrekt dar. Darauf kann verwiesen werden (OG GD 1/1 E. XII.1.1-1.2 und E. XII.2.1-2.2). 2. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien grundsätzlich nach Massgabe ih- res Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmit- tel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht. Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrens- kosten trotzdem auferlegt werden, wenn die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind oder der angefochtene Entscheid nur unwe- sentlich abgeändert wird (Art. 428 Abs. 1 und 2 StPO). Ob eine Partei als obsiegend oder un- terliegend gilt, hängt davon ab, in welchem Ausmass ihre vor Berufungsgericht gestellten An- träge gutgeheissen wurden. Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). 3. Die Kosten des Vor- und des Hauptverfahrens betragen CHF 19'401.80. Die Vorinstanz auf- erlegte dem Beschuldigten angesichts der erfolgten Freisprüche vier Fünftel dieser Kosten.
Seite 85/91 Im Berufungsverfahren erfolgt ein zusätzlicher Freispruch (Vorwurf, der Privatklägerin ge- droht zu haben, sie umzubringen). Dieser Vorwurf war eng mit den weiteren Vorwürfen ver- knüpft, für welche ein Schuldspruch erfolgt. Es sind bezüglich dieses weiteren Freispruchs keine ausscheidbaren Kosten ersichtlich, denn der Aufwand der Strafbehörden wurde da- durch nicht beeinflusst. Der Kostenspruch der Vorinstanz ist daher zu bestätigen und dem Beschuldigten sind vier Fünftel der Verfahrenskosten aufzuerlegen. Der Restbetrag wird auf die Staatskasse genommen. Entsprechend dem Kostenspruch hat der Beschuldigte vier Fünftel der Kosten seiner amtli- chen Verteidigung im Vor- und im Hauptverfahren zurückzuzahlen. Der Restbetrag ist auf die Staatskasse zu nehmen. Auch wenn der Privatklägerin mit vorliegendem Urteil eine höhere Genugtuung zugesprochen wird, als es die Vorinstanz tat, rechtfertigt es sich nicht, dem Be- schuldigten einen höheren Anteil der Kosten der Rechtsverbeiständung der Privatklägerin aufzuerlegen. In Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils ist er zu verpflichten, dem Staat zwei Fünftel der Kosten der Rechtsverbeiständung der Privatklägerin zurückzuzahlen. Der Restbetrag geht zu Lasten der Staatskasse. Aufgrund seiner aktuellen finanziellen Verhält- nisse ist der Beschuldigte zur Rückzahlung zu verpflichten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben. 4. Die Gerichtsgebühr des Berufungsverfahrens ist angesichts des Beurteilungsumfangs, der notwendigen Verschiebung der Berufungsverhandlung und des Umtriebs wegen des Aus- landsaufenthalts des Beschuldigten auf CHF 8'000.00 festzulegen (§§ 24 Abs. 1 und 23 Abs. 1 lit. b der Verordnung über die Kosten in der Zivil- und Strafrechtspflege; KoV OG; BGS 161.7). Der Beschuldigte unterliegt mit seiner Berufung fast vollumfänglich. Nur in ei- nem ganz untergeordneten Punkt wird er zusätzlich freigesprochen (Drohung, die Privatklä- gerin umzubringen). Die Staatsanwaltschaft obsiegt mit ihrer Berufung teilweise, da der Be- schuldigte einer zusätzlichen Vergewaltigung schuldig gesprochen und die Sanktion erhöht wird. Im Übrigen unterliegt sie. Die Privatklägerin obsiegt ebenfalls teilweise, da der Be- schuldigte einer zusätzlichen Vergewaltigung schuldig gesprochen und ihr eine höhere Ge- nugtuung zugesprochen wird. Im Übrigen unterliegt auch sie. Bei diesem Ausgang rechtfer- tigt es sich, dem Beschuldigten zwei Drittel der Verfahrenskosten aufzuerlegen. Im Restbe- trag sind sie auf die Staatskasse zu nehmen. 5. Der amtliche Verteidiger, Rechtsanwalt H.________, macht für das Berufungsverfahren ei- nen Aufwand von CHF 9'172.20 (inkl. Auslagen und MWST) geltend (OG GD 9/1/7). Es sind folgende Kürzungen vorzunehmen: - Der amtliche Verteidiger weist einen Aufwand von einer Stunde für die Lektüre der Ur- teilsbegründung und ein Schreiben an den Klienten aus (Position von 23. Juli 2024; OG GD 9/1/7). In der bei der Vorinstanz eingereichten Honorarnote führte er einen Auf- wand für die Nachbearbeitung von einer halben Stunde auf (SG GD 4/8/3). Dieser wurde von der Vorinstanz entschädigt (OG GD 1 E. XII.2.3). Es geht aus der Honorarnote des amtlichen Verteidigers nicht hervor, dass er die ihm von der Vorinstanz zugestandene halbe Stunde berücksichtigt hat. Entsprechend ist eine Kürzung von einer halben Stun- de vorzunehmen.
- Für die Ausarbeitung des Plädoyers macht der Verteidiger einen Aufwand von 14,25 Stunden geltend. Da er im Berufungsverfahren mehrheitlich die gleichen Argumente
Seite 86/91 vorbrachte wie im erstinstanzlichen Verfahren erscheint der Aufwand leicht übersetzt. Die Honorarnote ist minim um zwei Stunden zu kürzen. - Für die Nachbearbeitung wird praxisgemäss eine Stunde vergütet. In der Honorarnote ist sie mit einer halben Stunde berücksichtigt. Entsprechend ist eine Erhöhung um eine halbe Stunde vorzunehmen. Zusammengefasst ist die Honorarnote um zwei Stunden zu kürzen. Die geltend gemachten Auslagen sind nicht zu beanstanden. Die Entschädigung ist somit auf CHF 8'696.55 festzu- setzen (35,39 Stunden zu CHF 220.00 + Auslagen von CHF 259.10 + MWST). Der Beschul- digte hat dem Staat die Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren im Um- fang von zwei Dritteln zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlau- ben. 6. Die unentgeltliche Rechtsbeiständin, Rechtsanwältin C.________, macht für das Berufungs- verfahren einen Aufwand von CHF 10'909.20 (inkl. Auslagen und MWST) geltend (OG GD 9/1/8). Es sind folgende Kürzungen vorzunehmen: - Die unentgeltliche Rechtsbeiständin weist einen Aufwand von 2,8 Stunden für das Stu- dium und die Analyse des begründeten Urteils aus (Position vom 25. Juli 2024). In der bei der Vorinstanz eingereichten Honorarnote führte sie einen Aufwand für die Nachbe- arbeitung von 0,75 Stunden auf (SG GD 5/1/8/2). Dieser wurde von der Vorinstanz ent- schädigt (OG GD 1 E. XII.2.3). Es geht aus der Honorarnote der unentgeltlichen Rechtsbeiständin nicht hervor, dass sie die ihr von der Vorinstanz zugestandene halbe Stunde berücksichtigt hat. Entsprechend ist eine Kürzung von 0,75 Stunden vorzuneh- men. - Nach der kantonalen Rechtsanwendungspraxis zu § 2 AnwT sind Sekretariatsarbeit (Schreibarbeiten, Terminabsprachen, Bestellung/Verpacken/Rücksendung von Akten, Adressnachforschungen, Aktenablage, Erstellung der Honorarrechnung, Verfassen ad- ministrativer Schreiben, Aktenverkehr, Fotokopierzeit etc.), minimale Aufwände (An- nahme des Mandats, Kenntnisnahme von Vorladungen und Bestellungs- bzw. Wider- rufsverfügungen, Telefonversuche etc.) sowie soziale Betreuungszeit entweder bereits im Stundenansatz von CHF 220.00 umfasst oder werden grundsätzlich nicht entschädigt (vgl. Merkblatt Amtliche Mandate in Strafuntersuchungen). Entsprechend sind folgende Positionen zu kürzen: o 06.12.2024, Mail von und an Klientin / Verfassen Terminbestätigung z.H. Arbeitge- ber/Schule, 0,3 Stunden; o 12.12.2024, Akteneinsichtsgesuch an OG Zug, 0,15 Stunden; o 13.02.2025, Kenntnisnahme Fristerstreckungsgesuch Verteidiger, 0,1 Stunden; o 24.03.2025, Tel mit Klientin / Verfassen Terminbestätigung z.H. Arbeitgeber / Mail an Klientin, 0,25 Stunden. Insgesamt ist eine Kürzung um 0,8 Stunden vorzunehmen.
Seite 87/91 - Für die An- und Rückreise zur Berufungsverhandlung macht die Rechtsbeiständin 1,2 Stunden geltend. Für den Weg von Luzern nach Zug und zurück ist insgesamt eine Stunde einzuberechnen (vgl. dazu Merkblatt amtliche Verteidigungen im Kanton Zug; Urteil des Bundesgerichts 1B_385/2021 vom 25. Oktober 2021 E. 2.1, 4.3-4.8). Die Ho- norarnote ist daher um 0,2 Stunden zu kürzen. - Der geltend gemachte Aufwand für die Ausarbeitung des Antrags auf Anwendung der Rückzugsfiktion gemäss Art. 407 Abs. 1 lit. c StPO erweist sich als überhöht, zumal der Antrag grundsätzlich aussichtslos war. Es ist eine Kürzung um 1,75 Stunden vorzuneh- men. - Der Aufwand für das Plädoyer (inkl. Aktenstudium) wird mit 16,5 Stunden beziffert. Die- ser ist generell überhöht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Ausführungen zum Straf- punkt primär zur Aufgabe der Staatsanwaltschaft gehören und es nicht notwendig ist, dass sich Privatkläger zusätzlich detailliert mit der Beweislage auseinandersetzen müs- sen. Weiter ist der Aufwand für die Ausführungen zur Sanktion nicht zu entschädigen, da die Privatklägerin nicht legitimiert war, die Strafzumessung der Vorinstanz anzufech- ten. Es ist eine Kürzung um 4,5 Stunden vorzunehmen. - Für die Nachbearbeitung werden 1,5 Stunden in Rechnung gestellt. Praxisgemäss wird eine Stunde entschädigt. Der geltend gemachte Aufwand ist um 0,5 Stunden zu kürzen. Zusammengefasst ist die Honorarnote um 8,5 Stunden zu kürzen. Die geltend gemachten Reisespesen von CHF 89.60 werden nicht weiter spezifiziert. Es dürfte sich dabei um die Kosten für die Hin- und Rückreise zur Berufungsverhandlung handeln, zumal andere Reise- aufwände nicht ersichtlich sind. Bei der Reise mit dem Zug würden die Kosten rund CHF 42.00 betragen (ohne Halbtax, mit City-Zuschlag Zug, vgl. www.sbb.ch). Bei der Reise mit dem Auto wären die Kosten auch rund CHF 42.00 (60 km zu CHF 0.70). Die Reisespe- sen, welche in der Honorarnote nicht näher spezifiziert sind, sind daher auf CHF 42.00 zu kürzen. Die übrigen Auslagen sind nicht zu beanstanden. Die Entschädigung der unentgeltli- chen Rechtsbeiständin beträgt somit CHF 8'836.25 (35,35 Stunden zu CHF 220.00 + Ausla- gen von CHF 397.15 + MWST). Da die Privatklägerin mit ihren Anträgen nur geringfügig durchdringt (ein zusätzlicher Schuld- spruch wegen Vergewaltigung [d.h. insgesamt für drei Vergewaltigungen anstatt wie bean- tragt für mindestens zehn] und eine höhere Genugtuung) rechtfertigt es sich, den Beschuldig- ten zu verpflichten, die Hälfte der Kosten zurückzuzahlen, dies unter dem Vorbehalt, dass es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.
Seite 88/91 Urteilsspruch 1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Strafgerichts des Kantons Zug, Kollegialgericht, vom 15. Mai 2024 hinsichtlich folgender Dispositivziffern in Rechtskraft erwachsen ist: "1. Das Strafverfahren gegen den Beschuldigten E.________ wird folgendermassen eingestellt:
E. 5.4
Der Beschuldigte wusste, dass die Privatklägerin nicht aus freiem Willen mit ihm Ge- schlechtsverkehr hatte. Sie hat ihm dies im Vorfeld wie auch anlässlich der drei Vorfälle ge- sagt, was der Auslöser dafür war, dass er ihr eine Rücksendung nach Sri Lanka angedroht, sie beschimpft hat sowie an seine und ihre Mutter gelangt ist. In Anbetracht dessen und unter Berücksichtigung der Gegenwehr der Privatklägerin, die er zu überwinden hatte, wusste der Beschuldigte, dass die Privatklägerin nicht mit dem Geschlechtsverkehr einverstanden war. Sodann hat er willentlich Druck aufgebaut, um die Privatklägerin zum Geschlechtsverkehr mit ihm zu bringen. Er handelte mit anderen Worten vorsätzlich. Damit ist auch der subjektive Tatbestand erfüllt.
E. 5.5
Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe bestehen nicht.
E. 5.6
Der Beschuldigte ist der mehrfachen Vergewaltigung gemäss aArt. 190 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. III. Tatvorwurf der mehrfachen versuchten Nötigung (Anklageziffer I.2) 1. Sachverhalt gemäss Anklage Die Staatsanwaltshaft legt dem Beschuldigten in ihrer Anklageschrift in Anklageziffer I.2 den folgenden Sachverhalt zur Last (SG GD 1/1 S. 5 f.): "Nach dem Selbstmordversuch vom 5. Dezember 2020 von B.________ brachte E.________ seine Ehefrau glei- chentags ins Kantonsspital Zug und besuchte sie dort täglich. Er verbrachte Stunden bei ihr und wollte B.________ dazu bewegen, zu ihm zurück zu kehren. E.________ drohte seiner Ehefrau nach dem 5. Dezember 2020 zu nicht mehr genau bestimmbaren Zeitpunkten – teilweise im Kantonsspital Zug oder telefonisch – u.a. damit, dass - er ihr Leben und dasjenige ihrer Geschwister ruinieren werde; - er sie nicht leben, resp. nicht in Ruhe lasse, wenn sie ihn verlasse; - er den Ruf der Mutter und des Vaters zerstören werde.
Seite 59/91 Die oberwähnten Äusserungen waren geeignet, B.________ in ihrem Sicherheitsgefühl zu beeinträchtigen; insbe- sondere fürchtete sie, dass E.________ – weil sie nach dem Spitalaufenthalt nicht mehr zu ihm zurückkehrte – ih- ren Ruf in Sri Lanka derart schädigen könnte, dass sie nicht mehr in ihre angestammte Gemeinschaft in Sri Lanka zurückkehren könnte. Schliesslich traute B.________ ihrem Ehemann, E.________, auch zu, dass er sie umbringen könnte. E.________ wich B.________ im Spital nicht von der Seite, telefonierte ihr, schickte Angehörige vorbei, bis sich B.________ an das Spitalpersonal wandte und darum bat, den Beschuldigten nicht mehr vorzulassen. In der Folge sprach E.________ im Rahmen einer Vermisstmeldung bei der Zuger Polizei vor, nachdem sie im Spital nicht mehr erreichen konnte und keine Auskunft über deren Aufenthaltsort erhielt. Um den Druck zu erhöhen, fügte sich E.________ am 9. Dezember 2020 Schnittverletzungen am linken Unterarm zu und wurde deswegen für einen Tag in die Klinik S.________ eingewiesen. E.________] wirkte in der Folge weiterhin auf B.________ ein und schreckte auch nicht vor Lügen zurück, um sie zu ängstigen; so teilte er ihr anlässlich eines Telefongespräches vom 18. Dezember 2020 mit, ihre Mutter und ihr kleiner Bruder in Sri Lanka hätten wegen ihres Verschwindens Gift genommen und befänden sich nun im Spital. In- dem E.________ unter Zuhilfenahme von Drohungen und Lügen seiner Ehefrau (B.________) gegen deren Willen eine Rückkehr zu ihm aufzwingen wollte, handelte er vorsätzlich. Da B.________ nicht auf seine Forderungen ein- ging, blieb es vorliegend beim Versuch. Durch sein Verhalten hat sich E.________ der mehrfachen versuchten Nötigung gemäss Art. 181 StGB strafbar gemacht." 2. Sachverhaltsfeststellung
E. 6
Fehlender Strafantrag
E. 6.1
der mehrfachen Vergewaltigung gemäss aArt. 190 Abs. 1 StGB;
E. 6.2
der Drohung gemäss Art. 180 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 lit. a StGB.
Seite 89/91 7. Er wird dafür bestraft mit
E. 7
Beweisverwertbarkeit
E. 7.1
einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten;
E. 7.2
einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu CHF 30.00, als Zusatzstrafe zum Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm vom 15. August 2024, unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs bei einer Probezeit von drei Jahren. 8. Der mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug vom 6. August 2020 gewährte bedingte Vollzug der Geldstrafe von fünf Tagessätzen zu CHF 80.00 wird nicht widerrufen. Der Beschuldigte wird verwarnt.
E. 8
Beweisanträge und Beweiserhebungen
E. 8.1
Das Rechtsmittelverfahren beruht gemäss Art. 389 Abs. 1 StPO auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind. Von Amtes we- gen oder auf Antrag einer Partei kann die Rechtsmittelinstanz die erforderlichen zusätzlichen
Seite 17/91 Beweise erheben (Art. 389 Abs. 3 StPO). Notwendig ist dies aber nur dann, wenn die zusätz- lich erhobenen Beweise den Ausgang des Verfahrens beeinflussen können (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6B_288/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 1.3.1 m.H.). Eine unmittelbare Beweisabnahme im Rechtsmittelverfahren hat gemäss Art. 343 Abs. 3 i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO auch zu erfolgen, wenn eine solche im erstinstanzlichen Verfahren unterblieb oder un- vollständig war und die unmittelbare Kenntnis des Beweismittels für die Urteilsfällung not- wendig erscheint. Weiter kann eine unmittelbare Beweisabnahme durch das Berufungsge- richt in den Fällen von Art. 343 Abs. 3 StPO erforderlich sein, wenn dieses von den erstin- stanzlichen Sachverhaltsfeststellungen abweichen will (BGE 140 IV 196 E. 4.4.1).
E. 8.2
Die Staatsanwaltschaft beantragte die erneute Befragung der Privatklägerin sowie den Bei- zug der Akten des Strafverfahrens 1A 2023 434. Die Verfahrensleitung hiess den ersten An- trag gut und wies den anderen ab. Die weiteren Parteien stellten keine Beweisanträge. Die Verfahrensleitung zog von Amtes wegen die (aktuellen) Akten der Migrationsbehörden zum Beschuldigten und zur Privatklägerin bei. Sie holte einen aktuellen Strafregisterauszug über den Beschuldigten ein und nahm den Strafbefehl der neuen Verurteilung zu den Akten. An der Berufungsverhandlung wurde die Privatklägerin befragt. Eine Befragung des Beschuldig- ten war nicht erforderlich (vgl. E. I.3.2). Die Parteien stellten an der Verhandlung keine Be- weisanträge. Weitere Beweiserhebungen waren nicht erforderlich.
E. 9
Ausschluss der Öffentlichkeit
E. 9.1
Der Beschuldigte wird für die Dauer von sieben Jahren aus der Schweiz verwiesen.
E. 9.2
Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem ange- ordnet. 10. Der Beschuldigte wird verpflichtet, dem Kanton Zug (Sicherheitsdirektion des Kantons Zug, Opferhilfestelle) Schadenersatz in der Höhe von CHF 22'855.10 zu bezahlen. 11. Der Beschuldigte wird verpflichtet, B.________ eine Genugtuung in der Höhe von CHF 15'000.00 zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 29. Dezember 2020 zu bezahlen. Im Mehrbe- trag wird die Zivilklage abgewiesen. 12.1 Die sichergestellten Daten ab dem iPhone 5s von B.________ (ZG 2021 1 1027 2) sind nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälliger gegen dieses Urteil er- hobener Rechtsmittel durch die Zuger Polizei zu löschen. 12.2 Die sichergestellte Schachtel mit diversen Medikamenten (ZG 2021 1027 5) ist nach un- benütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälliger gegen dieses Urteil erho- bener Rechtsmittel durch die Zuger Polizei zu vernichten. 12.3 Die sichergestellte SIM-Karte unbekannten Eigentümers (ZG 2021 1 1027 6) ist nach un- benütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälliger gegen dieses Urteil erho- bener Rechtsmittel dem Beschuldigten herauszugeben. Falls die SIM-Karte nicht innerhalb von 30 Tagen nach entsprechender Aufforderung abgeholt wird, kann sie vernichtet werden. 13. Die Kosten des Vorverfahrens und des erstinstanzlichen Hauptverfahrens betragen CHF 19'401.80 und werden zu vier Fünfteln dem Beschuldigten auferlegt. Der Restbetrag wird auf die Staatskasse genommen.
E. 9.3
Zur Berufungsverhandlung erschienen weder Besucher noch Gerichtsberichterstatter. Die Verteidigung erklärte an der Berufungsverhandlung, dass der Entscheid der Verfahrenslei- tung akzeptiert werde, zumal dieser ohnehin gegenstandslos geworden sei (OG GD 9/1 S. 2).
E. 10
Gemäss Art. 82 Abs. 4 StPO kann das Gericht für die tatsächliche und die rechtliche Würdi- gung des Anklagesachverhalts aus Gründen der Prozessökonomie auf die Begründung der Vorinstanz verweisen, wenn es dieser beipflichtet. Ein Verweis erscheint bei nicht streitigen Sachverhalten und abstrakten Rechtsausführungen sinnvoll, kommt hingegen bei strittigen Sachverhalten und Beweiswürdigungen sowie der rechtlichen Subsumtion des konkreten Falls nur dann in Frage, wenn den vorinstanzlichen Erwägungen (vollumfänglich) beigepflich- tet wird (BGE 141 IV 244 E. 1.2.3). Der schlichte Verweis auf die Begründung der Vorinstanz gemäss dieser Bestimmung ist indes unzulässig, wenn gerade diese Begründung als unzu- treffend gerügt wird (Urteil des Bundesgerichts 6B_183/2018 vom 31. Oktober 2018 E. 1). Falls das Gericht nachfolgend in diesem Sinne von der Verweisungsmöglichkeit Gebrauch macht, wird Art. 82 Abs. 4 StPO jeweils nicht mehr separat aufgeführt. II. Tatvorwurf der mehrfachen Vergewaltigung (Anklageziffer I.1.2) 1. Sachverhalt gemäss Anklage Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten gemäss der geänderten Anklageschrift Fol- gendes vor (SG GD 3/5 S. 3-4): "Nach der Ankunft von B.________ in der Schweiz am 20. November 2020 zog die Geschädigte zu E.________ in dessen Wohnung/Studio am M.________ in L.________/ZG. B.________ macht geltend, dass sie seit ihrer Ankunft in der Schweiz stets kontrolliert und von E.________ beschimpft und erniedrigt wurde. Auslöser für die Beschimp- fungen und Beleidigungen sei jeweils der von E.________ geforderte Geschlechtsverkehr gewesen. Wenn sie sich weigerte, unterstellte ihr E.________, sie masturbiere oder schlafe mit Frauen. B.________ wirft E.________ mehrfachen (seit ihrer Ankunft täglichen) Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen vor; insbesondere begangen am 23. November 2020, am 24. November 2020 und am 4. Dezember 2020. Der ungewoll- te Geschlechtsverkehr sei immer etwa gleich abgelaufen: Er habe sie und sich selbst ausgezogen und mit einem Kondom verhütet. B.________ versuchte jeweils sich zu wehren, hatte jedoch nicht genug Kraft, um ihn aufzuhal-
Seite 19/91 ten. E.________ sei jeweils ohne Rücksicht vaginal in sie eingedrungen, was sehr schmerzhaft gewesen sei. Sie habe jeweils noch am Tag nach den Vergewaltigungen Schmerzen verspürt. Anschliessend sei er weg und habe sich schlafen gelegt. B.________ stand dabei wegen der bevorstehenden Hochzeit unter massivem psychischem Druck. Sie befand sich ohne finanzielle Mittel in einem fremden Land und war völlig von E.________ abhängig. Wenn sie sich seinen For- derungen widersetzte, rief E.________ ihre Mutter in Sri Lanka an und beschwerte sich. Dies führte dazu, dass ihre Mutter sie jeweils kontaktierte und weitere Suiziddrohungen ausstiess. E.________ erhöhte den Druck zusätzlich mit wiederholten Aussagen wie "ich schicke Dich nach Sri Lanka zurück"; "wenn Du mir nein sagst, musst du zurück nach Sri Lanka". Am 4. Dezember 2020 gab es zwischen dem Paar, welches sich oft stritt, erneut Unstimmigkeiten, weil E.________ Geschlechtsverkehr forderte. Er hatte zuvor B.________ am 3. April (richtig: Dezember) 2020 ein Flugticket gezeigt und gesagt, "wenn Du jetzt nicht mit mir schläfst, dann schick ich Dich nach Sri Lanka". Ihrer Mutter habe er telefo- nisch mitgeteilt "ich schicke Deine Tochter und Du kommst sie in Colombo abholen". Für B.________ war klar, dass sie von ihrer Mutter – im Falle einer Rückkehr nach Sri Lanka – keine Unterstützung erwarten konnte. In dieser für sie ausweglosen Situation, am Tag der Heirat, erduldete B.________ wider Willen den Geschlechtsverkehr mit E.________. Die mehrfachen Vergewaltigungen, die Erniedrigungen und Beschimp- fungen sowie die Aussichtlosigkeit ihrer Situation führten dazu, dass B.________ einen Tag nach ihrer Ziviltrauung am 5. Dezember 2020 keinen Ausweg mehr sah und versuchte, sich mit einer Überdosis Schmerzmittel (6 Gramm Ibuprofen und 5 Gramm Paracetamol) das Leben zu nehmen. In subjektiver Hinsicht handelte E.________ vorsätzlich, indem er die sexuelle Selbstbestimmung von B.________ mehrfach missachtete und ihre Notlage – gegen den Willen verheiratet zu werden – zusätzlich durch eigene Dro- hungen erhöhte. Er setzte seinen Willen betreffend Geschlechtsverkehr rücksichtslos durch und nahm dabei zumin- dest in Kauf, den Geschlechtsverkehr u.a. am 23/24. November und 4. Dezember 2020 mit B.________ gegen de- ren Willen zu vollziehen. Durch sein Verhalten erfüllte E.________ den Tatbestand der mehrfachen Vergewaltigung gemäss Art. 190 StGB." 2. Beweislage
E. 14
September 2021 E. 2.6.2).
E. 14.1
Der Beschuldigte hat dem Staat vier Fünftel der Kosten der amtlichen Verteidigung im Vor- verfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren zurückzuzahlen, sobald es seine wirt- schaftlichen Verhältnisse erlauben. Der Restbetrag wird auf die Staatskasse genommen.
E. 14.2
Der Beschuldigte hat dem Staat zwei Fünftel der Kosten der unentgeltlichen Rechtsbeistän- din der Privatklägerin im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren zurückzuzah- len, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben. Der Restbetrag wird auf die Staatskasse genommen.
Seite 90/91 15. Die Kosten des Berufungsverfahrens betragen CHF 8'000.00 Entscheidgebühr CHF 180.00 Auslagen CHF 8'180.00 Total und werden zu zwei Dritteln (CHF 5'453.30) dem Beschuldigten auferlegt. Im Restbetrag wer- den sie auf die Staatkasse genommen. 16.1 Der amtliche Verteidiger, Rechtsanwalt H.________, wird für seine Bemühungen im Beru- fungsverfahren mit CHF 8'696.55 (inkl. Auslagen und MWST) aus der Staatskasse entschä- digt. 16.2 Der Beschuldigte hat dem Staat zwei Drittel der Kosten der amtlichen Verteidigung im Beru- fungsverfahren zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben. Der Restbetrag wird auf die Staatskasse genommen. 17.1 Die unentgeltliche Rechtsbeiständin der Privatklägerin, Rechtsanwältin C.________, wird für ihre Bemühungen im Berufungsverfahren mit CHF 8'836.25 (inkl. Auslagen und MWST) aus der Staatskasse entschädigt. 17.2 Der Beschuldigte hat dem Staat die Hälfte der Kosten der unentgeltlichen Rechtsbeiständin der Privatklägerin im Berufungsverfahren zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben. Der Restbetrag wird auf die Staatskasse genommen.
E. 18
Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben wer- den. Die Beschwerdegründe und die Beschwerdelegitimation richten sich nach den massge- blichen Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes (BGG). Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang der vollständigen, begründeten Ausferti- gung an gerechnet, schriftlich, begründet und mit bestimmten Anträgen sowie unter Beilage des Entscheids und der Beweismittel (vgl. Art. 42 BGG) beim Schweizerischen Bundesge- richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen.
E. 19
Mitteilung an: - Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, Leitende Oberstaatsanwältin A.________ - amtliche Verteidigung, Rechtsanwalt H.________ (zweifach, für sich und den Beschul- digten) - Rechtsbeiständin der Privatklägerin, Rechtsanwältin C.________ (zweifach, für sich und die Privatklägerin) - Sicherheitsdirektion des Kantons Zug, Opferhilfestelle, D.________ - Strafgericht des Kantons Zug, Kollegialgericht (zur Kenntnis) - Gerichtskasse (im Dispositiv) - Amt für Migration des Kantons Zug (gemäss Art. 82 VZAE) - Staatssekretariat für Migration (auszugsweise Disp.-Ziff. 1, gemäss Art. 3 Ziff. 1 der Verordnung über die Mitteilung kantonaler Strafentscheide)
Seite 91/91 sowie nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälliger Rechtsmittel an: - Vollzugs- und Bewährungsdienst des Kantons Zug (zum Vollzug der Freiheitsstrafe [Disp.-Ziff. 7.1]) - Amt für Migration des Kantons Zug (zum Vollzug der Landesverweisung und der SIS- Ausschreibung [Disp.-Ziff. 9.1-9.2]) - Zuger Polizei (zum Vollzug von Disp.-Ziff. 12.1-12.3 und zur Kenntnis gemäss § 123 GOG) Obergericht des Kantons Zug I. Strafabteilung A. Sidler F. Eller Abteilungspräsident Gerichtsschreiber versandt am:
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